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Ulrich Wockelmann  

Weststraße 10  

58638 Iserlohn 

uwockelmann@gmx.de  

 

 

 

Bundesverfassungsgericht 

Schlossbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

Tel: +49 (721) 9101-0 

Fax: +49 (721) 9101-382 

 

16.02.2025 

 

Betreff: Verfassungsbeschwerde 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit erhebe ich Verfassungsbeschwerde gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a des 

Grundgesetzes (GG). 

 

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen Rechtsverletzungen durch das 

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in dem Urteil L 19 AS 1519/24 NZB vom 

27.01.2025. 

 

1. Einleitung 

Ich bin der Auffassung, dass durch die angefochtene Entscheidung meine Grundrechte, 

insbesondere Artikel 1 GG (Menschenwürde), Artikel 3 

(Gleichheit vor dem Gesetz), Artikel 19 (Einschränkung von Grundrechten – 

Rechtsweg), Artikel 20 GG (Sozialstaatsgebot) verletzt werden. 

 

In Folge offen gesetzwidriger Kürzungen ist das Grundrecht auf Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem 

Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG nicht mehr gegeben. 

 

Darüber hinaus wird der Gleichheitsgrundsatz Art 3 GG vorsätzlich missachtet, wenn 

die Sozialgerichtsbarkeit Rechtsbeugungen von Jobcentermitarbeitern stillschweigend 

billigt, während Leistungsberechtigten gesetzwidrig finanziell beschädigt werden. 

 

Vorliegend soll nachgewiesen werden, dass mehrere Rechtsverletzungen durch die 

öffentliche Gewalt (Jobcenter, Sozialgerichte und Landessozialgerichte, 

Bundesministerium und Staatsanwaltschaften) begangen wurden. 
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Nach Ausschöpfung aller zu Gebote stehenden Möglichkeiten, bleibt der 

Beschwerdeführer in seinen Rechten verletzt.  

 

2. Sachverhalt 

„Vermögens“schaden ist sicherlich ein unzutreffender Ausdruck, wenn es um 

gesetzwidrige Kürzungen des soziokulturellen Existenzminimums geht. Das Grundrecht 

auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG 

wird gesetzwidrig verletzt.  

 

Die Anwendung der Einrede der Verjährung bei Schadensersatzleistungen steht im 

offenen Widerspruch zum Willen des  Gesetzgebers, der bereits im Entwurf eines 

Sozialgesetzbuchs (SGB) Drucksache 7/ 868 vom 27.06.1973 - § 44 SGB I Verzinsung 

(Schadensersatz) verfügt hat.  

https://dserver.bundestag.de/btd/07/008/0700868.pdf  

 

3. Begründung Art 1 GG 

Der Gesetzestext in § 44 SGB I ist eindeutig: „wenn, dann“. Der Gesetzgeber hat 

Sozialbehörden, und nicht etwa die Geschädigten zum Handeln aufgefordert und dazu 

grammatikalisch den „Imperativ“ gewählt. 

„Der Imperativ ist die Befehlsform. Man verwendet ihn, um jemanden etwas zu 

befehlen oder um jemanden aufzufordern, etwas zu tun. Man spricht immer eine 

oder mehrere Personen persönlich an. Der Imperativ existiert also nur in den 

Formen du, ihr, wir und in der Höflichkeitsform Sie.“ 

Von vornherein hat der Gesetzgeber jegliches „Ermessen“ ausgeschlossen. 

Das Gericht hat somit festzustellen, dass der Beklagte dem gesetzlichen Befehl  nicht 

nachgekommen ist und folglich eigenmächtig dem rechtswidrig Geschädigten erneut 

wissentlich und vorsätzlich einen weiteren Vermögensschaden zugefügt. 

„Zu § 44: Verzinsung 

Die Vorschrift vereinheitlicht und erweitert die unterschiedlichen Regelungen und 

Grundsätze zur Verzinsung von Sozialleistungen. Soziale Geldleistungen bilden in der 

Regel die Lebensgrundlage des Leistungsberechtigten; werden sie verspätet gezahlt, 

sind oft Kreditaufnahmen, die Auflösung von Ersparnissen oder die Einschränkung der 

Lebensführung notwendig. Da auf Sozialleistungen beim Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht, sollten die Nachteile des 

Leistungsberechtigten durch Verzinsung ausgeglichen werden, zumal häufig 

Vorleistungen erbracht wurden, die — soweit sie in Beiträgen bestehen — bereits der 

Verzinsung unterliegen.“ 

Gesetzentwurf 7/868 vom 27.06.1973 

  

https://dserver.bundestag.de/btd/07/008/0700868.pdf
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Diese regelmäßige Vermögenschädigungen erfüllen nach Auffassung des Beschwerde-

führers bereits den Straftatbestand des Betrugs durch Unterlassen (§ 263 StGB).  

 

Während ein solcher Straftatbestand regelmäßig gegen Leistungsberechtigte erhoben 

wird, indem oft rechtsgrundlos behauptet wird, dass sie gegen gesetzliche 

Mitwirkungspflichten verstoßen hätten, so musste der Beschwerdeführer mehrfach 

erfahren, dass er durch die öffentliche Gewalt mehrfach in seinen Rechten verletzt 

wurde. 

 

So wurden die hier vorgetragenen Rechtsverletzungen zunächst  

 

 in Widerspruchsverfahren beim Jobcenter Märkischer Kreis gerügt 

 wiederholt wurden Sozialklagen abgewiesen ohne dass Richter die 

Möglichkeiten des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs umsetzten 

 am 14.05.2022 wurde die vorsätzliche Missachtung des § 44 SGB I in Form eines 

Strafantrags gegen die Geschäftsführerin Jobcenter Märkischer Kreis Anna 

M und ihre damalige Bereichsleiterin Recht Svenja B der 

Staatsanwaltschaft Bochum angetragen 

 der Strafantrag wurde eingestellt und die Generalstaatsanwaltschaft Hamm 

deckte damit die Unterschlagungspraxis des Jobcenters und machte sich damit 

zum Erfüllungsgehilfen systematischer Rechtsverletzungen 

 auch eine Fachaufsichtsbeschwerde an das Ministerium der Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfalen wegen systematischer Unterschlagung von Zinsen gem. § 

44 SGB I vom 06.06.2023 blieb folgenlos 

 am 21.06.2023 um 10:30 Uhr hatte der Beschwerdeführer Gelegenheit in einem 

einstündigen persönlichen Gespräch der Geschäftsführerin Anna Markmann die 

Bitte um Abhilfe dieser Rechtsverletzungen vorzutragen. Die berechtigte Rüge 

wird jedoch bis heute ignoriert und die Rechtsverletzungen wurden mehrfach 

weitergeführt. 

 

In der streitgegenständlichen Nichtzulassungsbeschwerde behauptete Behörden-

Vertreter Ulrich P mit Schreiben vom 27.11.2024, das das Urteil des Sozialgerichts 

nicht von Entscheidungen des Bundessozialgericht und des Bundesverfassungsgericht 

abweiche. Allerdings liegen tatsächlich keine Urteile zur Verjährung von 

Schadensersatz-Zinsen vor. 

 

Aber im Urteil vom 27.01.2025 übernimmt das LSG NRW dessen Behauptungen 

scheinbar völlig unkritisch: 

 

„Der Beklagte hat ausgeführt, dass die Rechtssache keine grundsätzliche 

Bedeutung habe. Die Rechtssache habe keine grundsätzliche Bedeutung. Die 

Rechtsfrage, ob der Zinsanspruch nach § 44 SGB I der Verjährung entsprechend 

§ 45 SGB I unterliege, sei geklärt. Sowohl das BSG als auch die LSG gehen  
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hiervon regelmäßig aus. Das Urteil des Sozialgerichts weiche auch nicht von 

einer  Entscheidung des Landessozialgerichts, des Bundessozialgerichts oder 

des Bundesverfassungsgerichts ab. Dass die Erhebung der Einrede der 

Verjährung nach § 45 SGB I als Ermessensentscheidung anzusehen sei, wie es 

das LSG NRW im Verfahren L 12 AS 1872/21 dargelegt habe, habe das 

Sozialgericht seiner Entscheidung 

zu Grunde gelegt. Schließlich liege ein Verfahrensmangel nicht vor und sei 

auch nicht vorgetragen.“ 

 

Bei der zitierten Entscheidung des BSG, B 14 AS 45/18 R vom 24.04.2017 ging es 

allerdings um Kosten im sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren. Der Antrag zielte 

auf die Festsetzung von Rechtsanwaltskosten. Der § 44 SGB I fand keine Erwähnung. 

Auch das zweite vom Beklagte genannte BSG-Urteil vom 21.04.2015, B 1 KR 11/15 R 

hält der Überprüfung nicht stand, denn im Thema stehen Vergütungsansprüche der 

Krankenhäuser für die Behandlung Versicherter. Auch hier finden Verzinsungs-

ansprüche nach § 44 SGB I keinerlei Erwähnung. Alle genannten Urteile gehen am 

Thema vorbei. 

 

Verjährung öffentlich-rechtlicher Ansprüche 

BSG, 12.12. 2019 - B 14 AS 45/18 R - Erstattung von Kosten im Vorverfahren - 

Verjährungsfrist 

BSG, 21.04.2015 - B 1 KR 11/15 R - Vergütungsforderungen der Krankenhäuser 

verjähren binnen vier Jahren 

 

Die Erhebung der Einrede der Verjährung steht im Ermessen der Behörde? 

BSG, 16.03.2021- B 2 U 12/19 R - Kein Anspruch auf Verletztengelt für die Zeit 

zwischen zwei Leistungen zur Teilhabe 

BSG, 15.06.2000 - B 7 AL 64/99 R - Unterbrechung der Verjährung bei abschnittsweise 

bewilligten Sozialleistungen 

BSG, 22.10.1996 - 13 RJ 17/96 - Verjährung von Leistungen - sozialrechtlicher 

Herstellungsanspruch 

 

Ermessensfehlgebrauch Gebrauch 

BSG, 24.06.2020 - B 4 AS 12/20 R - Aufforderung zur vorzeitigen Inanspruchnahme 

einer Rente wegen Alters 

BSG, 23.06.2016 - B 14 AS 46/15 R - vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente wegen 

Alters 

BSG, 07.02.2012 - B 13 R 85/09 R - Verrechnungserklärung durch Verwaltungsakt 

BSG, 14.12.1994 - 4 RA 42/94 - Ermessensausübung bei Rehabilitationsleistungen - 

Kfz-Hilfe 

 

BSG, Beschluss vom 19. 02.2024 - B 3 P 9/23 B Berechnung betriebsnotwendiger 

Investitionsaufwendungen für das Seniorenzentrum B. 
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Trotzdem nennen die beteiligten Richter der 19. Kammer Straßfeld, Schüttfort, 

Döring eine Mehrzahl von Urteilen, die alle am hier zugrunde liegenden Kernthema 

vorbeigehen. 

 

Außerdem ließ sich bei Recherchen kein einziges Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

auffinden, indem die Verzinsung § 44 SGB I zum Thema stand. 

  

Leistungsgewährung von Amtswegen 

 

Das Bundessozialgericht hat den Anspruch auf Verzinsung von Nachzahlungsbeträgen 

gem. § 44 SGB I bestätigt und dazu ausgeführt: 

"Nach § 44 SGB I sind Ansprüche auf Geldleistungen nach Ablauf eines Kalendermonats 

nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung 

mit vier vom Hundert zu verzinsen." 

BSG, B 8 SO 15/19 R 03.07.2020 RN 10 

 

Begründung Art 20 GG 

Der Begriff "von Amts wegen" bezeichnet das selbstständige und eigenverantwortliche 

Handeln staatlicher Behörden, ohne dass es eines Antrags oder eines Antrags durch 

Betroffene bedarf. Dieses Prinzip ist eng mit dem in Artikel 20 des Grundgesetzes 

(GG) verankerten Rechtsstaatsprinzip verbunden. 

 

Artikel 20 Absatz 3 GG legt fest, dass die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 

an Gesetz und Recht gebunden sind. Dies bedeutet, dass staatliche Organe 

verpflichtet sind, von sich aus tätig zu werden, um die Einhaltung der Rechtsordnung 

sicherzustellen. Dieses Vorgehen dient der Durchsetzung des Rechtsstaatsprinzips. 

 

Darüber hinaus trägt das Handeln "von Amts wegen" zur Verwirklichung des 

Demokratieprinzips bei, indem es sicherstellt, dass die Staatsgewalt im Interesse des 

Volkes ausgeübt wird und staatliche Entscheidungen nicht allein auf individuelle 

Anträge beschränkt bleiben. Durch die eigenständige Tätigkeit der Behörden würde 

gewährleistet, dass Gesetze effektiv umgesetzt und der Schutz der Bürger 

sichergestellt wird. 

 

Zusammenfassend ist das Prinzip "von Amts wegen" ein wesentlicher Bestandteil des 

deutschen Rechtsstaats, das die aktive Rolle der staatlichen Organe bei der 

Durchsetzung von Recht und Gesetz betont und somit die in Artikel 20 GG verankerten 

Grundsätze konkretisiert. 

 

Die vorliegende Beschwerde rügt die wiederkehrende und vorsätzliche Missachtung 

höchster deutscher Rechtsgüter durch das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 

als „Erfüllungsgehilfen“ des Jobcenter Märkischer Kreis.  
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Gesetzliche Anweisung – ohne Antragstellung 

 

Der wiederkehrend vom Jobcenter Märkischer Kreis thematisierten Behauptung einer  

Antragsvoraussetzung wurde in einer Antwort durch das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales unmissverständlich widersprochen.  

 

Eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz bei fragdenstaat.de lautet:  

Gibt es Antragsformulare für die Beantragung von Verzinsungsansprüchen gem. § 44 

SGB I? 
https://fragdenstaat.de/anfrage/gibt-es-antragsformulare-fuer-die-beantragung-von-

verzinsungsanspruechen-gem-ss-44-sgb-i/ 

 

In der Antwort des Ministeriums wird mitgeteilt: 

 

„Ansprüche auf Geldleistungen sind zu verzinsen. Ein Antragsformular auf 

Verzinsungsansprüche wird seitens der Bundesagentur für Arbeit (BA) nicht 

vorgehalten, da die Verzinsung von Amtswegen vorzunehmen ist.“ 

 

Folgt man dieser Auskunft, so setzt „Verjährung nach § 45 SGB I“ bei Verzinsung gem. 

§ 44 SGB I immer voraus, dass der Beklagte ausnahmslos über vier Jahre gesetzwidrig 

nichts tut, um sich sozialrichterliche Zustimmung zu erschleichen.   

 

Persönliche und familiäre Betroffenheit 

 

Bereits in einem ersten mehrjährigen Rechtsstreit der ältesten Tochter des 

Beschwerdeführers hatte das Jobcenter Märkischer Kreis schwerwiegende 

Unterlassungen bei Aufklärungs- und Hinweispflichten begangen und dieselben über 

mehrere Jahre hartnäckig geleugnet. 

 

Nach dreimaligem Kammerwechsel beim Sozialgericht Dortmund begründete der 

zuletzt vorsitzende Richter Dr. Becker mit Urteil vom 31.03.2014 sein spätes Urteil 

mit dem Sozialrechtlichen Herstellungsanspruch und verfügte die korrigierte 

Neuberechnung. 

Sozialgericht Dortmund, Az.: S 40 (28, 23) AS 70/09, 31.03.2014 

https://www.beispielklagen.de/klage009.html  

 

Jobcenter Märkischer Kreis nach 9 ½ Jahren Rechtsstreit zur Zahlung verurteilt 

https://www.lokalkompass.de/dortmund-city/c-politik/jobcenter-maerkischer-kreis-

nach-9-jahren-rechtsstreit-zur-zahlung-verurteilt_a700814 

 

In dem Klage-Beispiel der jüngsten Tochter des Beschwerdeführers vor dem  

Sozialgericht Dortmund, Az.: S 40 (28) AS 2762/10, 22.08.2013 ging es um 100,00 € 

verweigertes Schulgeld. Bereits damals hatte das Jobcenter Märkischer Kreis versucht 

auch diesen Leistungsanspruch auf Schulgeld zu unterlaufen. 

Und auch hier verschwieg das Jobcenter wieder den Anspruch auf Verzinsung nach 

erfolgreicher Klage.  

https://fragdenstaat.de/anfrage/gibt-es-antragsformulare-fuer-die-beantragung-von-verzinsungsanspruechen-gem-ss-44-sgb-i/
https://fragdenstaat.de/anfrage/gibt-es-antragsformulare-fuer-die-beantragung-von-verzinsungsanspruechen-gem-ss-44-sgb-i/
https://www.beispielklagen.de/klage009.html
https://www.lokalkompass.de/dortmund-city/c-politik/jobcenter-maerkischer-kreis-nach-9-jahren-rechtsstreit-zur-zahlung-verurteilt_a700814
https://www.lokalkompass.de/dortmund-city/c-politik/jobcenter-maerkischer-kreis-nach-9-jahren-rechtsstreit-zur-zahlung-verurteilt_a700814
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Als der Beschwerdeführer endlich nach einigen Jahren Kenntnis erhielt von dem 

Anspruch auf Verzinsung gem. § 44 SGB I wurde die Erstattung eingefordert. Das 

Jobcenter Märkischer Kreis verweigerte erneut und über mehrere Jahre die 

Umsetzung der von Amtswegen und antragslos zu erstattenden Zinsleistungen. 

 

Diese Verfahrensverschleppung beweist erneut die kriminelle Energie der 

Verantwortlichen. Selbst die Auszahlung der Zinsansprüche in Höhe von nur 12,90 € 

erfolgte erst nachdem am 20.03.2023 eine vollstreckbare Ausfertigung des Urteils vom 

31.01.2023 vorgelegt wurde.   

https://www.beispielklagen.de/klage017.html  

 

All das belegt wohl zweifelsfrei, dass Leistungsberechtigte durch die öffentliche 

Gewalt in Gestalt des Jobcenter Märkischer Kreis vielfach in ihren Rechten verletzt 

werden. 

 

Erweiterte Kenntnis systematischer Rechtsbeugung 

 

Der Beschwerdeführer hat im Rahmen seiner unentgeltlichen Vereinsarbeit für 

„aufRECHT e.V. – Verein für soziale Rechte, Iserlohn“ über Jahre Einblick erhalten in 

eine Vielzahl von Entscheidungen, die regelmäßig übereinstimmend die 

Verzinsungsansprüche gem. § 44 SGB I verweigerten, indem die Ansprüche 

verschwiegen wurden (Verstoß gegen §§ 13, 14, 16, 17 SGB I) oder das 

Behördenversagen als verjährt geleugnet wurde. 

 

Erweiterte Recherchen im Rahmen der Vereinsarbeit zeigten, dass immer angemahnt 

werden musste, aber nicht einmal jede Untätigkeitsklage zum Erfolg führte. 

Tabelle I. - Konkrete Zins-Nachforderungen 

https://www.beispielklagen.de/zinsen.html#8  

 

Beratungspflicht von Sozialhilfeträgern  

Ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) hat zu den  Anforderungen an 

die Beratungspflicht von Sozialhilfeträgern vom 02.08.2018 hin (III ZR 466/16) klar 

Position bezogen: 

 

Der BGH stellte fest:  

„Im Sozialrecht bestehen für die Sozialleistungsträger besondere Beratungs- und 

Betreuungspflichten. Eine umfassende Beratung des Versicherten ist die Grundlage 

für das Funktionieren des immer komplizierter werdenden sozialen Leistungssystems. 

Im Vordergrund steht dabei nicht mehr nur die Beantwortung von Fragen oder Bitten 

um Beratung, sondern die verständnisvolle Förderung des Versicherten, das heißt die 

aufmerksame Prüfung durch den Sachbearbeiter, ob Anlass besteht, den Versicherten 

auch von Amts wegen auf Gestaltungsmöglichkeiten oder Nachteile hinzuweisen, die 

sich mit seinem Anliegen verbinden; denn schon gezielte Fragen setzen Sachkunde 

voraus, über die der Versicherte oft nicht verfügt. Die Kompliziertheit des 

https://www.beispielklagen.de/klage017.html
https://www.beispielklagen.de/zinsen.html#8
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Sozialrechts liegt gerade in der Verzahnung seiner Sicherungsformen bei den 

verschiedenen versicherten Risiken, aber auch in der Verknüpfung mit anderen 

Sicherungssystemen. Die Beratungspflicht ist deshalb nicht auf die Normen 

beschränkt, die der betreffende hat“ 

 

Ich bitte um eine Bestätigung des Eingangs meiner Verfassungsbeschwerde und danke 

Ihnen im Voraus für Ihre Mühe. 

 

4. Antrag 

Ich beantrage, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und festzustellen, dass 

meine Grundrechte wiederholt verletzt wurden. Weiter wird beantragt zu klären, dass 

keine Verjährung geltend gemacht werden darf, wenn der Sozialleistungsträger selbst 

per Gesetz und von Amts wegen verpflichtet ist, Zinsen zu ermitteln und zeitgemäß 

auszukehren und der gesetzlichen Aufforderung nicht nachkommt.. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anlagen 

02 LSG NRW, L 19 AS 1519/24 NZB vom 27.01.2025.pdf (9 S.) 

SG Dortmund, S 35 AS 618/23 vom 17.09.2024 

Klage055 LSG NRW, Az.: L 12 AS 1872/21, 25.05.2022 (  

Klage017 Sozialgericht Dortmund, Az.: S 40 (28) AS 2762/10, 22.08.2013 (D ) 

2023-04-29 Fachaufsichtsbeschwerde, Strafantrag gegen GF Anna M  (12 S.) 

2023-06-10 Fachaufsichtsbeschwerde wegen systematischer Unterschlagung von 

Zinsen gem. § 44 SGB I 

2022-05-14 Strafantrag Betrug durch Unterlassen (Erinnerung) 

2022-08-19 Beschwerde mit Anlage 

2024-11-29 L 102 AS 1519_24 NZB.pdf 

 

Weitere Anlagen werden nachgereicht. 
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Landessozialgericht 
Nord rhein-Westfale n 

LandessozialgerIcht Nordrheln-Westfalen. Postfach 102443. 45024 Essen 

L 19 AS 1519/24 NZB 

Herrn 
Ulrich Wockelmann 
Weststraße 10 
58638 Iserlohn 

L 19 AS 1519/24 .NZB: Ulrich Wockelmann ./ .. JobC?enter Märkischer 
Kreis 

Anlage 
1 

Sehr geehrter Herr Wockelmann, 

als Anlage wird Obersandt: 

beglaubigte Abschrift des Beschlusses vom 27.01.2025 

zur Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen GrOßen 
Auf Anordnung 
K
Regierungsbeschäftigte 
(maschinell erstellt, ohne U,nterschrift gOltig) 

28.01.2025 
Seite 1 von 1 

Aktenzeichen: 
L 19 AS 1619124 NZB 
(bei Antwort bitte angeben), 

Bearbeiter: 
Frau Kiselev 

Telefon 02017992-7265 
Telefax 02017992-7555 

Dienstgebäude: 
Zweigertstraße 54 
45130 Essen 
Telefon 0201 7992-1 
Telefax 02017992-7302 

www.lsg.nrw.de 
, WWY{.sozialgerichtsbarkelt.de 

Hinweise zum Datenschutz 
finden Sie unter 
www.lsg.nrw.de 
Auf Wunsch werden diese 
übersandt 

Sprechzeiten: 
Serviceelnheiten: 

'Mo."Oo. 08:30-12:00 Uhr 
13:00-14:30 Uhr 

Fr. 08:30-12:00 Uhr 
13:00-14:00 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

RechtsantragsteIle: 
Mo. u. MI. 09:00-12:00 Uhr 

13:00-14:00 Uhr 
,Oi.. 00. u: Fr. 

. 09:00-13:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 

Sie erreichen das Gericht 
vom Hauptbahnhof mit 
der Straßenbahnlinle 101 
(Haltestelle Landgericht). 

Öffnungszeiten: 
'Mo ... Oo. 08:30-16:00 Uhr 
Fr. 08:30-15:00 Uhr 



Be,glaubigte,Abschrift 

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 
Az.: L 19 AS 1519/24 NZB 
Az.: S 35 AS 618/23 SG Dortmund 

'Beschluss 

In dem Beschwerdeverfahren 

Ulrich Wockelmann, Weststraße 10, 58638 ISierloh,n 

Kläger und Beschwerdeführer 

gegen 

Jobcenter Märkischer Kreis - Widerspruchs- und ~agestelle -, vertreten durch den Ge-
schäftsführer; Friedrichstraße 59-61,58636 Iserlohn 

Beklagter: und Beschwerdegegner . 

hat der 19. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalenam 27.01.2025 durch die 
VorsitZel1de~Richterin am Landessozialgericht- Straßfeld, den Richter ·am Lande~sozialge­

. . richt Schüttfort und die Richterin am Sozialgericht. Döring beschlossen: 

Die Beschwerde des Klägers gegen die N'ichtzulassung der Berufung Im Urteil 

des Sozialgerichts Dortmund vom 17 .09.2024 - S 35 AS 618/24 ~ ~ird zurückge-

wiesen. 

Außergerichtliche Kosten des ~Iägers' s,lnd nicht zu erst~tten. 
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Gründe: 

I. 

Infolge des gerichtlichen Vergleiches vom 30.04.2015 im Verfahren S 3o.A~ 710/12 zahlte 
der Beklagte am.02.06.2015 einen Betrag i.H.v. 900,00 € als Wertersatz fOr eine Arbeitsge-
legenheit vom 01.01.2008 bis 31.05.2015 an den Kläger aus. 

Am 17.07.2020 beantragte der Kläger die Verzinsung des Nachzahlungsbetrages. 

Nachdem der Beklagte den Antrag zunäch$t mit Bescheid vom 25.08.2020 in ~estalt des 
Widerspruchsbescheides vom 17.02.2021 unt~r Erhebung der Einrede der Verjährung ab-
lehnte, hob er diese Entscheidung .mit Bescheid vom 19.10.2023 auf und lehnte den Antrag 
erneut unter ausfOhrlicher Darlegung der leitenden Ermessensgesichtspunkte ab. Den hier-
gegen erhobenen Widerspruch wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 
30.01.2024 als ünbegrOndet zurOck. 

Hiergegen hat der Kläger Klage erhoben, die das Sozialgericht Dortrnund. mit Urteil vom 
17.09.2024 abgewiesen hat. Auf die.EntscheidungsgrOndewird Bezug genommen. 

Gegen das ihm am 23.10.2024 zugestellte Urteil hat der Kläger am 08.11.2024 Nichtzulas-
sungsbeschwerde ei ngetegt. 

Er trägt vor, der Beklagte habe rechtsfehlerhaft die Einrede der Verjährung erhoben. Er habe 
einen Anspruch auf rechtsfehlerfreie Entscheidung. Der Beklagte habe bereits das Recht 
gebrochen, indem der Verzinsungsanspruch verschleiert und zudem verweigert worden sei. 

. . 
I "Betrug durch Unterlassen" sei wohl der korrekte Fachbegriff des Strafgesetzbuches. Der 

- ---

Gesetzgeber habe zwar ausdrOcklich die Möglichkeit einer verspäteten Auszahlung von Zin-
, sen als Versäumnis eingeräumt, aber eine automatische Verjährung nicht einmal in Betracht 

. . 
gezogen. Das Ministerium habe mi~geteilt, dass ein Antragsformular fOr VerzinsungsansprO-
che nicht vorgehalten werde, da die Verzinsung von Amtswegen vorzunehmen sei. Dennoch 
habe der Beklagte vier Jahre lang nichts getan und dies werde vom Sozialgericht gedeckt. 
Das Sozialgericht habe die Entscheidung de~ LSG. NRW (L 12 AS 1872/21) völlig unkritisch 
in sein Urteil Obernommen. Der Beschwerdewert sei erreicht, wenn zu der Verzinsung die . . 
Kosten der ProzessfOhrung eingerechnet werden. Außerdem seien Leistungen zu gewäh-

. . 

ren fOr die Oberlange Verfahrensdauer. 
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Der Kläger beantragt, 

die Berufung gegen das Urteil des Sozialgeri.chts Dortmund vom 17.09.2024 zuzulas-
sen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Nichtzulassungsbeschwerde zurückzuweisen. 

Der Beklagte hat ausgeführt, dass' die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung habe. 
QieRechtssache habe keine grundsätzliche Bedeutung. Die Rechtsfrage, ob der Zinsan-
spruch nach § 448GB I der Verjährung entsprechend § 458GB I unterliege, sei geklärt. 

Sowohl das BSG als auch die L8G g~hen hierv~n regelmäßig aus. Das Urteil ~es Sozialge-
richts weiche auch nicht von einer. Entscheidung des Landessozialgerichts, des Bundesso-
zialgerichts oder des Bundesverfassungsgerichts ab. Dass die Erhebung der Einrede der 
Verjährung nach § 458GB I als Ermessensentscheidung anzusehen sei, wie es das LSG 

NRW im Verfahren L 12 A8 1872/21- dargel!9gt h~be, habe das Sozialgericht seiner Ent-
scheidung zu Grunde gelegt. Schließlich liege ein Verf~hrensmangel nicht vor und sei auch 
nicht vorgetragen. 

11. 

Die N·ichtzulassungsbeschwerde ist zulässig (1), jedoch unbegründet (2)., 

1) Die fristgerecht eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie 

nach § 145 Äbs. 1 S. 1 SGG statthaft .. Danach kann die Nichtzulassung der Berufung durch 
das Sozialgericht durch .Beschwerde angefochten werden. Das Sozialgericht hat die Beru-
fung in seinem Urteil nicht zugelassen. Ohne eine solche Zulassung ist die 'Berufung nicht 
statthaft, weil sie weder wiederkehrende noch laufende Leistungen für mehr als ein Jahr 
betrifft (§ 144 Abs. 1 S. 2 SGG), noch den für die.zulassungsfreie Berufung erforderlichen 
Wert von 750,00 € erreicht (§ 144 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGG). 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Wertes des Beschwerdegegenstands ist 
derjenige der Einlegung der Berufung (vgl. BSG, Beschluss vom' 08.05.2019 -
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B 14 AS 86/18B m.w.N.). Maßgebend fOr den Wert des Beschwerdegegenstandes ist der 
Betrag, den das Sozialgericht dem Kläger verwehrt oder zugesprochen hat Uhd der deshalb 

, , . 
im Berufungsverfahren weiterve~olgt werden kann (BSG, Urteil vom 04.07.2018 -
B 3 KR 14/17 R). Bei der PrOfung, ob ,eine Z,ulas~ung erforderlich ist, ist auf den maximal 
möglichen Rechtsmittelstreitwert abzustellen, der der Beschwer des Klägers entspricht (Kei-

ler in: Meyer-Ladewig, SGG, 14. Aufl. 2023, § 144 Rn. 14 m.w.N). 

Streitgegenstand des Verfahrens ist der Bescheid vom 19.10.2023 in Gestalt des Wider-. . 
spruchsbescheides vom 30.01.2024, ·mit welchem der Beklagte die Verzinsung des Nach-
zahlungsbetrages LH.v. 900,00 €fOr die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.05.2015.abgelehnt hat. 

Der Kl,äger hat sein' Begehren bisher nicht konkret beziffert. Bei einem unbezifferten Ant~ag 

hat das Berufungsgericht den Beruful1gsstreitWert zu ermitteln. Dabeiist eine Oberschlägige 

Berechnung unter BerOcksichtigung des klägerischen Vorbringens ausreichend (vgl. BSG, 
Beschluss vom 13.06.2013 - B 13 R 437/12 B und Urteil vom 14.08.2008 - B 5 R 39/07 R; 
siehe auch BSG, Beschluss vom 24.02.2011 - B 14 AS 143/10 B). Dabei wird zugunsten"' 
des Klägers davon ausgegangen, dass der Betrag yon 900,00 € bereits am 01 ~01.2008 fällig 

. , 

war bis einschließlich 31.05.2015" also fOr insgesal'!lt 89 Kalendermonate, Zinsen begehrt 
-

werden. Im Hinblick auf qie Bestimmung des §.44 Abs. 1 S. 1 SGB I ergibt sich ein monat-
licher Zinsbetrag von 3,00 €, mithin ein Gesamtbetrag von 267,00 € (vgl. zur Berechnung 
des Zinsanspruchs: Groth in: SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB I, 4. Aufl., § 44 SGB I (Stand: , . . 
15.06.2024), Rn. 45). Nicht streitbefangen im Rahmen des Verfahrens vor dem Sozialge-

richt und deshalb nicht zu berOcksichtigen waren ein Anspruch wegen Oberlanger Verfah-

rensdauer und ProzessfOhrungskosten. 

2) Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. 

. . 
ZulassungsgrOnde nach § 144 Abs. 2 SGG liegen nicht vor. Na,ch dieser Vorschrift ist die 

Berufung zuzulassen, wenn 

• die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

• das Urteil von einer Entscheidung des Landessozialgerichts, des Bundessozialge-
richts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 
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• ein der Beurteil ung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel g~ltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

a) Die Streitsache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Das ist nur dann der Fall, wenn die 
Streitsache eine bisher nicht geklärte Rechtsfrage aufwirft, deren Klärung itn allgemeinen 
Interesse liegt, um die Rechtseinheit zu erhalten und die Weiterentwicklung .des Rechts zu 
fördern. Ein Individualinteresse genagt nicht (t<elle~ in Meyer-Ladewig, SGG, 14. Aufl. 2023, 
§ 144 Rn. 28 f. m.w.N.). Die Rechtsfrage darf sich nicht unmittelbar und ohne weiteres aus' 
dem Gesetz beantworten lassen oder bereits von der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
entschieden sein (vgl. BSG, Beschlu~s vom 15.0~.1997 - 9 BVg 6/97 zum gleichlautenden 
§ 160 SGG). Die Rechtsfrage muss klär~ngsbedarftig und klärungsfähig .sein. 

, 

Der Sache kommt keine grundsätZliche Bedeutung LS.v. § 144 Abs. 2 Nr, 1 ~GG zu, da sie 
keine Re~htsfragen aufwirft, deren KJärung ~m allgemeinen Interesse liegt, um die Rechts~ 
einheit zu erhalten und die Weiterentwickl~ng des Rechts zu fördern. Das Bundesozialge-
richt geht in ständiger Rechtsprechu~g davon aus~ dass die in § 45 SGB I bestimmte Ver-
jährungsfrist von vier Jahren Ausdruck eines allgemeinen PrinZIps ist, das der Harmonisie-
rung der Vorschriften aber die Verjährung öffentlich-rechtlicher Ansprache dient (BSG, Ur-
teile vom 12.12. 2019 - B 14 AS 45/18 R und vom 21.04.2015 - B 1 KR 11/15 R). Bei ,dem 
Zinsanspruch gemäß § 44 SGB I handelt e~ sich um einen öffentlich-rechtlichen Anspruch. 

Die Erhebung der Einrede der V~rjährung steht im Ermessen der Behörde (BSG, ~rteile 
vom 16.03.2021- B 2 U 12119 R,.vom 15.06.2000- B 7 AL 64/99 R und 'vom 22.10 .. 1996~ 
13 RJ 17/96). Soweiteiner Behörde - wie vorliegend - Ermessen eingeräumt ist, bestimmt 
sie innerhalb der gesetzlichen Grenzen und dem Zweck der Ermächtigung (§.39 SGB I) die , . 
Rechtsfolge. Die Ermessensausabung ist gerichtlich nur eingeschränkt darauf zu OberprO-

, , 

fen (§ 39 Abs. 1 SGB I, § 54 Abs. 2 S. 2 SGG), ob Ermessen Oberhaupt ausgeObt, ob die 
gesetzlichen Grenzen des Ermessens Uberschritt~n oder von dem Ermessen in einer dem 
Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise in Form einer Ermess~nsOberschrei­
tung oder einem Ermessensfehlgebrauch Gebrauch gemacht worden ist (BSG, Urteile vom . 
24.06.2020 - B 4 AS 12120 R, vom 23.06.2016 - B 14 AS 46/15 R, vom 07.02.2012 - B 13 
R 85/09 R und vom 14.12.1994 - 4 RA 42194). 

Die von dem Kläger vorgetragene i~haltlicHe, Unrichtigkeit der Entscheidung begrandet 
keine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache i.S.v. §'144 Abs. 2 Nr. 1 SGG. 
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b) Das Urteil des Sozialgerichts weicht auch nicht von einer Entscheidung des Landessozi-
algerichts, des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe 
des Bundes oder des Bundesverfass·ungsgerichts ab. Eine solche Abweichung liegt nicht 
schon dann vor, wenn eine Entscheidung des Sozialgerichts nicht den Kriterien entspricht, 
die ein höheres Gericht aufgestellt hat, sondern erst, wenn das Sozialgericht diesen Krite-
rien, wenn auch unter Umständen unbewusst, im Grundsätzlichen widersprochen, also ab-
weichende, d.h. mit diesen unvereinbare eigene rechtliche Maßstäbe, entwickelt hat (BSG, 
Beschluss vom 19. 02.2024 - B 3 P 9./23 B).' . 

Nicht die - behauptete - Unrichtigkeit der Entscheidung im Einzelfall, sonc:.fern die Nich~­
Obereinstimmung im Grundsätzlichen begrOndet eine Abweichung (vgl. BSG, BSG, Be-
schluss vom 08.03.2023 - B 7 AS 129/22 B). Eine Divergenz besteht somit nur, wenn das 
Sozialgericht einen tragenden abstrakten Rechtss~tz in Abweichung von einem abstrakten 
Rechtssatz eines Landessozialgerichts, des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Se-

_ Jlats der obersten Gerichtshöfe des Bundes __ ode[ des BVerfG aufgestellt pal(vgLBSG, Be-
schluss vom 14.05.2012 - B 8 SO 78/11 B). Dies ist hier nicht der Fall und e'rgibt sich auch 
nicht ansatzweise aus dem Vortrag der Klägerin .. 

c) Der Zulassungsgrund des § 144 A~s. 2 Nr'. 3 SGG liegt ebenfalls nicht vor. Hiernach ist 
die Berufung zuzulassen, wenn ein der Beu~eilLing des Berufungsgerichts unterliegender 

. - Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen 
kann. Einen konkreten Verfahrensmangel hat der Kläger nicht geltend gemacht. . 

Mit der Ablehnung der Nichtzulassungsbeschwerd~ wird der Gerichtsbescheid rechtskräftig 
(§ 145 Abs, 4 S. 4 SGG) ... 

Die Kostenentscheidung beruht auf der entsprechenden Anwendung von § 193 SGG. 

Dieser Beschluss ist nicht mit der Beschwerde an das Bundessozialgericht .anfechtbar, 
§ 177 SGG. 

Straßfeld SchOttfort ,Döring 
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Absender, 

Landessozlalgerlcht NRW 
Postfach 102443 
45024 Essen 

Aktenzeichen: 

Hinweis: Umschlag 
bitte aufbewahren. 
siehe Rückseitel 

ZugesteHt am 
(Datum. ggf. U1Inei!, Unlsrsc/lrifl) 

J tJ. 01 2 f ~ 
Förmliche Zustellung 
- Anbei ein Vordruck zur Zustellungsurkunde -

Weitersenden innerhalb des o Bezirks des Amtsgerichts 

n Inlands 

o Bezirks des l andgerichts 

,,--- -- Bel der Zustellung zu beachtende Vermerke o Ersatzzustellung ausgeschlossen 

n Keine Ersatzzustellung an: 

o Nicht durch Niederlegung zustellen 

Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 



Wichtiger Hinweis: 

Mit dieser Sendung werden Ihnen in gesetzlich vorgeschriebener Form die im Umschlag enth 
Schriftstücke förmlich zugestellt. Die förmliche Zustellung eines Schriftstücks dient dem Nachwei 
dem Adressaten in gesetzlich vorgeschriebener Form Gelegenheit gegeben worden ist, va 
Schriftstück Kenntnis zu nehmen, und wann das geschehen ist. 
Den Tag der Zustellung vermerkt der Zusteller auf dem Umschlag (siehe Vorderseite). Bitte be 
Sie den Umschlag zusammen mit den darin enthaltenen Schriftstücken auf. Er dient als Beleg, w 
angeben müssen, welche Schriftstücke Ihnen wann zugestellt worden sind. 

Wird der Zustellungsadressat oder eine zum Empfang des Schriftstücks berechtigte Person 
angegebenen Wohnung oder in den angegebenen Geschäftsräumen nicht angetroffen, ka 
Schriftstück in einen zu der Wohnung oder dem Geschäftsraum gehörenden Briefkasten ei 
werden. Mit der Einlegung gilt das Schriftstück als zugestellt. I 

Aus 100% Altpapier - erspart Energie, Rohstoff und Abfall 



Öffentliche Sitzung der 40. Kammer 

des Sozialgerichts Dortmund 

44139 Dortmund, Ruhrallee 1-3, Landesbehördenhaus, 5. Etage, Saal 510 

Montag 31.03.2014 

Vorsitzender: Richter am Sozialgericht Dr. Becker 
Ehrenamtlicher Richter Frerich 
Ehrenamtlicher Richter Kensy 
Ohne Hinzuziehung eines Protokollführers gemäß § 122 SGG, § 159 Abs. 1 ZPO 

Az.: S 40 (28,23) AS 70/09 

Niederschrift 
in dem Rechtsstreit  04.JUNI 2014

Klägerin 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Lars Schulte-Bräucker, Kalthofer Straße 27, 
58640 Iserlohn 

gegen 

JobCenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle -, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Gz.: 498 - 35502BG0001081 K 157/09 

Beklagter 

Nach Aufruf der Sache erscheinen: 

-  die Klägerin mit ihrem Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt Schulte-Bräucker, 

Vollmacht BI. 33 der Akte. 

-  für die Beklagte Herr P  unter Bezugnahme auf die bei Gericht hinterlegte 

Generalterminsvollmacht. 
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Der Vorsitzende weist darauf hin, dass er die Protokolle des Erörterungstermins vom 

11.11.2013 in den Sachen S 40 (28,23) AS 80/09 und S 40 (28,23) AS 81/09 ebenfalls zu 

dieser Sache genommen hat. 

Die mündliche Verhandlung wird unterbrochen. Die Kammer zieht sich zur 

Zwischenberatung zurück. 

Die mündliche Verhandlung wird fortgesetzt. 

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 17.07.2008, geändert 

durch die Bescheide vom 02.02.2009 und vom 24.02.2009, in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 25.02.2009 zu verurteilen, an die Klägerin 

Leistungen in Form des Regelbedarfs und der KdU für den Zeitraum vom   

21.07.2005 bis zum 21.11.2005 zu zahlen. 

Der Beklagtenvertreter beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

- laut diktiert, vorgespielt und genehmigt - 

Die mündliche Verhandlung wird geschlossen. Die Kammer zieht sich zur Beratung 

zurück. 

Nach geheimer Beratung verkündet der Vorsitzende im Namen des Volkes das Urteil 

durch Verlesen der folgenden Urteilsformel: 

1. Der Bescheid vom 17.07.2008, geändert durch die Bescheide vom 02.02.2009

und vom 24.02.2009, in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 

25.02.2009 wird im Hinblick auf den Bescheid vom 19.12.2005 aufgehoben. 

Der Beklagte wird verpflichtet, den Bescheid vom 19.12.2005 

zurückzunehmen und unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 
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über einen Anspruch der Klägerin auf den Regelbedarf und die Kosten 

der Unterkunft für den Zeitraum vom 21.07.2005 - 21.11.2005 zu entscheiden. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

2. Der Beklagte hat der Klägerin 1/5 der außergerichtlichen Kosten zu erstatten.

Anschließend wird der wesentliche Inhalt der Gründe mitgeteilt. 

Für die Richtigkeit der Übertragung 
vom Tonträger 

Dr. Becker 
Richter am Sozialgericht 

Beginn des Termins: 12:35 Uhr 
Ende des Termins: 14:10 Uhr 

Sobotta 
Regierungsbeschäftigte als 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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Sozialgericht Dortmund 

Az.: S 40 (28.23) AS 70/09 
Verkündet am 31.03.2014 

EINGEGANGEN 
2014 

RA Schulte-Bräucker 

Sobotta 
Regierungsbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

der , 

Klägerin, 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Lars Schulte-Bräucker, Kalthofer Straße 27, 

58640 Iserlohn, 

gegen 

das JobCenter Märkischer Kreis - Widerspruchsstelle -, vertreten durch den 

Geschäftsführer, Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn, Gz.: 498- 

35502BG0001.081 K 157/09, 

Beklagter, 

hat die 40. Kammer des Sozialgerichts Dortmund auf die mündliche Verhandlung vom 

31.03.2014 durch den Vorsitzenden, den Richter am Sozialgericht Dr. Becker, sowie die 

ehrenamtlichen Richter Frerich und Kensy für Recht erkannt: 



1. Der Bescheid vom 17.07.2008, geändert durch die Bescheide vom

02.02.2009 und vom 24.02.2009, in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 25.02.2009 wird im Hinblick auf den Bescheid vom 19.12.2005 

aufgehoben. Der Beklagte wird verpflichtet, den Bescheid vom 19.12.2005 

zurückzunehmen und unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 

über einen Anspruch der Klägerin auf den Regelbedarf und die Kosten der 

Unterkunft für den Zeitraum vom 21.07.2005 bis 21.11.2005 zu entscheiden. Im 

Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

2. Der Beklagte hat der Klägerin 1/5 der außergerichtlichen Kosten zu

erstatten. 
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Tatbestand 

Die Beteiligten streiten noch über Ansprüche auf den Regelbedarf und die Bedarfe für 

Unterkunft und Heizung für den Zeitraum vom 21.07.2005 bis 21.11.2005. 

Die am 21.07.1987 geborene Klägerin bezog zunächst Leistungen nach dem 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) .  als Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ihrer 

Mutter. Mit Bescheid vorn 04.07.2005 bewilligte der Beklagte Leistungen für den Zeitraum 

vom 01.07.2005 bis 31.12.2005. Mit Bescheid vorn 30.08.2005, der an die Mutter gerichtet 

war und durch diese nicht angefochten worden ist, hob der Beklagte den Verwaltungsakt 

für den Zeitraum vom 21.07.2005 bis 31.08.2005 bezüglich der Ansprüche der Klägerin 

mit der Begründung auf, dass diese mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres am 

21.07.2005 nicht mehr Mitglied der Bedarfsgemeinschaft gewesen sei. Die Klägerin 

beantragte sodann am 24.11.2005 mit eigenem Antrag Leistungen, woraufhin der 

Beklagte diese mit Bescheid vom 19.12.2005 ab dem 24.11.2005 bewilligte. Der Bescheid 

wurde ebenfalls nicht angefochten. 

Mit Schreiben vom 18.06.2008 stellte die Klägerin einen Antrag auf Überprüfung 

sämtlicher Bewilligungsbescheide ab Erreichen der Volljährigkeit. Dabei beantragte sie 

auch die Überprüfung der Bescheide im Hinblick auf Ansprüche für den Zeitraum vom 

21.07.2005 bis 23.11.2005. Den Antrag lehnte der Beklagte am 17.07.2008 ab. Die 

Klägerin habe erst am 24.11.2005 einen eigenen Antrag gestellt, so dass erst ab diesem 

Zeitpunkt Leistungen zu erbringen seien. 

Dagegen erhob die Klägerin mit Schreiben vom 15.08.2008 Widerspruch. Den 

Widerspruch wies der Beklagte mit Bescheid vom 25.02.2009 zurück. Die Bescheide 

seien bindend geworden. Die Voraussetzungen des § 44 des Sozialgesetzbuches 

Zehntes Buch (SGB X) lägen nicht vor. Insoweit habe die Klägerin nichts vorgetragen, was 

gegen die Rechtsmäßigkeit der Bescheide sprechen würde. 

Mit der am 16.03.2009 erhobenen Klage, mit der zunächst zusätzlich u.a. die Berechnung 

des Einkommens für spätere Zeiträume, die Nachzahlung von Beiträgen zur Kranken- und 

Pflegeversicherung sowie die Übernahme der Kosten der Unterkunft für den Zeitraum 

vom 24.11.2005 bis 30.11.2005 begehrt wurde, verfolgt die Klägerin ihr Ziel weiter. 
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Leistungen seien bereits ab dem 21.07.2005 zu bewilligen. Der Beklagte habe sie nicht 

darauf hingewiesen, dass sie mit Vollendung der 18. Lebensjahres selbst einen Antrag 

stellen müsse, so dass ein Beratungsfehler gegeben sei. 

Die Klägerin beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 17.07.2008, geändert 

durch die Bescheide vom 02.02.2009 und vom 24.02.2009, in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 25.02.2009 zu verurteilen, an die Klägerin 

Leistungen in Form des Regelbedarfs und der KdU für den Zeitraum vom 

21.07.2005 bis zum 21.11.2005 zu zahlen. 

Der Beklagte beantragt. 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung nimmt er Bezug auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid. 

Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass ein Beratungsfehler nicht vorgelegen hat. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den übrigen Inhalt der Akten 

Bezug genommen. Die Verwaltungsakte des Beklagten hat vorgelegen und ist 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 
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Entscheidungsgründe 

1. Die zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin ist durch den angefochtenen Bescheid

vom 17.07.2008, geändert durch die Bescheide vom 02.02.2009 und vom 24.02.2009, in 

der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.02.2009 im Sinne von § 54 Abs. 2 S. 1 

des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) beschwert, da er rechtswidrig ist, Sie hat entgegen der 

dort getroffenen Entscheidung einen Anspruch auf Aufhebung des Bescheides vom 

19.12.2005 aus § 44 Abs. 1 S. 1 des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch (SGB X). 

a. Die Kammer hat hier lediglich neben der Aufhebung des Verwaltungsaktes vom

17.07.2008, geändert durch die Verwaltungsakte vom 02.02.2009 und vom 24.02.2009, in 

der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.02.2009 die Verpflichtung der Beklagten 

zur Aufhebung des Bescheides vom 19.12.2005 ausgesprochen, mit dem Leistungen erst 

ab dem 24.11.2005, statt dem 21.07.2005 gewährt worden sind (zum Tenor vgl. 

Niesel/Herold-Tews, Der Sozialgerichtsprozess, 5. Auflage. Rn. 100). Einer direkten 

Aufhebung des Verwaltungsaktes vom 19.12.2005 und einer Verurteilung zur Erbringung 

entsprechender Leistungen stand neben der Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit eines 

solchen Vorgehens entgegen, dass die Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch der 

Klägerin im Zeitraum vom 21.07.2005 bis 21.11.2005 ungeklärt sind. Entsprechende 

Ermittlungen des Bedarfs sowie ggf. anzurechnenden Einkommens und Berechnungen 

wird der Beklagte im Rahmen der Aufhebung des Bescheides vom 19.12.2005 

nachzuholen und sodann abschließend über den Leistungsanspruch für den Zeitraum 

vom 21.07.2005 bis 21.11.2005 zu entscheiden haben. Soweit der Antrag auf Verurteilung 

des Beklagten zu entsprechenden Leistungen gerichtet war, war die Klage daher 

abzuweisen. 

b. Die Klage ist im Übrigen begründet. Die Klägerin hat nach § 44 Abs. 1 SGB X einen

Anspruch auf Aufhebung des Bescheides vom 19.12.2005 sowie auf Prüfung eines 

Anspruches auf Leistungen nach dem SGB ll im Zeitraum vom 21.07.2005 bis 

21.11.2005. 

Soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht 

unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als 

Chef
Hervorheben



S. 06/09 

6 

unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder 

Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind, ist der Verwaltungsakt nach § 44 Abs. 1 S. 1 

SGB X, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit 

zurückzunehmen. Die materielle Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen trifft 

die Klägerin. Insoweit gehen Zweifel zu Ihren Lasten (Schütze, in: von Wulffen, SGB X. 8. 

Auflage, § 44 Rn. 12; Steinwedel, in: Kasseler Kommentar, SGB X. § 44 Rn. 36). 

Zwar werden nach § 37 Abs. 2 S. 1 SGB II (in der vom 01.01.2005 bis zum 31.12.2010 

gültigen Fassung — a.F.) Leistungen nicht für Zeiten vor der Antragstellung erbracht. Dass 

tatsächlich vor dem 24.11.2005 ein eigener Antrag der Klägerin gestellt worden ist, ist 

weder vorgetragen, noch ersichtlich, so dass grundsätzlich nach § 37 Abs. 1 SGB II a.F. 

erst ab diesem Tage Leistungen zu erbringen waren. Auch eine Wiedereinsetzung kommt 

nach zutreffender Ansicht nicht in Betracht (vgl. BSG, Urteil vom 18.01.2011. Az.: B 4 AS 

20/10 R; Link, in: Eicher/Spellbrink, SGB II, 2.Aufl., § 37 Rn. 33a). 

Vorliegend greift jedoch der allgemeine sozialrechtliche Herstellungsanspruchs, aufgrund 

dessen der Beklagte bereits mit Verwaltungsakt vom 19.12.2005 Leistungen ab dem 

21.07.2005 hätte bewilligen müssen. Indem Leistungen erst ab dem 24.11.2005 bewilligt 

worden sind, wurden Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht. 

Aufgrund des allgemein anerkannten sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs kann der 

Versicherte verlangen so gestellt zu werden, wie es bei fehlerfreier Beratung der Fall 

gewesen wäre. Er setzt voraus. dass der Versicherte aufgrund einer fehlerhaften oder 

pflichtwidrig unterlassenen Beratung des Sozialversicherungsträgers einen Schaden oder 

eine Fehldisposition erlitten hat. Zwischen dem rechtswidrigen Verhalten des 

Sozialversicherungsträgers, der Fehldisposition sowie dem Nachteil muss ein kausaler 

Zusammenhang bestehen. Die Voraussetzungen sind nach Ansicht der Kammer erfüllt. 

Zwar sind Beratungen „ins Blaue hinein" von den Sozialversicherungsträgern 

grundsätzlich ebenso wenig zu fordern, wie die Verletzung von allgemeinen Informations-- 

und Auskunftspflichten genügt (vgl. SG Augsburg, Urteil vom 06.11.2002, Az.: S 12 KR 

194/99; Reinhardt, in: LPK-SGB I, 2. Auflage, § 13 Rn. 10 und § 14 Rn. 10). Eine 

Spontanberatung ist aber dann geboten, wenn ein konkreter, für den 

Sozialversicherungsträger erkennbarer Anlass dazu besteht. Dies wiederum setzt eine für 

Chef
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die Verwaltung erkennbare, klar zu Tage tretende Gestaltungsmöglichkeiten voraus. 

deren Wahrnehmung offensichtlich so zweckmäßig ist, dass sie ein verständiger 

Antragsteller mutmaßlich nutzen würde (BSG, Beschluss vom 25.08.2009, Az.: B 3 KS 

1/09 B; BSG, Urteil vom 18.01.2011, Az.: B 4 AS 29/10 R; LSG NRW, Urteil vom 

29.03.2012, Az : L 7 AS 1543/10). 

So lag der Fall hier. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass der Beklagte verpflichtet 

ist, auf die Notwendigkeit von Folgeanträgen hinzuweisen (BSG, Urteil vom 18.01.2011, 

Az.: B 4 AS 29/10 R). Unterlässt er einen entsprechenden Hinweis, ist er ggf. auf 

Grundlage des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs verpflichtet, Leistungen auch vor 

der konkreten Antragstellung zu erbringen. Dies hat nach Ansicht der Kammer erst recht 

für den Fall zu gelten, dass ein Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft aufgrund einer 

mittlerweile aufgehobenen gesetzlichen Regelung mit der Vollendung des 18. 

Lebensjahres aus der Bedarfsgemeinschaft ausscheidet und nunmehr verpflichtet ist, 

einen eigenen Antrag zu stellen, um weiter Leistungen zu beziehen. Dafür spricht 

einerseits, dass die von der Regelung betroffene Personengruppe in der Regel gemäß § 

38 SGB II im Verwaltungsverfahren durch die Sorgeberechtigten vertreten werden, d.h. 

bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres kaum Kontakt mit dem Jobcenter, geschweige 

denn ausreichend eigene Kenntnisse bezüglich der eigenen Antragstellung erworben 

haben. Andererseits sind den Jobcenter die entsprechenden Personen aus den 

Antragstellungen der Eltern ohne Weiteres bekannt. Ebenso ergibt sich klar, wann das 18. 

Lebensjahr erreicht wird und dass dort ein entsprechender Beratungsbedarf bestehen 

kann und ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer eigenen Antragstellung besteht. Der 

Beklagte hat im vorliegenden Fall zeitnah keinen Hinweis an die Klägerin erteilt, dass sie 

nunmehr einen eigenen Antrag stellen muss. Ihr wurde noch nicht einmal direkt mitgeteilt, 

dass sie nicht mehr Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ist. Entsprechende Hinweise sind 

lediglich an die Mutter ergangen. Die Kammer geht dabei davon aus, dass die Klägerin bei 

entsprechender Information durch den Beklagten frühzeitig einen entsprechenden Antrag 

gestellt hätte. Dies rechtfertigt es, im vorliegenden Fall vom Vorliegen eines 

Beratungsfehlers auszugehen. 
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2. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 193 Abs. 1 S. 1, 183 S. 1 SOG und berücksichtigt,
dass die Klägerin die Klage im Wesentlichen nach Hinweis auf die fehlenden 
Erfolgsausichten zurückgenommen hat. 



S. 09/09 

9 

Rechtsmittelbelehrung: 

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim 

Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen, 
Zweigertstraße 54, 
45130 Essen, 

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
einzulegen. 

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Frist bei dem 

Sozialgericht Dortmund, 
Ruhrallee 1-3, 
44139 Dortmund, 

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
eingelegt wird. 

Die Berufungsschrift muss bis zum Ablauf der Frist bei einem der vorgenannten Gerichte 
eingegangen sein. Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag 
enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

Die Einreichung in elektronischer Form erfolgt durch die Übertragung des elektronischen 
Dokuments in die elektronische Poststelle. Diese ist über die Internetseite www.sg-
dortmund.nrw.de  erreichbar. Die elektronische Form wird nur gewahrt durch eine 
qualifiziert signierte Datei, die den Maßgaben der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Sozialgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO SG) vom 
07.11.2012 (GV.NRW, 551) entspricht. Hierzu sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 
(BGBl. 1, 876) in der jeweils geltenden Fassung zu versehen: Die qualifizierte 
elektronische Signatur und das ihr zugrunde liegende Zertifikat müssen durch das Gericht 
überprüfbar  sein.  Auf der Internetseite www.justiz.nrw.de  sind die 
Bearbeitungsvoraussetzungen bekanntgegeben. 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass einem Beteiligten auf seinen Antrag für das 
Verfahren  vor dem Landessozialgericht unter bestimmten Voraussetzungen 
Prozesskostenhilfe bewilligt werden kann. 

http://www.sg-dortmund.nrw.de
http://www.sg-dortmund.nrw.de
http://www.justiz.nrw.de
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Jobcenter Märkischer Kreis nach 9 ½ Jahren Rechts-
streit zur Zahlung verurteilt

 Analyse und Benchmark

hochgeladen von Ulrich Wockelmann
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Rechtsverschärfungen im SGBII Fehlurteile www.beispielklagen.de

aufRECHT e.V. sozialrechtlicher Herstellungsanspruch Beratungsp�icht

Klagedauer Widerspruchstelle Jobcenter Märkischer Kreis

Sozialleistungsbetrug Leistungsanspruch Sozialgericht Dortmund

Ältere Kommentare anzeigen

Ulrich Wockelmann aus Iserlohn
am 08.10.2016 um 17:31



Weitere Beispielklagen sind in Arbeit. Versprochen.

Ulrich Wockelmann aus Iserlohn
am 08.10.2016 um 17:45



Hallo Heinrich,

es gehört ganz o�ensichtlich zur Strategie dieser BundesreGIERung die Rechte der Ärmsten der Gesell-

schaft zu zerstückeln.

Die Eigenbeteiligung der Jobcenter an Sozialklagen wurde bereits vor Jahren ausgesetzt.

Durch angemessen angewandte Amtshaftung der Verantwortlichen, würden die Klagekosten schnell

spürbar gesenkt werden.

Jede vorsätzlich provozierte und von vornherein aussichtslose Klage sollte, den verantwortlichen Ge-

schäftsführern und Sachbearbeitern im Jobcentern direkt vom Gehalt abgezogen werden. Das wäre Ent-

lastung der Sozialkassen!

(Es ist ja nicht so, dass die dort nicht alle wüssten, was sie anrichten.)

Qualitätssicherung in Jobcentern

Heinrich Alt aus Herne
am 08.10.2016 um 20:03

Die Eigenbeteiligung der Jobcenter an Sozialklagen wurde bereits vor Jahren ausgesetzt.

(Durch angemessen angewandte Amtshaftung der Verantwortlichen, würden die Klagekosten schnell

spürbar gesenkt werden.)

Die Gerichte entlastet und die Jobcenter könnten sich um ihre eigentliche Arbeit kümmern: Nicht vor-

handene Arbeit verteilen...

(Jede vorsätzlich provozierte und von vornherein aussichtslose Klage sollte, den verantwortlichen Ge-

schäftsführern und Sachbearbeitern im Jobcentern direkt vom Gehalt abgezogen werden. Das wäre Ent-

lastung der Sozialkassen!)

Ja - da wäre ganz schnell "Ruhe im Karton".

(Es ist ja nicht so, dass die dort nicht alle wüssten, was sie anrichten.)

Ich nehme keinen mehr in Schutz, eben weil sie es wissen. Es war ihre Wahl den Beruf zu ergreifen. Frü-

her wären sie wahrscheinlich auf dem Wachturm gestanden und hätten später gesagt: "Das haben wir

nicht gewusst..."

Mit Urteil vom 31.03.2014 entschied das Sozialgericht Dortmund in dem Verfahren
Az.: S 40 (28, 23) AS 70/09 zugunsten der Klägerin und verurteilte das Jobcenter

Märkischer Kreis zur Neubescheidung über einen Leistungsanspruch aus dem Jahr

2005!

Nach 9 1/2 Jahren oder 3358 Tagen; nach einer Strafanzeige wegen Sozialleistungs-

betrug gegen den damaligen Leiter der Widerspruchstelle; einer Anzeige wegen un-
terlassener Hilfeleistung gegen einen Leistungssachbearbeiter und zwei "Gegen-

Strafanzeigen" mit drei Verhandlungstagen gegen den Seitenbetreiber von

www.beispielklagen.de , konnte am 09.02.2015 endlich ein weiterer Zahlungsein-

gang in Höhe von 1551,82 € registriert werden. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst

nach Androhung der Zwangsvollstreckung.

Fehlurteile
Damit sind die per Strafanzeige erhobenen Anschuldigungen wegen "falscher Ver-
dächtigung in zwei Fällen, in einem Falle tateinheitlich mit übler Nachrede“ der Ge-

schäftsführung des Jobcenters Märkischer Kreis durch überprüfbare Fakten und

Richterbeschluss widerlegt!

Die Verurteilung erweist sich als Fehlurteil aufgrund falscher Behauptungen seitens

des Jobcenters und unzureichender eigener Recherchen der Staatsanwaltschaft Ha-
gen. Bundesgerichtshof, Beschluss Az.: 3 StR 517/15 vom 22.03.2016

„In Fällen des so genannten Sozialleistungsbetrugs hat das Tatgericht nach den

Grundsätzen der für die Leistungsbewilligung geltend den Vorschriften selbständig

zu prüfen, ob und in wie weit tatsächlich kein Anspruch auf die beantragten Leis-

tungen bestand“ (Selbst rechnen erforderlich: Betrug bei Sozialleistung)
https://www.sokolowski.org/strafrecht/sozialleistungsbetrug-strafrichter/7312/

Private Dokumentation über
Sozialklagen
Die hier nunmehr vorgelegte Beispielklage veranschaulicht das Zusammenwirken

mehrerer (neun oder mehr) Mitarbeiter des Jobcenter Märkischer Kreis über meh-

rere Jahre in dem Bemühen interne Beratungs- und Informationsfehler, sowie kon-
kret bezi�erbare Vermögensschädigungen zu vertuschen. So wurden einer Schüle-

rin mit dem Zeitpunkt der Volljährigkeit im Jahr 2005 zunächst über ca. vier Monate

sowohl Regelleistungen als auch anteilige Kosten der Unterkunft rechtswidrig, voll-

ständig vorenthalten und gleichzeitig die Mutter zur Rückzahlung eines Mietanteils

für die Tochter in Höhe von 198,98 € gedrängt.

Erst ein Bewilligungsbescheid vom 04.02.2015 korrigiert nach 9 1/2 Jahren fehler-

hafte Bescheide aus dem Jahr 2005.

Wer es nicht glaubt:

Klage009
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K����: 017
gegen das Jobcenter Märkischer Kreis

Thema: 100,00 € Schulgeld (Schulbedarf)

SGB II § 24a / § 28

Jobcenter Märkischer Kreis, Widerspruch W 1282/10
Sozialgericht Dortmund, Az.: S 40 (28) AS 2762/10, 22.08.2013

Richterin Dr. Evermann
100,00 €

Richter Dr. Becker

Untätigkeits- und Leistungsklage - Zinsen

Sozialgericht Dortmund,
Richter

Sozialgericht Dortmund, S 53 AS 3434/20, SG Do Beschluss: nicht zuständig
Richterin Altunay

Sozialgericht Köln,S 3 AS 3276/20
Richterin Dr. Wardemann

Sozialgericht Dortmund, S 31 AS 1129/21, SG Do Beschluss: nicht zuständig
Richter Brune

Sozialgericht Köln, S 3 AS 1688/21, 31.01.2023
Zinsen: 12,90 €

Richterin Dr. Wardemann

Verfahrensbeteiligte der Widerspruchstelle des Jobcenter Märkischer Kreis:

       

K���� I���������������:

1.    Kurze Einleitung

2.    Gesetzliche Grundlage

3.    Chronologie

4.    Urteile zum Thema

5.    Infos zum Thema

6.    Presseberichte zum Thema

7.    Foreneinträge zum Thema

8.    Nachspiel: Verzinsung

        Kurze Einleitung

Bildung ist unser wertvollstes Exportgut. Deshalb hat die BundesreGIERung im Regelsatz 2011 für Jugendliche pro Monat 1,20 € für Bildung
vorgesehen. Aber es soll Kinder geben, die diese Leistungen für zwei Müsliriegel verschwenden statt alles in Schulbücher, Ordner, Hefte,
Füller, Stifte, Zirkel, Taschenrechner, Sportkleidung, -schuhe und Schulausflüge zu investieren.

Im Vorgriff auf die zu erwartende Rüge des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der massiven Unterversorgung der Kinder, suchte die
ReGIERung der öffentlichen Schelte durch eine hastig beschlossene Einführung einer unzureichenden Schuldgeldpauschale vorzugreifen.

Im vorliegenden Fall verweigerte das Jobcenter Märkischer Kreis einer Schülerin der 12. Klasse des Stenner-Gymnasium Iserlohn die
kärgliche Schulbeihilfe von 100,00 € für das kommende Schuljahr. Die Mutter hatte sich zum 31.07.2009 aus dem Leistungsbezug
abgemeldet in der (trügerischen) Hoffnung auf einen Vollzeitjob. Das Jobcenter stellte daraufhin die Leistungen ein und zielte bei der
Ablehnung der Schulbeihilfe darauf ab, dass die Schülerin zum Stichtag 01.08.2009 von Jobcenterleistungen ausgeschlossen wäre.

- Das war falsch. Fast vier Jahre nach der Antragstellung musste das Jobcenter die 100,00 € nachzahlen. Inzwischen hatte die Klägerin ein
Studium aufgenommen und war verzogen.

Zu der nachzuleistenden Beihilfe gesellten sich nun die Kosten des Rechtsanwalts und die Arbeitsstunden von zwei Richtern und mehreren
Jobcentermitarbeitern.

Im Erörterungstermin bei Richter Dr. Becker fragte der Rechtsanwalt seine Mandantin:

"Wußten Sie, dass Ihre Mutter auf Leistungen verzichtet hat?"
Die Klägerinin hatte darüber keine Kenntnis oder Erinnerung. Desto klarer aber war Ihre Antwort auf die weitere Frage:

"Hätten Sie freiwillig verzichtet?"
"Nein!"

"Ein interessanter Fall", merkte der Richter an.
- Wie ist dies zu bewerten? Rücknahme? Verzicht auf Sozialleistungen?

Wichtig: Ein Verzicht beseitigt nicht den Anspruch!

§ 46 SGB I Verzicht

(1) Auf Ansprüche auf Sozialleistungen kann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Leistungsträger verzichtet
werden; der Verzicht kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
(2) Der Verzicht ist unwirksam, soweit durch ihn andere Personen oder Leistungsträger belastet oder
Rechtsvorschriften umgangen werden.

Das Jobcenter hatte versucht den Leistungsanspruch zu unterlaufen.

Der Vorsitzende Richter Becker stellte einen Anspruch nach § 24a SGB II fest. Die Vertreterin des Jobcenters erkannte
die Entscheidung an.

Übrigens: vorsätzliche Vermögensschädigung durch vortäuschen falscher Tatsachen wird im Strafrecht als Betrug definiert. (§ 263 StGB).

Dort heißt es:

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen
dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt
oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

I. G�����

SGB II § 24a Zusätzliche Leistung für die Schule

bis 01.01.2011

SGB II § 28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe

Stand: 01.08.2013

Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die eine
allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, erhalten eine zusätzliche Leistung für
die Schule in Höhe von 100 Euro, wenn sie oder mindestens ein im Haushalt lebender
Elternteil am 1. August des jeweiligen Jahres Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach diesem Buch haben. Schülerinnen und Schüler, die nicht im
Haushalt ihrer Eltern oder eines Elternteils leben, erhalten unter den Voraussetzungen des
§ 22 Absatz 2a die Leistung, wenn sie am 1. August des jeweiligen Jahres Anspruch auf
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem Buch haben. Die Leistung
wird nicht erbracht, wenn ein Anspruch der Schülerin oder des Schülers auf
Ausbildungsvergütung besteht. Der zuständige Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende kann im begründeten Einzelfall einen Nachweis über eine
zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangen.

(3) Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und
Schülern 70 Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres
berücksichtigt.

SGB II § 28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe SGB II § 28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe

Stand: 31.07.2016

(3) 1Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und
Schülern 70 Euro zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres
berücksichtigt. ²Abweichend von Satz 1 werden bei Schülerinnen und Schülern, die im
jeweiligen Schuljahr nach den in Satz 1 genannten Stichtagen erstmalig oder aufgrund
einer Unterbrechung ihres Schulbesuches erneut in eine Schule aufgenommen werden, für
den Monat, in dem der erste Schultag liegt, 70 Euro berücksichtigt, wenn dieser Tag in den
Zeitraum von August bis Januar des Schuljahres fällt, oder 100 Euro berücksichtigt, wenn
dieser Tag in den Zeitraum von Februar bis Juli des Schuljahres fällt.

         Chronologie

01.11.2009     Antrag auf Schulbeihilfe 

03.12.2009     Antwort vom Jobcenter an die Mutter
"am 03.11.2009 hat lhre Tochter gemeinsam mit Ihrem geschiedenen Ehemann einen Antrag auf Schulbeihilfe für sich
selber gestellt. Ich bat Sie daraufhin mir eine kurze schriftliche Bestätigung dar- über zukommen zu lassen, dass
zukünftig vom Grundsatz abgewichen werden soll, dass Sie die vertretungsberechtigte Person lhrer
Bedarfsgemeinschaft sind. Da mir eine solche Bestätigung nun nicht vorliegt, möchte ich Sie bitten mir mitzuteilen, ob
Sie den og. Antrag lhrer Tochter . damit als erledigt betrachten oder ob Sie hierzu einen Bescheid möchten?

Ich möchte Sie allerdings darauf hinweisen, dass für die beantragte Leistung ein Stichtag gilt. Das bedeutet, dass diese
Schulbeihilfe nach § 24a SGB II nur dann bewilligt werden kann, wenn der Schüler/die Schülerin am 01.08. des
betreffenden Jahres im laufenden Leistungsbezug nach dem SGB II stand. Ihr Leistungsanspruch lief am 31.07.2009
aus. Damit liegen die Voraussetzungen zur Gewährung dieser Beihilfe nicht vor, wenn auch denkbar knapp. Ich bitte Sie
dies bei lhrer Entscheidung zu berücksichtigen."

Das Jobcenter versucht den Leistungsanspruch zu unterlaufen.

17.01.2010     Die Antwort erfolgt durch den Vater und die Klägerin gemeinsam mit einer ausführlichen Begründung.

26.03.2010     Ablehnungsbescheid

26.04.2010     Widerspruch

27.05.2010     Widerspruchsbescheid W 1282/10

03.06.2010     Die   fristwahrende Klage und der PKH-Antrag   fallen in die Zuständigkeit
der 28. Kammer RIin Dr. Ewermann.
BG auf Zeit ist unwichtig geworden; aber ein eigener Leistungsanspruch ist zu prüfen.

13.06.2010     Vollmacht übersandt

18.07.2011     Erinnerung - "Bedarfsgemeinschaft auf Zeit"?
    - ein unausgereifter Rechtsbegriff mit viel Interpretationsspielraum.

14.09.2011     2. Erinnerung - an die gerichtliche Verfügung vom 18.07.2011

13.02.2012     weitere Rückfragen SG Do -
    BG auf Zeit ist unwichtig geworden; aber ein eigener Leistungsanspruch ist zu prüfen.

06.05.2013     Ladung zum Erörterungstermin für den 22.08.2013

22.08.2013     Erörterungstermin
Am 22.08.2013 - fast vier Jahre nach Antragstellung (01.11.2009) - kam es zu einem Erörterungstermin unter
Vorsitz von Richter Dr. Becker.

die Klägerinin macht eine Fahrtkostenerstattung von 55,00 € vom neuen Wohnort geltend.

13.09.2013     Das Sozialgericht will nur Fahrtkosten in Höhe von 18,25 €
zum Wohnort der Klägerinin bei Klageerhebung gewähren.

Nachspiel
Erst einige Jahre später erfuhr die erfolgreiche Klägerinin von dem Rechtsanspruch auf Verzinsung der erstrittenen Leistungen gem § 44 SGB
I. Der Gesetzgeber hatte die Entschädigung für erlittene Behördenfehler mit bedacht.

Zu § 44: Verzinsung
"Die Vorschrift vereinheitlicht und erweitert die unterschiedlichen Regelungen und Grundsätze zur Verzinsung von Sozialleistungen. Soziale
Geldleistungen bilden in der Regel die Lebensgrundlage des Leistungsberechtigten; werden sie verspätet gezahlt, sind oft Kreditaufnahmen,
die Auflösung von Ersparnissen oder die Einschränkung der Lebensführung notwendig. Da auf Sozialleistungen beim Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht, sollten die Nachteile des Leistungsberechtigten durch Verzinsung ausgeglichen
werden, zumal häufig Vorleistungen erbracht wurden, die — soweit sie in Beiträgen bestehen — bereits der Verzinsung unterliegen. Wegen
der besonderen Aufgabe und Funktion von Sozialleistungen hat die Regelung der Verzinsung im Sozialgesetzbuch keine präjudizielle Wirkung
für das Steuerrecht oder andere Bereiche."
1973-06-27 Gesetzentwurf 7/868

Am 05.07.2020 forderte die Klägerinin die Zinsen nach und beteiligte sich damit an einer nicht-öffentlichen Testreihe zur Untersuchung des
Jobcenter-Handels im Umgang mit dem Rechtsanspruch auf Verzinsung. Es zeichnet sich ab, dass die Verweigerung der von Gesetzeswegen
geschuldeten Entschädigungsleistungen durch das Jobcenter Märkischer Kreis keine Einzellfälle sind, sonden vermutlich eher
"systematischer und bandenmäßiger Betrug durch Unterlassung". Die Recherchen dauern an.

Der Anspruch auf Verzinsung wurde mit dem Verhandlungstermin vom 22.08.2013 rechtswirksam.
Das Jobcenter Märkischer Kreis missachtete das Gesetz und verweigerte die Zins-Zahlung.
In Unkenntnis der Rechtlage fiel der "Betrug" damals nicht auf.

Die Widerspruchstelle bemüht sich seit Forderngseingang darum Sozialrichter zu instrumentalisieren, um die eigenen gleichgelagerten
Rechtsbeugungen zu vertuschen. Inzwischen wurden allein in diese Zins-Klage mehrere Richter von den Sozialgerichten Dortmund und Köln
verwickelt und die Aktenzeichen S 53 AS 3434/20; S 3 AS 3276/20: S 31 AS 1129/21 und S 3 AS 1688/21 und 17 Schreiben hin und her
abgefasst.

Der Rechtsanspruch war unstreitig und die Umsetzung so einfach und selbstverständlich wie die Herausgabe von Wechselgeld beim
Discounter.

Eigentlich sollte das Jobcenter Märkischer Kreis nur die geschuldeten Zinsen für vier Jahre berechnen und auszahlen. Das hat auch
nach mehr als einem Jahr nicht geklappt.

Die Verfahren mit den Aktenzeichen S 3 AS 3276/20 und S 3 AS 1688/21 werden zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung unter
dem führenden Aktenzeichen S 3 AS 1688/21 verbunden.

Datum Absender Thema Az.          
06.07.2020 Klägerin Zinsen eingefordert  
05.08.2020 Klägerin Untätigkeitsklage  

31.08.2020 SG Do Verweisungs-Beschluss zum SG Köln S 53 AS
3434/20

08.09.2020 SG Köln Klage an SG Köln weitergeleitet S 3 AS
3276/20

10.12.2020 SG Köln Schriftsatz vom 07.12.2020 übersandt (Verw. SG Dortmund S 53 AS 3434/20) S 3 AS
3276/20

16.12.2020 JC MK Ablehnungsbescheid S 3 AS
3276/20

05.01.2021 JC MK Ablehnungsbescheid vom 16.12.2020 K-P
739/20

07.01.2021 Klägerin Ablehnungsbescheid & Widerspruch an SG Köln  

08.01.2021 SG Köln Schriftsatz 05.01.2021 übersandt S 3 AS
3276/20

08.01.2021 JC MK Eingangsbestätigung Widerspruchsverfahren W 49/21

02.02.2021 SG Köln an gerichtliche Verfügung vom 08.01.2021 wird erinnert S 53 AS
3434/20

08.02.2021 Klägerin Klagerücknahme abgewiesen  
12.03.2021 JC MK Widerspruchsbescheid wegen Ablehnung Verzinsung W 49/21
25.03.2021 Klägerin Widerspruchsbescheid W 49/21 an SG Köln  
25.03.2021 Klägerin neue Klage SG Do auf Zinsnachzahlung Widerspruchsbescheid vom 12.03.2021  

29.03.2021 SG Do Eingangsbestätigung SG Dortmund S 31 AS
1129/21

03.05.2021 SG Do Beschluss - SG Dortmund örtlich unzuständig
(Richter am Sozialgericht a.w.A.f.R Brune)

S 31 AS
1129/21

18.05.2021 SG Köln neues Aktenzeichen (vorm. SG Dortmund S 31 AS 1129/21) S 3 AS
3276/20

27.05.2021 SG Köln Klagerücknahme gefordert S 3 AS
1688/21

24.06.2021 SG Köln Erinnerung an Verfügung vom 27.05.2021

S 3 AS
3276/20
S 53AS
3434/20

12.07.2021 Klägerin Klagerücknahme wird abgelehnt S 3 AS
1688/21

22.07.2021 SG Köln an die gerichtliche Verfügung vom 27.05.2021 wird erneut erinnert.

S 3 AS
3276/20
S 53AS
3434/20

07.08.2021 Klägerin berufliche Ortsabwesenheit gemeldet S 3 AS
1688/21

12.11.2021 JC MK JC schätzt Zinsanspruch auf 12,00 €, diese Berechnung ist falsch S 3 AS
3276/20

24.11.2021 Klägerin Feststellung der Schadenshöhe beantragt, Offenen Brief bekannt gemacht S 3 AS
3276/20

29.12.2021 SG Köln Vorlage einer neuen Vollmacht erbeten S 3 AS
1688/21

07.01.2022 Klägerin Vollmacht erteilt S 3 AS
1688/21

22.03.2022 JC MK ohne Anerkennen einer Rechtspflicht 12,00 €;

S 3 AS
1688/21
S 3 AS
3276/20

 Klägerin Verfahrenseinstellung wegen Bedingungen abgelehnt  
01.04.2022  Beschluss - zwei Verfahren verbunden  

26.06.2022 SG Köln
Stellungnahme erbeten

Zinsberechnung nach § 44 SGB I
S 3 AS
1688/21

02.07.2022  Stellungnahme mit Anlagen (22 S.)  

26.08.2022 JC MK

Schriftsätze vom JC zur Kenntnis
"Nach Auffassung des Beklagten ergeben sich keine neuen rechtserheblichen Gesichtspunkte. Zur
Vermeidung von Wiederholungen wird auf die bisherigen Ausführungen Bezug genommen,…"

"Soweit die Klägerin auf das Verfahren vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Az. L 12
AS 1872/21, Bezug nimmt, verweist der Beklagte darauf, dass das genannte Verfahren mit einer
Verpflichtung zur Neubescheidung geendet hat. Eine Zahlungspflicht wurde hingegen nicht
festgestellt ..."

"unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden.

Ein Anspruch auf die von der Klägerin begehrte, Verzinsung der Nachzahlung der
Leistungsbewilligung für den Zeitraum 21.07.2005 bis 23.11.2005 besteht, ob dieser
durchsetzbar ist, hat der Beklagte neu zu bescheiden."

Entscheidung ohne mündliche Verhandlung?

S 3 AS
1688/21

04.09.2022 SG Köln neue Stellungnahme  
    
  Gutschrift  

20.03.2023 SG Köln Urteil zum Zweck der Zwangsvollstreckung S 3 AS
1688/21

24.05.2023 SG Köln Belege angefordert S 3 AS
1688/21

29.05.2023 Klägerin Betrug durch Unterlassen - Urteil gefordert S 3 AS
1688/21

"Auf das Anerkenntnis des Beklagten

wird der Bescheid vom 16.12.2020

in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.03.2021 aufgehoben

und der Beklagte verpflichtet,

der Klägerin Zinsen in Höhe von 12,90 € zu gewähren."

31.01.2023     Urteil    
"Mit Bescheid vom 16.12.2020 wurde dem Antrag der Klägerin mit Hinweis auf die Verjährung nicht entsprochen.
Dagegen erhob die Klägerin Widerspruch mit der Begründung, sie habe keinen Antrag gestellt, dem zu
entsprechen gewesen wäre; der Zinsanspruch ergäbe sich aus dem Gesetz und hätte lediglich berechnet
werden müssen.

Den Widerspruch der Klägerin wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 12.03.2021 als unbegründet
zurück. Der Anspruch sei verjährt. Seit der im Antrag vom 05.07.2020 genannten Nachzahlung im September
2013 seien mehr als 4 Jahre vergangen.

Im laufenden Klageverfahren hat der Bekiagte den Anspruch der Klägerin in Höhe von 12,90 € - ausgehend vom
01.08.2009 bis 30.09.2013 - ohne Anerkennung einer Rechtsplicht anerkannt; die Berechnung wurde schon
zuvor mit Schriftsatz vom 20.06.2022 (Bl. 38 d. GA) offengelegt.

Die Klägerin beanstandet, dass der Beklagte hinsichtlich der Fehlerhaftigkeit seiner Entscheidung wegen der
Missachtung der Verzinsungspflicht uneinsichtig sei. Es müsse abschließend Rechtssicherheit über die
Verzinsungspflichten des Beklagten erreicht werden.

Im vorliegenden Verfahren erklärte sich der Beklagte bereit, der Klägerin die begehrten Zinsen zu zahlen und
war nach seinem von der Klägerin nicht angenommenen Anerkenntnis entsprechend zu verurteilen. Als
Folge des Anerkenntnisses war lediglich deklaratorisch festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der
Klägerin unter Aufhebung der angefochtenen Bescheide die begehrten Zinsen ausgehend vom 01.08.2009 - wie
von der Klägerin geltend gemacht - bis zur Auskehrung am 30.09.2013 zu gewähren."

05.02.2023     Zahlungsaufforderung mit Kostenerhebung    
"wegen: Untätigkeit in der Ermittlung und Auszahlung der Verzinsung gem. § 44 SGB I

hat das Sozialgericht Köln am 31.01.2023 ein Urteil gesprochen und das Jobcenter zur Zahlung von 12,90 €
Zinsen verurteilt.

Außerdem werden die Auslagen des mehrjährigen Verfahrens auf 80,00 € beziffert. Fahrtkosten, Papier- und
Faxkostenpauschale. Diese sind zu 50% zu übernehmen.

Die Anweisung soll auf das Konto des Prozessbevollmächtigten angewiesen werden.

Konto Ulrich Wockelmann,

Sparkasse Iserlohn, DE72 4455 0045 0000 868190

Sollte diese Gutschrift nicht zeitnah erfolgen, wird ein vollstreckungsfähiges Urteil angefordert werden."

26.02.2023     vollstreckbares Urteil angefordert    
"die Klägerin hat das Urteil vom 31.01.2022 erhalten und den Beklagten zur Auszahlung aufgefordert. Der
Beklagte hat diese Aufforderung bisher ignoriert. Solche Ignoranz in der Umsetzung ergangener Urteile ist bei
dem Beklagten mehrfach dokumentiert. Um das Verfahren nach Jahren endgültig abzuschließen, wird nunmehr
um die Übersendung eines vollstreckbaren Urteils gebeten.

Die."

13.03.2023     Auszug_Gutschrift_Ueberweisung_12,90_€    
"12,90 €"

20.03.2023     vollstreckbares Zins Urteil    
"Auf das Anerkenntnis des Beklagten wird der Bescheid vom 16.12.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 12.03.2021 aufgehoben und der Beklagte verpflichtet, der Klägerin Zinsen in Höhe von 12,90 € zu
gewähren."
"Der Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1/2."

"Eine Ausfertigung des vorstehenden Urteils
wurde an den Beklagten am 07.02.2023 zugestellt.
Diese Ausfertigung wird der Klägerin
zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt.
Köln, 20.03.2023
Regierungsbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschätsstelle
Sozialgericht Köln"

29.03.2023     Die Kostenentscheidung obliegt dem Gericht    
"die Kostenentscheidung und Kostenfestsetzung obliegt gem. § 193 SGG dem Gericht.

wegen: Untätigkeit in der Ermittlung und Auszahlung der Verzinsung gem. § 44 SGB I

hat das Sozialgericht Köln am 31.01.2023 ein Urteil gesprochen und das Jobcenter zur Zahlung von 12,90 €
Zinsen verurteilt.

Außerdem werden die Auslagen des mehrjährigen Verfahrens auf 80,00 € beziffert. Fahrtkosten, Papier- und
Faxkostenpauschale. Diese sind zu 50% zu übernehmen.

Die Anweisung soll auf das Konto des Prozessbevollmächtigten angewiesen werden. Sollte diese Gutschrift nicht
zeitnah erfolgen, wird ein vollstreckungsfähiges Urteil angefordert werden."

17.04.2023     Kostenantrag    
"als Anlage wird übersandt:

Schriftsatz vom 30.03.2023

Es wird gebeten, hierzu Stellung zu nehmen.

In dem Rechtsstreit

~ S 3 AS 1688/21 -

30, März 2023 übersendet der Beklagte den beim Beklagten eingegangenen Kostenantrag des Bevollmäch-.
tigten der Klägerin vom 05.02.2023. I . Es wird Kostenfestsetzung gem. § 197 SGG beantragt. I . iEine
Erstattung der pauschal geltend gemachten Kosten kommt nach Auffassung des Be! klagten nicht in Betracht.
Belege hinsichtlich der tatsächlich entstandenen Kosten liegt .bisher 'nicht vor."

29.05.2023     Antwort an SG Köln    
"Gem. § 44 SGB I sind Sozialbehörden von Gesetzes wegen verpflichtet z.B. erstrittene Nachzahlungen zu
verzinsen. Das Jobcenter Märkischer Kreis verweigerte regelmäßig diese Umsetzung geschuldeter Auflagen.

Eine Übersicht der provozierten Schriftwechsel belegen hinreichend, dass durch diese Verfahrensverschleppung
etliche private Verfahrenskosten entstanden sind. Kosten für Recherchearbeit- und Beratung, Kosten für
Faxübersendungen (ca. 250 Seiten), Kosten und Arbeitszeit für Schriftsätze zur Klageführung.

Realitätsnahe Bewertungen zeigen dass billige Pauschalen hier ohnehin nicht ausreichende Pauschalisierungen
rechtfertigen. „Ein Fax nach Deutschland kostet pro Seite 7 Cent. Faxe in andere Gebiete der Welt liegen
zwischen 8 Cent und 19 Cent pro Seite.“ Die Vielzahl der Faxe geben hinreichende Beweise über reale Kosten.
Strafrechtlich liegt hier wohl ein Fall von Betrug durch Unterlassen vor. Sozialrechtlich hat der der Gesetzgeber
im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 27.06.1973 (Drucksache 7/ 868)
https://dserver.bundestag.de/btd/07/008/0700868.pdf „Zu § 44: Verzinsung Die Vorschrift vereinheitlicht und
erweitert die unterschiedlichen Regelungen und Grundsätze zur Verzinsung von Sozialleistungen. Soziale
Geldleistungen bilden in der Regel die Lebensgrundlage des Leistungsberechtigten; werden sie verspätet
gezahlt, sind oft Kreditaufnahmen, die Auflösung von Ersparnissen oder die Einschränkung der Lebensführung
notwendig. Da auf Sozialleistungen beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch
besteht, sollten die Nachteile des Leistungsberechtigten durch Verzinsung ausgeglichen werden, zumal häufig
Vorleistungen erbracht wurden, die — soweit sie in Beiträgen bestehen — bereits der Verzinsung unterliegen.
Wegen der besonderen Aufgabe und Funktion von Sozialleistungen hat die Regelung der Verzinsung im
Sozialgesetzbuch keine präjudizielle Wirkung für das Steuerrecht oder andere Bereiche. Aus Gründen der
Verwaltungsvereinfachung und zur Vermeidung von Regreßansprüchen wird die Verzinsung nicht von einem
Verschulden, sondern ausschließlich vom Zeitablauf abhängig gemacht. Dabei wird von Erfahrungs- und
Durchschnittsfristen ausgegangen, d. h. bewußt in Kauf genommen, daß manche Fälle so gelagert sind, daß
auch bei schnellster Bearbeitung die Fristen überschritten werden können; ein Verschulden des Leistungsträgers
wird für den Fall der Verzinsung also nicht unterstellt. Für Leistungen, die nach zwischenstaatlichen
Rechtsvorschriften berechnet werden, stellt Absatz 2 klar, daß es für die Berechnung der Sechsmonatsfrist auf
den Eingang des Leistungsantrags beim zuständigen deutschen Leistungsträger ankommt. Im übrigen beginnt
die Frist nach Absatz 2 erst dann zu laufen, wenn dem Leistungsträger ein vollständiger Antrag vorliegt, d. h.
wenn der Antrag alle Tatsachen enthält, die der Antragsteller zur Bearbeitung seines Antrags angeben muß;
dadurch soll insbesondere sichergestellt werden, daß vorzeitig gestellte unvollständige Anträge die Zinspflicht
nicht begründen. Wird darüber hinaus die Sechsmonatsfrist überschritten, weil der Leistungsberechtigte seinen
Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, ist der Leistungsträger befugt, die Zahlung von Zinsen abzulehnen (§ 66).
Dem Streben nach größtmöglicher Verwaltungsvereinfachung dient auch der feste Zinssatz von 4 %, dessen
Höhe sich an die Regelung in § 288 Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch anlehnt, ferner die Beschränkung
der Verzinsung auf volle Kalendermonate und die Regelung des Absatzes 3. Werden durch Gesetz neue
Leistungsansprüche begründet und ist damit zu rechnen, daß die Durchführung des Gesetzes längere Zeit in
Anspruch nimmt, wird es dem Gesetzgeber überlassen zu bestimmen, daß die Verzinsung zu einem späteren
als dem in § 44 genannten Termin einsetzt. Soweit Vorschüsse nach § 42 oder vorläufige Leistungen nach § 43
erbracht werden, sind diese anzurechnen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 und § 43 Abs. 2 Satz 1); eine Zinspflicht besteht
nur in Höhe des überschießenden Betrages. Erstattungsansprüche zwischen Leistungsträgern sind — auch
soweit sie auf der Überleitung von Ansprüchen des Berechtigten beruhen — keine „Sozialleistungen" (vgl. § 11
nebst Begründung) und unterliegen daher nicht der Verzinsung nach § 44.“ Dieser vom Beklagten verschuldete
Verwaltungsaufwand lässt sich wohl kaum mit einer Verwaltungspauschale rechtfertigen. Datum Absender
Thema Az. 05.07.2020 Klägerin Zinsen eingefordert 05.08.2020 Klägerin Untätigkeitsklage 31.08.2020 SG Do
Verweisungs-Beschluss zum SG Köln S 53 AS 3434/20 08.09.2020 SG Köln Klage an SG Köln weitergeleitet S 3
AS 3276/20 10.12.2020 SG Köln Schriftsatz vom 07.12.2020 übersandt (Verw. SG Dortmund S 53 AS 3434/20)
S 3 AS 3276/20 16.12.2020 JC MK Ablehnungsbescheid S 3 AS 3276/20 05.01.2021 JC MK
Ablehnungsbescheid vom 16.12.2020 K-P 739/20 07.01.2021 Klägerin Ablehnungsbescheid & Widerspruch an
SG Köln 08.01.2021 SG Köln Schriftsatz 05.01.2021 übersandt S 3 AS 3276/20 08.01.2021 JC MK
Eingangsbestätigung Widerspruchsverfahren W 49/21 02.02.2021 SG Köln an gerichtliche Verfügung vom
08.01.2021 wird erinnert S 53 AS 3434/20 08.02.2021 Klägerin Klagerücknahme abgewiesen 12.03.2021 JC MK
Widerspruchsbescheid wegen Ablehnung Verzinsung W 49/21 25.03.2021 Klägerin Widerspruchsbescheid W
49/21 an SG Köln 25.03.2021 Klägerin neue Klage SG Do auf Zinsnachzahlung Widerspruchsbescheid vom
12.03.2021 29.03.2021 SG Do Eingangsbestätigung SG Dortmund S 31 AS 1129/21 03.05.2021 SG Do
Beschluss - SG Dortmund örtlich unzuständig (Richter am Sozialgericht a.w.A.f.R Brune) S 31 AS 1129/21
18.05.2021 SG Köln neues Aktenzeichen (vorm. SG Dortmund S 31 AS 1129/21) S 3 AS 3276/20 27.05.2021
SG Köln Klagerücknahme gefordert S 3 AS 1688/21 24.06.2021 SG Köln Erinnerung an Verfügung vom
27.05.2021 S 3 AS 3276/20 S 53AS 3434/20 12.07.2021 Klägerin Klagerücknahme wird abgelehnt S 3 AS
1688/21 22.07.2021 SG Köln an die gerichtliche Verfügung vom 27.05.2021 wird erneut erinnert. S 3 AS 3276/20
S 53AS 3434/20 07.08.2021 Klägerin berufliche Ortsabwesenheit gemeldet S 3 AS 1688/21 12.11.2021 JC MK
JC schätzt Zinsanspruch auf 12,00 €, diese Berechnung ist falsch S 3 AS 3276/20 24.11.2021 Klägerin
Feststellung der Schadenshöhe beantragt, Offenen Brief bekannt gemacht S 3 AS 3276/20 29.12.2021 SG Köln
Vorlage einer neuen Vollmacht erbeten S 3 AS 1688/21 07.01.2022 Klägerin Vollmacht erteilt S 3 AS 1688/21
22.03.2022 JC MK ohne Anerkennen einer Rechtspflicht 12,00 €; S 3 AS 1688/21 S 3 AS 3276/20 Klägerin
Verfahrenseinstellung wegen Bedingungen abgelehnt 01.04.2022 Beschluss - zwei Verfahren verbunden
26.06.2022 Stellungnahme erbeten Zinsberechnung nach § 44 SGB I 02.07.2022 Stellungnahme mit Anlagen
(22 S.) 26.08.2022 Schriftsätze vom JC zur Kenntnis "Soweit die Klägerin auf das Verfahren vor dem
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Az. L 12 AS 1872/21, Bezug nimmt, verweist der Beklagte darauf,
dass das genannte Verfahren mit einer Verpflichtung zur Neubescheidung geendet hat. Eine Zahlungspflicht
wurde hingegen nicht festgestellt ..." "unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu
entscheiden. Ein Anspruch auf die von der Klägerin begehrte, Verzinsung der Nachzahlung der
Leistungsbewilligung für den Zeitraum 21.07.2005 bis 23.11.2005 besteht, ob dieser durchsetzbar ist, hat der
Beklagte neu zu bescheiden." Entscheidung ohne mündliche Verhandlung? 04.09.2022 neue Stellungnahme
Gutschrift - 20.03.2023 Urteil zum Zweck der Zwangsvollstreckung "Auf das Anerkenntnis des Beklagten wird der
Bescheid vom 16.12.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.03.2021 aufgehoben und der
Beklagte verpflichtet, der Klägerin Zinsen in Höhe von 12,90 € zu gewähren." 31.01.2023 Urteil 05.02.2023
Zahlungsaufforderung mit Kostenerhebung 13.03.2023 Auszug_Gutschrift_Ueberweisung_12,90_€
Selbstverständlich wird der Antrag auf Entschädigung nicht zurückgenommen. Angesichts der fortgesetzten
Verschleppung der Übernahme von Verantwortung für der Betrug durch Unterlassen und die offene Missachtung
des Gesetzgebers wird beantragt, dass das Gericht eine angemessene und kreative Lösung ausurteilen möge.
Und angesichts mehrerer anhängiger Verfahren zum Kernthema Verzinsung und Betrug durch Unterlassen wird
beantragt hilfsweise auch die Berufung zuzulassen. Dieses Verfahren wird als Thema auch einer
Fachaufsichtsbeschwerde beim Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen angetragen werden ."

26.09.2023     Beglaubigte Abschrift des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 26.09.2023     Auszug
Kostenfestsetzungsbeschluss

Aufgrund des Urteils des Sozialgerichts Köln vom 25.01.2023 hat der Beklagte der Klägerin Kosten in Höhe von
6,90 € zu erstatten.

Sachverhalt

Nach dem Urteil des Sozialgerichts Köln vom 25.01.2023, hat der Beklagte die außergerichtlichen Kosten der
Klägerin dem Grunde nach zur Hälfte zu erstatten.

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin macht mit seinem Kostenfestsetzungsantrag vom 05.02.2023
insgesamt Auslagen in Höhe von 40,00 € gegen den Beklagten geltend.

Er habe Fahrtkosten, Papier- und Faxkosten in Höhe von insgesamt 80,00 € gehabt.

Des Weiteren macht der Prozessbevollmächtigte Faxkosten mit einer Kostenpauschale von 0,70 € pro Seite
sowie Arbeitsstunden mit 240,00 € geltend.

Der Beklagte führte nach Kenntnisnahme vom Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin sinngemäß aus, dass die
Kosten nicht ausreichend nachgewiesen seien und deshalb keine Erstattung erfolgen kann. Eine Erstattung der
pauschal geltend gemachten Kosten, komme nach Auffassung des Beklagten nicht in Betracht.

Bezüglich des weiteren Sachverhalts wird auf den, den Parteien bekannten, Inhalt der Gerichtsakte verwiesen.

Entscheidung und Begründung

Die Klägerin hat nach § 193 Abs. 2 SGG lediglich einen Anspruch auf Ersatz der ihm tatsächlich entstandenen
Kosten der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung, soweit diese notwendig und durch Belege nachgewiesen
(zumindest aber anhand der Akten nachvollziehbar entstanden) sind. Unter den "Kosten der
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung" sind dabei nur solche tatsächlichen baren Aufwendungen zu
verstehen, die eingesetzt werden müssen, um ein Verfahren einzuleiten,· zielgerichtet fortzuführen und zum
Abschluss zu bringen.

Die Beteiligten des Verfahrens sind darüber hinaus stets verpflichtet, die gegebenenfalls später vom
Prozessgegner gemäß § 193 Abs. 1 SGG zu erstattenden Kosten in jedem Rechtszug so niedrig zu halten, wie
sich dies mit der vollen Wahrung ihrer berechtigten prozessualen Belange vereinbaren lässt. Daher können Post-
und Telekommunikationsauslagen sowie die Aufwendungen für das Schreibwerk lediglich unter Zugrundelegung
der marktüblichen Preise bzw. Tarife und auch nur in" dem Umfang angesetzt werden, der entweder durch
besondere Nachweise belegt ist oder sich aber anhand der Akten und des Verfahrensverlaufs nachvollziehbar
darstellen lässt.

Unter Berücksichtigung der hier vorhandenen Aktenvorgänge werden folgende Rechtsverfolgungskosten des
Prozessbevollmächtigten im hiesigen Verfahren als notwendig und damit erstattungsfähig im Sinne des § 193
Abs. 2 SGG angesehen und zur Erstattung gegen den Antragsgegner festgesetzt. Berücksichtigt wird dabei,
dass einige Anlagen, die an das Gericht per Fax übersandt wurden, vor Übersendung nicht ausgedruckt werden
mussten.

I. Vorverfahren:

Druckkosten 3 Seiten a 0,30 € 0,90 €

hiervon die Hälfte: 0,45 €

Diese setzen sich - wie folgt - zusammen:
05.07.2020 - 2 Seiten Widerspruchsschreiben
Verbundenes Verfahren
07.01.2021 - 1 Seite Widerspruchsschreiben

I. Klageverfahren
Druckkosten
43 Seiten a 0,3 € 12,90 €
hiervon die Hälfte: 6,45 €

Diese setzen sich - wie folgt - zusammen:
25.03.2021 - 4 Seiten Klaage und Klagebegründung nebst Anlagen
12.07.2021 - 10 Seiten Stellungnahme nebst·Anlagen
07.01.2022 - 3 Seiten Stellungnahme nebst Anlagen
31.03.2022 - 2 Seiten Stellungnahme
02.07.2022 - 2 Seiten Stellungnahme
18.05.2022 - 2 Seiten Stellungnahme
04.09.2022 - 2 Seiten Stellungnahme
11.12.2022 - 2 Seiten Stellungnahme

30.03.2023 - 3 Seiten Kostenfestsetzungsantrag
29.05.2023 - 3 Seiten Stellungnahme

         Urteile zum Thema: Schulgeld (Schulbedarf)

         Infos zum Thema: Schulgeld (Schulbedarf)

2009-02-17     Kleine Anfrage

2009-01-23 Herbert Masslau     Schulbeihilfe im SGB II (und SGB XII) .

         Presseberichte zum Thema: Schulgeld (Schulbedarf)

2017-05-24     Zwei Jobcenter streiten über Schulgeld für Trennungskinder     .

2016-08-26 gegen-hartz.de     Hartz IV: Vier Jahre auf Schulbeihilfe gewartet - Unfähiges Jobcenter verhindert unzureichende Schulbeihilfe    
.

         Forenbeiträge zum Thema: Schulgeld (Schulbedarf)

2016-08-27 Tacheles     Jobcenter Märkischer Kreis: Vier Jahre auf Schulbeihilfe gewartet

2016-08-26 Dresdner Sozialwacht    

.

2016-08-22 hartz.info     Jobcenter Märkischer Kreis: Vier Jahre auf Schulbeihilfe gewartet    

2016-08-22 elo-forum.org     Jobcenter Märkischer Kreis: Vier Jahre auf Schulbeihilfe gewartet    

                          
       Startseite                         ALG 2                 weitere Klagen

https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#1
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#2
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#3
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#4
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#5
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#6
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#7
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#8
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__263.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/46.html
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
http://www.buzer.de/gesetz/2602/al0-27644.htm
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2009_11_01_Antrag_auf_Schulbeihilfe.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2009_12_03_Antwort_auf_Antrag_auf_Schulbeihilfe.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2010_01_17_Schulbeihilfe_Antwort_auf_Schreiben_JC.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2010_04_26_Widerspruch.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2010_05_27_Widerspruchsbescheid.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2010_06_03_Klage_PKH_Schulgeld.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2010_06_13_Vollmacht_uebersandt.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2011_07_18_S_28_AS_2762_10_Erinnerung.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2011_09_14_S_28_AS_2762_10_Erinnerung.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2012_02_13_S_28_AS_2762_10_Schulgeld.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/008/0700868.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2021_06_24_allinone_(37_S.).pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2023_01_31_Urteil.pdf
https://www.beispielklagen.de/klage017/2023_02_05_Zahlungsaufforderung_mit_Kostenerhebung.pdf
https://www.beispielklagen.de/klage017/2023_02_26_vollstreckbares_Urteil_angefordert.pdf
https://www.beispielklagen.de/klage017/2023_03_13_Auszug_11.3_Gutschrift_Ueberweisung_12,90.pdf
https://www.beispielklagen.de/klage017/2023_03_20_vollstreckbares_Zins_Urteil.pdf
https://www.beispielklagen.de/klage017/2023_03_29_Kostenentscheidung_obliegt_dem_Gericht.pdf
https://www.beispielklagen.de/klage017/2023_04_17_Kostenantrag.pdf
https://www.beispielklagen.de/klage017/2023_05_28_Antwort_an_SG_Koeln.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2023_09_26_Beglaubigte_Abschrift_des_Kostenfestsetzungsbeschlusses.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2023_09_26_Kostenfestsetzungsbeschlusses_Auszug.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2021_11_12_Zinsanspruch.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2021_11_24_Feststellungsforderung.pdf
https://www.lokalkompass.de/iserlohn/c-politik/offener-brief-an-den-geschaeftsfuehrer-des-jobcenter-maerkischer-kreis_a1610876
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2021_12_29_Vollmacht_erbeten.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_01_07_
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_03_22_ohne_Anerkennen_einer_Rechtspflicht.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_03_22_ohne_Anerkennen_einer_Rechtspflicht.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_04_01_Beschluss_zur_gemeinsamen_Verhandlung_verbunden.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_06_27_Stellungnahme_erbeten.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_07_02_Stellungnahme_mit_Anlagen.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_08_26_Schriftsatz_zur_Kenntnis.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2022_09_04_neue_Stellungnahme_mit_Anlagen.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2023_05_28_Antwort_an_SG_Koeln.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2009_02_17_Ausgrenzungen_vom_Schulbedarfspaket_16_12010.pdf
http://www.herbertmasslau.de/schulbeihilfe-sgb-ii.html
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2009_01_23_Schulbeihilfe_SGB_II.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.lokalkompass.de/dortmund-city/c-politik/zwei-jobcenter-streiten-ueber-schulgeld-fuer-trennungskinder_a763788
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2017_05_24_Zwei_Jobcenter_streiten_ueber_Schulgeld_f%C3%BCr_Trennungskinder_Dortmund_City.pdf
http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/hartz-iv-vier-jahre-auf-schulbeihilfe-gewartet.php
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2016_08_26_Hartz_IV_Vier_Jahre_auf_Schulbeihilfe_gewartet.pdf
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017.html#zur%C3%BCck
https://www.beispielklagen.de/Klage017/2016_08_27_Jobcenter_Maerkischer_Kreis_Vier_Jahre_auf_Schulbeihilfe_gewartet.pdf
https://www.beispielklagen.de/2016_08_26_Hartz_IV_Vier_Jahre_auf_Schulbeihilfe_gewartet_Unf%C3%A4higes%20Jobcenter.mp4
http://hartz.info/index.php?topic=103667.0
https://www.elo-forum.org/erfolgreiche-gegenwehr/174536-jobcenter-maerkischer-kreis-vier-jahre-schulbeihilfe-gewartet.html
https://www.beispielklagen.de/index.html
https://www.beispielklagen.de/index.html
https://www.beispielklagen.de/hartz.html
https://www.beispielklagen.de/hartz.html
https://www.beispielklagen.de/klagen.html
https://www.beispielklagen.de/klagen.html


Ulrich Wockelmann  

Weststraße 10  
58638 Iserlohn 

 

Staatsanwaltschaft Bochum 
Josef-Neuberger-Straße 1 

44787 Bochum 

Telefon: 0234 967-0 
Fax: 0234 967-5087 

14.05.2022 

 

Strafantrag 

gegen 

Anna Ma , als Geschäftsführerin Jobcenter Märkischer Kreis 

Svenja B , Bereichsleiterin Recht,  u.a. 
 

Jobcenter Märkischer Kreis, 58636 Iserlohn, Friedrichstraße 59/61 

 

 
wegen 

 

Betrug durch Unterlassen in wahrscheinlich Hunderten von Fällen 
 

durch  

 
vorsätzliche Missachtung des § 44 SGB I  

 

in der Absicht der Vermögensschädigung Bedürftiger 

 
 

Der Strafantrag wendet bewusst sich an die Staatsanwaltschaft Bochum, weil die 

Staatsanwaltschaft Hagen sich als Verfahrensbeteiligte erweisen wird. 
 

Regelmäßig verklagen Staatsanwaltschaften deutschlandweit Leistungsberechtigte 

wegen Sozialleistungsbetrug mit der Unterstellung unterlassener Mitwirkung in der 

Absicht des Betruges. 
 

Mit diesem Strafantrag werden erste Ermittlungen angestoßen. 

 
Nach Zustellung des Aktenzeichens werden weiterführende Beweismittel 

übersandt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 
Ulrich Wockelmann 

Gründungsmitglied von aufRECHT e.V. 

U.W
Schreibmaschinentext
Erinnerung mit weiteren Anlagen

U.W
Schreibmaschinentext
Meiner Bitte um Nennung des Aktenzeichen 
sind Sie bisher leider noch nicht nachgekommen.
Das Landessozialgericht hat meinen Zinsanspruch bestätigt und die Verjährung
als rechtswidrig verworfen.

U.W
Schreibmaschinentext

U.W
Schreibmaschinentext
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U.W
Schreibmaschinentext
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02 Zinsen § 44 SGB I 

03 2022-04-13 Terminsmitteilung zum 25.05.2022  
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07 2018-08-09 Dem Sozialen immer die Treue gehalten - Märkischer Kreis 
 

2021-12-02 Sozialleistungsbetrug durch Jobcenter_ Die Hinweise auf serienmäßigen 

Betrug im Jobcenter Märkischer Kreis häufen sich - Essen-Süd 

 
2021-12-18 Es ist an der Zeit die Wahrheit zu enthüllen_ Jobcenter Märkischer Kreis 

sucht richterliche Absolution für nachgewiesene Verfehlungen - Essen-Süd 

 
 



Ulrich Wockelmann  

Weststraße 10  
58638 Iserlohn 

 

 
Anna Geschäftsführerin - persönlich 

Svenja Bu , Bereichsleiterin Recht - persönlich 

 
Jobcenter Märkischer Kreis  

58636 Iserlohn  

Friedrichstraße 59/61  

Fax 02371 905-799 
 

30.04.2022 

 
 

Betrug durch Unterlassen durch Ihre Mitarbeiter, Strafanzeige 

§ 44 SGB I Verzinsung 
 

 

Sehr geehrte Frau Markmann, 

sehr geehrte Frau B , 
 

seit Anfang des Monats vertreten Sie als Geschäftsführerin des Jobcenters 

Märkischer Kreis die außergerichtlichen und gerichtlichen Interessen. Frau Buchholz 
ist als Bereichsleiterin Recht für die Arbeit der Rechtsstelle tätig. 

 

Heute wende ich mich persönlich ein erstes Mal an Sie, um nachzufragen, ob Sie 

beabsichtigen die teils rechtswidrigen Praktiken ihrer Vorgänger fortzuführen oder 
ansprechbar sind für nachweisbare Fehlentwicklungen. 

 

Seit Jahren verweigert das Jobcenter Märkischer Kreis Anspruchsberechtigten die 
von Amtswegen und ohne Antragsvoraussetzung zu erbringende Schadensersatz-

leistung der Verzinsung gem. § 44 SGB I. Dabei geht es um Tausende von Euro. 

Strafrechtlich ist das Betrug durch Unterlassen (§ 263 StGB). Bandenmäßig durch 
die Vielzahl der Betrugs-Beteiligten, in Hunderten von Einzelfällen. 

 

Ihre Amtsvorgänger hatten veranlasst, dass mittels des Antrags auf Verjährung nach 

§ 45 SGB I die Vertuschung dieser kriminellen Praktiken durch die Beihilfe der 
Richter versucht werden soll. Das hier zugrunde liegende Ausgangsverfahren vor 

dem Sozialgericht Dortmund, Az.: S 40 (28, 23) AS 70/09, 31.03.2014 hatte 9 ½ 

Jahre gedauert. Geschäftsführer Volker Riecke hatte 2010 ein Strafverfahren 
wegen falscher Verdächtigung  gegen mich eingeleitet. Das Urteil vom 31.03.2014 

bestätigte meine Rechtsauffassung. Das Jobcenter musste nachzahlen. 

 

Am 25.05.2022 10.15 Uhr wird vor dem LSG NRW L 12 1872/21 ein öffentlicher 
Verhandlungstermin zum Thema stattfinden. 

 

Sollten Sie sich entschließen den Antrag auf Verjährung zurück zu ziehen und die 
Schadensersatzleistung in Höhe von ca. 560,00 € nach zu zahlen, wäre der Termin 

vermeidbar. 



Aus der gebotenen Dringlichkeit bitte ich Sie um eine aussagekräftige Rückmeldung 

 
bis Freitag, 13.05.2022 

 

Je nach Antwort würde ich am 14.05.2022 ich Strafantrag stellen. 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
 

Ulrich Wockelmann 

Gründungsmitglied von aufRECHT e.V. 

 
 

Anlagen 

Termins Ladung 
Zins-Tabelle 

 

 
 

 



K�����: Z�����
gegen das Jobcenter Märkischer Kreis

Thema: Zinsen

SGB I § 44

Mir ist keine Klage bekannt bei der das Jobcenter Märkischer Kreis gesetzeskonform, von Amtswegen und freiwillig
die geschuldeten Nachzahlungen nach § 44 SGB I verzinst hat.
Allerdings zeigt sich in ersten Recherchen, dass das Jobcenter Märkischer Kreis selbst auf Erinnerungsschreiben erfolgreicher
Kläger abweisend reagiert und die Nachzahlungen verweigert.
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1.    Kurze Einleitung

2.    Gesetzliche Grundlage

3.    Chronologie einer Recherche

4.    Urteile zum Thema

5.    Infos zum Thema

6.    Presseberichte zum Thema

7.    Foreneinträge zum Thema

8.      Tabelle I. - Konkrete Zins-Nachforderungen

9.      Tabelle II. - Beispiele von unterlassenen Leistungsgewährungen

10.   Tabelle III. - Beispiele von eingeforderten Zins-Nachleistungen

        Kurze Einleitung

Zinsen § 44 SGB I

Am 03.04.2020 fand ich einen Hinweis auf das Anrecht auf Zinsen in Höhe von 4 % bei verzögerter Leistungsgewährung durch das Jobcenter. Von
verzögerter Leistungsgewährung ist wohl immer dann auszugehen, wenn Leistungen erst aufgrund erfolgreicher Klagen nachgezahlt werden.
Das war für mich echt peinlich nach zehn Jahren aufRECHT e.V.. Aber es war auch ein Start für Recherchen.
Aus den Beispielklagen wählte ich zu Beginn 16 Klagen von 10 verschiedenen Personen aus.

Die angefügte Tabelle zeigt beispielhaft um welche Summen aus dem ohnehin gekürzten Existenzminimum Leistungsberechtigte klagen müssen
und auch die Länge der jeweiligen Verfahrensdauern. Jede einzelne dieser Klagen hätte automatisch durch das Jobcenter Märkischer Kreis mit 4
% verzinst werden müssen.

Aber die "Rechtstelle des Jobcenters" beugt das Recht regelmäßig und unterwirft sich vermutlich hausinternen Weisungen? Den gesetzlichen
Vorgaben des § 44 SGB I folgen die Mitarbeiter der Widerspruchstelle und die Leistungssachbearbeiter jedenfalls nicht! So musste
festgestellt werden, dass auch nach erfolgreich gewonnenen Prozessen nicht einmal die Auszahlungen zeitnah nach dem Urteil (mit jahrelanger
Verspätung der Verfahrensdauer!) erstattet wurden. Mehrmals mussten die Kläger die Auszahlungen anmahnen, einige Male erfolgte die Zahlung
erst nachdem beim Sozialgericht ein "Pfändungsbeschluss" angefordert war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Manche Kläger nie
ihre erstrittenen Leistungen erhalten haben, weil nur sehr selten die Zahlungseingänge an den Anwalt zurückgemeldet werden.
Verzinsung erfolgte meiner Kenntnis nach nie automatisch. Das muss sich ändern.

         Gesetzliche Grundlage

§ 44 SGB I Verzinsung

(1) Ansprüche auf Geldleistungen sind nach Ablauf eines Kalendermonats
nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der
Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen.

(2) Die Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten
nach Eingang des vollständigen Leistungsantrags beim zuständigen
Leistungsträger, beim Fehlen eines Antrags nach Ablauf eines Kalendermonats
nach der Bekanntgabe der Entscheidung über die Leistung.

(3) 1Verzinst werden volle Euro-Beträge.
2Dabei ist der Kalendermonat mit dreißig Tagen zugrunde zu legen.

Die Zinspflicht gleicht die Nachteile aus, die bei verspätetet gezahlten
existenzsichernden Sozialleistungen entstehen.

§ 45 SGB I Verjährung (von Sozialleistungen, nicht Zinsen ! ! !)

(1) Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren in vier Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind.

(2) Für die Hemmung, die Unterbrechung und die Wirkung der Verjährung
gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß.

(3) Die Verjährung wird auch durch schriftlichen Antrag auf die Sozialleistung
und durch Erhebung eines Widerspruchs unterbrochen. Diese Unterbrechungen
enden jeweils mit der Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag und den
Widerspruch.

"Danach kann der Leistungsträger nach Ablauf der Verjährungsfrist die Leistung
verweigern, aber auch den Anspruch noch erfüllen, wenn er in
pflichtgemäßer Ausübung seines Ermessens davon absieht, sich auf den
Zeitablauf zu berufen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der
Leistungsberechtigte glaubhaft macht, daß er vom Vorliegen der
Voraussetzungen des Anspruchs keine Kenntnis hatte."
Gesetzentwurf 7/868 (S. 30)

         Chronologie einer Recherche

03.04.2020     Beginn der Recherche
Am 03.04.2020 fand ich im Elo-Forum einen Hinweis auf das Anrecht auf
Zinsen in Höhe von 4 % bei verzögerter Leistungsgewährung durch das
Jobcenter.

11.04.2020     Als Testlauf wurden in mehreren Verfahren die Nachleistung von Zinsen angemahnt.
Durch rechts- und verfassungswidrige Sanktionen warem dem
Leistungsberechtigten
5283,87 € seines Existenzminimums vorenthalten worden.
Aber nur 4274,67 € wurden nach Jahren durch mehrere Klagen erstattet.
Die von Gesetzeswegen zustehenden Zinsen wurden verschwiegen und
vorenthalten.

28.04.2020     Ablehnungsbescheid
Frau B. (Widerspruchstelle) behauptet:
"Am 12.10.2015 wurden die Leistungen aus dem Vergleich an Sie zur
Nachzahlung angewiesen, ein Anspruch auf Verzinsung nach § 44 SGB I ergibt
sich daher nicht."
Diese Behauptung ist falsch.

03.05.2020     Mit vier Untaetigkeitsklagen Zinsen eingefordert
(Sozialgericht Dortmund S 14 AS 2011/20; S 14 AS 2012/20; S 14 AS 1980/20;
S 14 AS 1981/20)
Die Forderungen betreffen vier Sanktionen aus den Jahren 2012 & 2013. Alle
waren rechtswidrig, und nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht
zu Sanktionen waren drei zudem verfassungswidrig.

10.06.2020    
Herr O. (Leistungssachbearbeiter) behauptet:
"Sie haben die Verzinsung von Geldleistungen für das Verfahren S 58 A5
2496/13 beantragt.
Ihrem Antrag habe ich entsprochen, Sie haben Anspruch auf Zinsen in Höhe
von 140,40 Euro. Dieser Betrag wird in Kürze angewiesen.
Meine Entscheidung beruht auf § 44 SGB I"
Diese Behauptung ist falsch.
- Die Zinsen wurden angemahnt. Der Gesetzgeber hat die Verzinsung
vorgeschrieben. Ein Antrag war nie erforderlich.
- Er hatte auch nichts zu "entscheiden", es war lediglich die Anspruchshöhe zu
berechnen und anzuweisen.

03.07.2020     BSG, B 8 SO 15/19 R - Das BSG liefert Klarstellungen u.a. zur Verzinsungsdauer.
"Die Klägerin hat Anspruch auf Verzinsung des Nachzahlungsbetrags. Nach §
44 SGB I sind Ansprüche auf Geldleistungen nach Ablauf eines
Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des
Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen."

Wann die Verwaltung tätig wird, ist nicht entscheidend (vgl BT-Drucks 7/868 S
29), sondern nur, wann die im Gesetz bestimmten materiell-rechtlichen
Anspruchsvoraussetzung vorliegen

09.07.2020    
Frau B. (Widerspruchstelle) behauptet:
"Nach § 44 SGB I sind Ansprüche auf einmalige und laufende Geldleistungen
nach Ablauf eines Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum
Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit 4 v. H. von Amts wegen zu
verzinsen, sofern alle Voraussetzungen hierfür vorliegen.
Demnach ist der angegriffene Bescheid rechtmäßig"
Diese Behauptung ist falsch.
Die Allegro-Eingabemaske zur Verzinsung zeigt deutlich, dass das Jobcenter
zwischen "Anspruchsmonat" und "möglicher Beginn der Verzinsung" die
Ansprüche um 6 Monate verkürzt anstatt nur um 1 Monat. Damit werden bei
allen Berechnungen weiterhin 5 Zinsmonate unterschlagen.

Tabelle I. - Konkrete Zins-Nachforderungen

Die Summe der in 24 Klagen erstrittenen Leistungen liegt bei 21.743,28 €.
Die auf dem Weg von Untätigkeitsklagen nachgeforderten Zinsen liegt bei derzeit 623,73 €.

Weitere Klagen sind noch anhängig. (Stand: 20.08.2021)

beteiligte Richter/innen (Kammer) an der Zinsklagen:
Dr. Brünnen (92); Dörnert (32); Felten-Sprenger (56); Reif (14)

Nr. Klage von - bis Summe Monate Urteil Zinsen Widerspruch Zahlung Aktenzeichen,neu    

001 Klage039 01.10.12-
30.12.12 1698,60€ 29 25.09.2015 169,80€ Untätigkeitsklage 09.07.2020 S 14 AS 1980/20 KB

002 Klage039 01.01.13-
31.03.13 1566,87€ 29 09.07.2020 140,40€ Untätigkeitsklage 09.07.2020 S 14 AS 1981/20 KB

003 Klage044 01.09.12-
30.11.12 672,90€ 32 11.09.2015 33,00€ Untätigkeitsklage 10.06.2020 S 14 AS 2011/20 KB

004 Klage044 01.07.12-
30.09.12 336,30€ 32 11.09.2015 17,92€ Untätigkeitsklage 10.06.2020 S 14 AS 2012/20 KB

005 Klage017 01.11.09-
22.08.13 100,00€ 47 22.08.2013 € Untätigkeitsklage - S 3 AS 3276/20 DW

006 Klage009
Klage055

10.07.05-
09.02.15 1551,82€ 120 31.03.2014 € Untätigkeitsklage - S 87 AS 3425/20;

L 12 AS 1872/21 TW

007 Klage123 01.03.14-
22.02.17 692,50€ 28 11.09.2015 59,97€ Untätigkeitsklage 10.08.2021 S 32 AS 440/21 HJK

008 Klage033 03.09.07-
20.07.15 900,00€ 85 30.04.2015 € Untätigkeitsklage - S 35 AS 3426/20 UW

009 Klage029 30.09.10-
28.02.14 323,10€ 32 11.09.2015 € Untätigkeitsklage - S 35 AS 3420/20 UW

010 Klage027 29.09.16-
13.03.20 532,21€ 32 11.09.2015 € erst abgelehnt 10.06.2020 S 14 AS 2012/20 MRH

011 Klage019 21.08.13-
21.01.15 300,00€ 12 05.02.2015  Untätigkeitsklage - S 56 AS 3463/20 MRH

012 Klage063 01.06.10-
30.11.12 1862,40€ 30 05.02.2015  Untätigkeitsklage - S 92 AS 5446/20;

S 32 AS 2083/21 RJR

013 Klage052 04.12.13-
14.08.17 518,81€ 39 14.08.2017 69,17€  04.11.2020 S 60 AS 1460/14 BSJ

014 Klage040 08.11.12-
15.07.15 103,40€ 34 30.04.2015 € Untätigkeitsklage - S 30 AS 986/13 UW

015 Klage094 01.02.15-
19.04.17 3572,30€ 11 19.04.2017 € ? - S 19 AS 1526/21 LB

016 Klage117 18.03.14-
13.03.18 286,23€ ? 13.03.2018 37,29€ ? - S 56 AS 1034/14 KB

017 Klage124 01.12.12-
03.03.17 114,60€ ? 01.09.2017 € ? - S 58 AS 1122/14 KB

018 Klage084 01.12.13-
10.03.17 424,50€ 31 10.03.2017 19,74€ Untätigkeitsklage 22.07.2020 S 58 AS 1124/14  

019 Klage071 29.11.13-
12.05.16 654,00€ ? 2015 € ? - S 60 AS 1460/14 BSJ

020 Klage029 30.09.10-
28.02.14 323,10€ ? 2015 € ? - S 28 AS 614/11 UW

021 Klage091 01.11.15-
30.04.16 1173,94€ 19 2017 € Erinnerung ignoriert - Zinsen verweigert,

Kläger kapituliert OEM

022 Klage081 01.08.18-
09.08.19 3479,65€ 13 2015 € Erinnerung ignoriert - W 1941/19 ID

023 Klage015 01.04.17-
06.12.17 184,05 € 27 2015 € Untätigkeitsklage - S 38 AS 5283/17 MH

024 Klage119 06.11.17-
08.04.19 372,00€ 30 2015 € Untätigkeitsklage - S 38 AS 1268/17 MH

025 Klage136 01.01.19-
20.05.20 374,40 € 20 2019 € 3 Erinnerungen

ignoriert - Zinsen verweigert,
Kläger kapituliert PA

Tabelle II. - Beispiele von unterlassenen Leistungsgewährungen

Nr. Klage Aktenzeichen Urteil von - bis Summe Monate Zinsen Widerspruch
001 Klage001 S 27 AS 420/05 ER 22.05.2006 25.04.05-18.05.06 103,50 € ? € -
002 Klage002 S 27 AS 439/05 07.12.2006 07.07.05-07.12.06 133,50 € ? € -
003 Klage003 S 28 AS 308/09 20.09.2011 31.03.09-20.09.11 230,69 € ? € -
011 Klage011 W 404/13 13.02.2015 10.11.11-07.05.13 552,00 € 23 0 € KDU vorenthalten
018 Klage018 S 27 AS 319/09 13.02.2015 01.11.09-11.02.10 1605,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
022 Klage022 S 10 AS 1467/10 ER 13.03.2010 01.02.09-30.04.09 1022,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
023 Klage023 S 28 AS 2887/10 ER 05.07.2010 01.07.13-30.09.10 1569,90 € 0 0 € 100%-Sanktion
024 Klage024 S 10 AS 2755/10 ER 30.07.2010 01.07.10-30.09.10 ?,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
025 Klage025 S 60 AS 1737/15 ER 01.06.2015 15.12.15-01.06.16 1041,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
026 Klage026 S 33 AS 3869/10 ER 20.09.2011 15.12.10-20.09.11 € 0 0 € 100%-Sanktion
027 Klage027 S 23 AL 809/17 BA 12.03-2012 29.09.16-13.03.20 532,21 € ? € ?
042 Klage042 S 56 AS 987/12 12.03-2012 01.01.10-31.03.12 648,00 € ? € ?

Tabelle III. - Beispiele von gezahlten Zins-Nachleistungen

Nr. Klage Aktenzeichen Urteil von - bis Summe Monate Zinsen Widerspruch
001 Klage060 S 60 AS 3854/13 S 60 AS 3854/13 21.05.2013-04.05.2016 343,80 € 35 35,52 € 30%-Sanktion

         Urteile zum Thema: Zinsen § 44 SGB I

         Infos zum Thema: Zinsen § 44 SGB I

         Presseberichte zum Thema: Zinsen § 44 SGB I

         Forenbeiträge zum Thema: Zinsen § 44 SGB I
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Landessozialgericht  
Nordrhein-Westfalen  

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Postfach 102443, 45024 Essen 

L 12 AS 1 872/21 

Herrn 
Ulrich Wockelmann 
Weststraße 10 
58638 Iserlohn 

Terminsmitteilung 

L 12 AS 1872/21: ./. Jobcenter Märkischer Kreis 

Sehr geehrter Herr  

in dem oben genannten  

ist Termin zur mündlichen  bestimmt auf 

Mittwoch, 25. Mai 2022, 10:15 Uhr, 
Saal 1115 
Zweigertstraße 54 45130 Essen 

Das persönliche Erscheinen der Klägerin (bzw. des gesetzlichen Vertre-
ters) ist angeordnet. 

Auch im Falle Ihres Ausbleibens kann Beweis erhoben, verhandelt und 
entschieden werden; die Entscheidung kann auch nach Lage der Akten 
ergehen. 

Die Akten der Beklagten sind beigezogen. 

13.04.2022 
Seite 1 von 2 

Aktenzeichen: 
L 12 AS 1872/21 
(bei Antwort bitte angeben) 

Bearbeiter: 
Frau Polleschner 

Telefon 0201 7992-7567 
Telefax 02017992-7302 

Dienstgebäude:  
Zweigertstraße 54  
45130 Essen  
Telefon 0201 7992-1  
Telefax 02017992-7302  

www.lsg.nrw.de  
www.sozialgerichtsbarkeit.de  

Hinweise zum Datenschutz  
finden Sie unter  
www.lsg.nrw.de  
Auf Wunsch werden diese  
übersandt.  

Sprechzeiten:  
Serviceeinheiten:  
MO.-Do. 08:30-12:00 Uhr  

13:00-14:30 Uhr 
Fr. 08:30-12:00 Uhr 

13:00-14:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

RechtsantragsteIle: 
Mo. u. Mi.09:00-12:00 Uhr 

13:00-14:00 Uhr 
Di., 00. u. Fr. 

09:00-13:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 

Sie erreichen das Gericht 
vom Hauptbahnhof mit 
der Straßenbahn linie 101 
(Haltestelle Landgericht). 

Öffnungszeiten: 
MO.-Do. 08:30-16:00 Uhr 
Fr. 08:30-15:00 Uhr 

http:www.lsg.nrw.de
http:www.sozialgerichtsbarkeit.de
http:www.lsg.nrw.de


Jobcenter Markischer Kreis. Dienststelle Iserlohn. Friedrichslt. 59/61. 58636 Iserlohn 

Herrn 
Ulrich Wockelmann 
Weststr.10 
58638 Iserlohn 

~-- --- --- - -
Ihr Schreiben vom 30.04.2022 

Sehr geehrter Herr Wockelmann, 

ich habe Ihr Schreiben vom 30. April 2022 erhalten. 

JObC!fs!h!!~ 
Die Geschäftsführerin 

Ihr Zeichen: Ihr Schreiben vom 30.04.2022 
Mein Zeichen: 411.0-
(Bei jeder Antwort bitte angeben) 

Name: Frau Heyn-Scharmentke 
Durchwahl: 02371 905-2000 
Telefax: 02371 905 799 
E-Mail: Jobcenler-MK@jobcenler-ge.de 

Datum: 10.05.2022 

----- --~-

Darin beziehen Sie sich auf die Thematik der Verzinsung gemäß § 44 Abs. 1 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB I) und nehmen Bezug auf das Klageverfahren unter dem Az. L 12 AS 
1872/21, welches derzeit vor dem Landessozialgericht Essen anhängig ist. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich zu dem laufenden Klageverfahren nicht äußere und 
die richterliche Entscheidung abwarte. 

Die Rücknahme der Einrede der Verjährung - wie von Ihnen gewünscht- kommt zu dem derzeitigen 
Verfahrensstand nicht in Betracht. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ 
Anna Markmann 

DIenstgebIlude 
Friedrichstr. 59-61 
58636 Iserlohn 

Intemet 
www.jobcenter-mk.de 

Telefon 
02371905-2000 
Telefax 
02371.905799 

Bankverbindung 
BA-Service-Haus 
Bundesbank 
BLZ76000000 
Kto.Nr.76oo1617 
Ble: MARKDEF1760 
IBAN: 
DE5076oo0oo00076001617 

Öffnungszeiten 
Mo - Mi 07.30 -12.30 Uhr 
00 07.30 - 18.00 Uhr 
Fr 07.30 -12.30 Uhr 
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Landessozialgericht 
Nord rhein-Westfalen 
Geschäftsstelle 

I Landessozialgerlcht Nordrhein-Westfalen, Postfach 102443, 45024 Esse~ 

L 12 AS 1872/21 

Herrn 
Ulrich Wockelmann 
Weststraße 10 
58638 Iserlohn 

L 12 AS 1872/21:  ./. Jobcenter Märkischer Kreis 

Anlage 
1 

Sehr geehrter Herr Wockelmann, 

als Anlage wird übersandt: 

beglaubigte Abschrift der Entscheidung vom 25.05.2022 

zur Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Polleschner 
Regierungsbeschäftigte 

" (maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig) 

25.07.2022 
Seite 1 von 1 

Aktenzeichen: 
L 12 AS 1872/21 
(bei Antwort bitte angeben) 

Bearbeiter: 
Frau Polleschner 

Telefon 0201 7992-7567 
Telefax 02017992-7302 

Dienstgebäude: 
Zweigertstraße 54 
45130 Essen 
Telefon 0201'7992-1 
Telefax 0201 7992-7302 

www.lsg.nrw.de 
www.sozialgerichtsbarkeit.de 

Hinweise zum Datenschutz 
finden Sie unter 
www IstJ.nrw de 
Auf Wunsch werden diese 
übersandt. 

Sprechzeiten: " 
Serviceeinheiten : 
Mo.-O"o. 08:30-12:00 Uhr 

13:00-14:30 Uhr 
Fr. 08:30-12:00 Uhr 

13:00-14:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

RechtsantragsteIle: " 
Mo. u. Mi.09:00-12:00 Uhr 

13:00-14:00 Uhr 
Oi., 00. u. Fr. 

09:00-13:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 

Sie erreichen das Gericht 
vom Hauptbahnhof mit " 
der Straßenbahnlinle 101 
(Haltestelle Landgericht). 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Oo. 08:30-16:00 Uhr 
Fr. 08:30-15:00 Uhr 



~ee9laubigfe Ab~chrlft 

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 

Az.: L 12 AS 1872/21 
S 87 AS 1233/21 SG' Dortmund 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

Klägerin und Berufungsklägerin 

Proz.-Bev. : 
Uirich Wockelmann, Weststraße 10, 58638 Iserlohn' 

gegen 

Verkündet am: 25.05.2022 

Polleschner 
Regierungsbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Jobcenter Märkischer Kreis - Widerspruch~- und, Klagestelle -, vertreten durch den Ge-, 
schäftsführer, Friedrichstraße 59-61, 58636'Iserlohn, Gz: - 416-:35502BG0001081 K-P-
35502-00372/21 -

Beklagter und Berufungsbeklagter 

hat der 12. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen in Essen auf.die mündliche 
Verhandlung vom 25.05.2022 durch ,die Vorsitzende Richterin am Landessozialgericht 
Klempt, die Richterin am Landessozialgericht Oh und die Richterin am Sozi'algericht Dr. 
Kühn sowie den ehrenamtlichen Richter Beisel und den ehrenamtlichen Richter Safran ·für 
Recht erkannt: ' , 
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Der Beklagte wird unter Abänderung 'des Urteils des Sozialgerichts Dortmund 
vom 03.11.2021 sowie des Bescheides vom 16.12.2020 in Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 12.03.2021 verurteilt, über den Antrag der Klägerin auf 
Verzinsung der Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
für den Ze,itraum 21.07.20Q5 bis 23.11 ~2005 unter Berücksichtigung der Rechts-
auffassu"g des Gerichts erneut zu ~~tscheiden. 

Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen. 

Der Beklagte trägt die erstattungsf~~igen außergerichtlichen Kosten der ~Iäge-
rin in beidenRechtszügen zur Hälfte. J 

,Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand: 

Die Beteiligten streiten über die Verzinsung' von nachträglich ausgezahlten Leistungsan-

sprüchen . 

. Die am 21.07.1987 geborene Klägerin stand im Jahr 2005 gemeinsam mit ihrer Mutter und 

ihren zwei jüngeren Schwestern im laufenden Bezug von Leistungen nach dem Sozialge-

setzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für A~beitsuchende (SGB 11) beim Beklagten. Mit 

Bescheid vom 04.07.2005 bewilligte der BeKlagte der ,Klägerin in Bedarfsgemeinschaft mit 

ihrer Mutterund ihren beiden Schwestern Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

für den Zeitraum vom 01.07.2005 bis zum 31.12.2005 unter Anrechnung des Erwerb~ein­

kommens der Mutter sowie anteiligem Kindergeld. 

Mit Anderungsbe~cheid vom 01.08.2005 und weiterem Bescheid vom 30.08.2005, die an 

die Mutter gerichtet waren und weder durc~ diese noch durch die Klägerin ang~foc~ten 

worden sind, hob der Beklagte die Leistungsbewilligung für die ~Iägerin ab dem 21.07.2005 
auf, da die HilfebedOrftigkeit weggefallen und die Klägerin' ab dem 18. Geburtstag nicht mehr 

Mitglied der Bedarfsgemeinschaft sei. 
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Am 24.11.2005 beantragte die Klägerin eigenständig Leistungen zür Sicherung des,Lebens-

unterhaltes, woraufhin ihr diese a~ch mit Bescheid vom 19.12.2005 in ~er Fassung des 

Änderungsbescheids vom 24.02.2009 ab dem 24.11.2005 bewilligt wurden'l-

Die Klägerin beantragte durch ihren Bevollmächtigten mit Schreiben vom 18.06.20~8- die 

Überprofung sämtlicher B~willigungsbescheide gemäß § 44 'Sozialgesetzbuch Zehntes 

Buch- Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (SGB X). Nachdem der Über-
. . 

prOfungsantrag mit Bescheid vom 17.07.2008 abgelehnt und der diesbezOgliche Wider-

spruch mit Widerspruchsbescheid vom 25.02.2009 zurOckgewiesen worden war, erhob die 

Klägerin hiergegen Klage vor dem Sozialgericht (SG) Dortmund (Az.: S 40 (23, 28) AS 

. 70/09). Öas SG gab der Klage mit Urteil vom 31.03.2014 teilweise statt. Demnach sollte 

·unter Aufhebung der ÜberprOfungsbescheide sowie des Bewilligungsbeschei~es vom 

19.12.2005 für den Zeitraum vom 21.07.2005 bis zum 21.11.2005 über den Anspruch. der 

Klägerin hinsichtlich des Regelbedarfes und der Kosten der Unterkunft ein neuer Bewilli-

gungsbescheid erlassen w~rden. Denn ein Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Le-

. bensunterhaltes habe aufgrund des sozial rechtlichen Herstellungsanspruchs bestanden. 

Der Beklagte habe es pflichtwidrig unterlass~n, auf die Notwendigkeit von Folgeanträgen 

hinzuweisen, so dass die Klägerin so zu stellen sei, als habe sie am 21.07.2005 (dem Tag 

der Volljährigkeit) einen eigenen ~eistungsantrag· gestellt. 

Nachdem der damalige Prozessbevollmächtigte der Klägerin mit Schriftsatz vom 

28.01.2015 unter Fristsetzung eine ~wangsvollstreckung angedroht hatte, erließ der Be-

klagte zur Umsetzung des Urteils am 04.02.201·5 einen Bescheid Ober die Bewilligung von 

Leistungen zur Sich~rung des Lebensunterhaltes fur den . Zeitraum 21.07.2005 bis 

23.11.2005. Der bewilligte Geldbetrag LH.v. 1551,82 € ging am 09.02.2015 auf dem Konto 

der Klägerin ein. 

Am 05.07.2020 stellte die Klägerjn beim Be~lagten den Antrag auf Verzinsung des Nach-

zahlungsbetrages i.H.v. 15~1 ,82 €. 

Diesen Verzinsungsantrag lehnte der Beklagte mit Bescheid v0I1116.12.2020 ab, nachdem 

die Klägerin eine diesbezügliche Untätigkeitsklage vor dem SG Dortmund (Az.: S 87 AS 

1588/21) erhoben hatte. Zur.BegrOndung fOhrte der Beklagte aus, dass der Anspruch auf 

Verzinsung verjährt sei. 
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Den' gegen diesen Ablehnungsbescheid von der Klägerin erhobenen Widerspruch-wies der 

Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 12.03.2021 als unbegründet zurück. Der Anspruch 
,"' 

auf Verzinsung sei verjährt, d~ seit der Nachzahlung mehr als vier Jahre vergangen seien. 

Daraufhin hat die Klägerin am 29.03.2021 ~Iage erhoben. Sie begründete diese mit der 

Auffassung, dass die vierjährige Verjährungsfrist des § 45 Abs. ,1 Sozialgesetzbuch Erstes 

Buch - Allgemeiner Teil (SGB I) hier nicht greife. Die vierjährige Verjährungsfri~t beziehe 

sich auf Sozialleistungen, nicht aber auf Zinsen, die lediglich auf nicht rechtzeitig gezahlten 

Sozialleistungen beruhten. Darüber'hinaus habe der Beklagte im Rahmen seiner pflichtge-

mäßen Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen gehabt, dass langjährig Fehler auf 

seiner eigenen Seite-erfolgt seien. 

, Die Klägerin hat beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 16.12.2020 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 12.03.2.021 zu verurteilen, die infolge des Urteils ,des 

Sozialgerichts Dortmund mit dem Aktenzeichen S 40 (2,8, 23) AS 70/09, bewilligten 

Leistungen ab dem 01.12.2005 nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu 

verzinsen. 

Der Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Der Beklagte verwies im Rahmen der Klageerwiderung auf sein bisheriges Vorbringen 'I:Jnd 

, vertrat die Auffassung, dass § 45 SGB I auch auf Zinsen anwe'ndbar sei. Rein rechnerisch 

ergebe sich ein Zinsanspruch in Höhe von 540,80 €. 

Das SG hat mit Urteil vom 03.11.2021 die Klage abgewiesen. Ein etwaiger Anspruch' auf 

Verzinsung der verzögert ausgezahlten Leistungsbeträge sei nicht durchsetzbar, da er ver-

jährt sei.,§ 45 SGB I sei auch auf Zinsansprüche anwend~ar, da er als Ann~x zum ursprüng-

lichen Leistungsanspruch der Sozialleistung zu verstehen sei. Der Beklagte habe auch er-

messensfehlerfrei die Entscheidung getrOffen sich auf Verjährung zu berufen, insbesondere 

sei nicht erkennbar, dass die Erhebung' der Verjährungseinrede bei der Klägerin zu einem 
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wirtschaftlichen Notstand geführt habe.' 

Gegen das ihr am 30.11.2021 zugestellte Urteil hat die Klägerin am 16.12.2021 Berufung 

eingelegt~ Zur Begründung führt sie unter Wiederholung ihres bisherigen Vortrags aus', ihr 

stehe die Schadenersatzleistung der Verzinsung zu, Verjährungsvorschriften seien nicht an-

zuwenden. 

Die Klägerin beantragt, 

den Berufungsbeklagt~n unter Abänderung des Urteils des SozialgericMts Dortmund 

vom 03.11.2021 zu verurteilen, den Bescheid vom 16.12.2020 in der Gestalt des Wi-

derspruchsbescheides vom 12.03.2021 aufzuheben und den Berufungsbeklagten z'u 

verpfli.chten, die für den Zeitraum 21.07.2005 bis 23.11.2005 ~ewilligten Leistungen 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-

gen zu verzinsen. 

Der Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Er beruft sich im Wesentlichen auf sein bisheriges Vorbringen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakte, der Verwaltungsakten des Beklagten, der beigezogenen Gerichtsakten des SG 
. - . 

Dortmund S 87 AS 3425/20 und S 87 AS 1588/21 sowie auf die Sitzungsprotokolle 'und 

U~eile zu den Streitsachen S 40 (28, 23) AS 80/09, S 40 (28,23) AS 81/09 und S 40 (28, 

23) AS 70/09 Bezug genommen. Diese Unterlagen haben vorgelegen und sind ihrem we-

sentlichen Inhalt nach Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Berufu~g· der Klägerin ist zulässig und teilweise beg~ündet, 'im Übrigen unbegründet. 
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A. Streitgegenstand des R~chtsstreits ist die Verzinsung der am 09.02.2015 i.H.v. 1551,82 € 
an die Klägerin ausgezahlten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes fOr den Zeit-

I 

raum vom 21.07.2005 bis 23.11.2005, deren Gewährung der Beklagte durch Bescheid vom 

16.12.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.03~2021 (s. § 95 Sozialgesetz-

buch [SGG]) abgelehnt hat. " 

B. Die Berufung ist zulässig. Sie ist kraft Zulassung durch das ~G gemäß § 144 Abs. 3 SGG 

statthaft sowie form- und fristgerecht 'eingelegt, § 151 Abs. 1 SGG. 

C. Die Berufung ist im, Sinne der Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen des Be-
- , 

klagten und der Verpflichtung zur Neubescheidung begrOndet. Der Bescheid vom 

16.12.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.03.2021 ist rechtswidrig. und 

verletzt die Klägerin in ihren Rechten. Das SG hat die erhobene Anfechtungsklage gegen 

, den streitgegenständlichen Bescheid zu Unrecht ~bgewiesen~ Soweit die Klägerin darüber 

hinaus im Wege der Leistungsklage eine Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von :Zin-

sen bezogen auf die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für qen Zeitraum 

21.07.2005 bis 23.11.2005 begehrt, ist die Berufung unbegründet. 

'. I. Die Klage ist zulässig. DJe kombinierte Anf~chtungs- und Leistungsklage nach § 54 Abs. 

1 S. 1 AI~. 1, Abs. 4, § 56 SGG ist statthaft, denn über einen Zi.nsa.nspruch entscheidet die 

Behörde - wie hiermit Bescheid vom 16.12.2020 in Gestalt des Widerspruchbescheides 

vom 12.03.2021 - durch eine eigenständige Verfügung ,im Sinne des § 315GB X (vgl. BSG 

Urteil vom 25.01.2011, B 5 R 14/10 R, Rn. 16, juris). Der Bescheid vom 04.02.2015, mit 
. . 

dem der Beklagte 'den Nachzahlungsanspruch LH.v. 1551,82 € festgestellt hat, enthielt . . 
keine (konkludente) Ablehnung des Verzinsungsanspruchs der Klägerin. Dem Wortlaut des 

Bescheids vom 04.02.2015 ist keine ausdrückliche Aussage - weder positiv noch negativ-

'zu einer Verzinsung des Nachzahlungsbetrags zu entnehmen. Aus Sicht des Empfänger-

horizonts eines objektiven, verständigen Beteiligten war darin auch keine stillschweigende 

Ablehnung des Zinsanspruchs enthalten. Bloßes Schweigen enthält grundsätzlich weder 

eine zustimmende noch eine ablehnende, sondern keinerlei Willensbetätigung. Etwas an-

deres gilt nur, wenn besondere Umstände vorliegen~ aus denen sich aus Sicht des verstän-

digen Beteiligten ein bestimmtes; unmissverständliches, konkludentes Verhalten ergibt 

(BSG Urteile vom 03.07.2020, B 8 SO 5/19 R, Rn. 16~ juris m:w.N., und B 8 SO 15/19 R, 

Rn. 8, juris). Dafür fehlen jedoch jegliche Anhaltspunkte, insbesondere ist dem klägerischen 
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Schriftsatz vom 28.01.2015 kein gesonderter Hinweis auf Zinsen und damit kein Zinsbegeh-

ren zu entnehmen. 

Die von der Klägerin erhobene und mit ihrem Antrag weiter verfolgte kombinierte Anfech-

tungs- und Leistungsklage ist auch statthaft, soweit die Entsch~idung des Beklagten, sich 

bezüglich des Anspruchs auf Verzinsung. auf Verjährung zu berufen, eine Ermessensent-

scheidung ist. Die 'grundsätzlich richtige Klageart im Falle nicht gebundener Entscheidungen 

ist zwar die Verpflichtungsklage (vgl. Keller in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, 

SGG, 13. Auflage 2020, § 54 Rn. 20b). Geht die Klägerin - w~e hier - jedoch davon aus, 

. dass die Voraussetzungen fOr eine Verjährung nicht vorliegen oder das Ermessen der Be-

hörde, sich ~ufVerjährung zu berufen, auf Null reduziert ist, ist die Beantragung der Leistung 

selbst zulässig (vgl. BSG Urteil vom 19.08-.2010, B 14 AS 36/09 R, Rn. 13, juris; Böttiger in 

Fichte/Jüttner~ SGG, 3. Auflage 2020, § 54 Rn. 80a). 

Die Klagefrist nach § 87 Abs. 1 S. 1 ,Abs. 2 SGG ist gewahrt. Gegen den Widerspruchsbe-

scheid vom 12.03.20?1 hat die Klägerin am 29.03.2021 und damit innerhalb der Monatsfrist 

Klage erhoben. 

11. Die Klage ist teUweise begründet. Die Klägerin, ist durch den streitg~genständlichen. Be-

scheid vom 16.12.2020 in Gestalt des Wider~pruchbescheides yom 12.03.2021 beschwert, 

da dieser rechtswidrig ist, § 54 Abs. 2 S. 1 SGG. Der Beklagte hat sich bei der.AQlehnung 

des Antrags der Klägerin auf Zinsen bezogen auf die Leistungen zur Sicherung des Lebens-

unterhaltes für den Zeitraum 21.07.2005 bis 23.11.2005 in ermessensfehlerhafter Weise auf . . 
die. Einrede der Verjährung berufen. Ein Anspruch auf die von. der Klägerin begehrte, Ver-

zinsung der Nachzahlung der Leistungsbewilligung für den Zeitraum 21.07.2005 bis 

23.11.2005 besteht, ob dieser durchsetzbar ist, hat der Beklagte neu .zu bescheiden. 

1. Der Beklagte ist für die Entscheidung über den Zinsanspruch zuständig. Die Zuständigkeit 

richtet sich nach der Hauptleistung, für die der Beklagte örtlich und sachlich zuständig ist. 

Denn Zinsen .sind als Nebenleistung . akzessorisch zu dieser (vgl.. BSG Urteil vom 

28.05.1997,8 RKn 2/96, Rn. 16, juris; Groth in SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB I, 3. Auflage 

2018, § 44 (Stand: 17.11.2021) Rn. 48; 'KassKommlSchifferdecker, Sozialversicherungs-

recht, 117. Ergänzungslieferung, § 44 SGB I (Stand Dezember'2021) Rn. 3). 

2. Gemäß § 44 Abs. 1 SGB I sind Ansprüche auf Geldleistungen nach Ablauf eines Kalen-

dermonats nach dem Eintritt ihrer " Fäl,ligkeit 'bis zum Ablauf des Kalendermonats vor' der 
, , 

U.W
Hervorheben

U.W
Hervorheben
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Zahlung mit vier vom Hündert zu verzinsen. Mit dieser Regelung wollt~ der Gesetzgeber die 

Nachteile verspäteter Zahlung ausgleichen (vgl. BT-Drucks'. 7i868, S. 30), sie dient unter 

fiskalischen Gesichtspunkten zudem der Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens (vgl. . 

KassKommlSchifferdecker, Sozialversicherungsrecht, 117. Ergänzungslieferung, § 44 SGB 

I (Stand Dezember 2021) Rn. 3). 

a. Bei der-der Klägerin gewährten Nachzahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebens-

unterhaltes nach dem SG~ 11 handelt es s~ch um eine Geld~eistung LS.v. § 44 Abs. 1 SGB . 

I. Geldleistungen im Sinne dieser Vorschrift sind diejenigen in Geld bezifferten Leistungen, 

die dem Einzelnen als Sozialleistungen im Sinne des § 11 SGB I zustehen (Groth in Schle-

·geINoelzke, jurisPK-SGB 1,3. Auflage 2018, § 44 (Stand: 17.11-.2021) Rn. 16; Hänlein in 

KnickrehmlKreikebohmIWaltermann, Kommentar zum Sozialrecht, 7. Auflage 2021, § ·44-

Rn. 2; Rolfs in HauckiNoftz SGB I, Werkstand 48. Ergänzungslieferung, § 44 (Stand ,No-

vember 2021) Rn. 5; Bigge in Eichenhofer/v.Koppenfels-SpieslWenner, Kommentar zum 

SGB I, 2. Auflage 2018, § 44 Rn. 7; Öndül in SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB I, 3. Auflage 

2018, § 11 SGB I (Stand: 28.04.2022) Rn. 10.1), also Leistungen, die in einem der Bücher 

~es Sozialgesetzbuchs aufgeführt sind, deren Gegenstand soziale Rechte sind. Leistun,gen 

zur Sicherung des Lebensunterhaltes 'sind im zweiten Titel des ~eiten Abschnitts des SGB 

I als einzelne Sozialleistung gemäß § 19a Abs. 1 Nr. 2 SGB I aufgefOhrt. 

Dass der Nachzahlungsanspruch auf einem ir:n Wege des 9berprOfungsverfahren nach § 44 

S,GB X geltend gemachten sozial rechtlichen Herstellungsansp~uch beruht, ändert an dem 

Charakter der, Zahlung als Geldleistung im Sinne von § 11 SGB I nichts. Denn gemäß § 44 '. 

Abs. 4 S. 1 SGB X richtet sich die rückwirkende Leistungserbringung nach den Vorschriften 

der besonderen Teile des SGB (hier des 5GB 11). § 44 SGB X selbst regelt demgegenüber 

allein die Durchbrechung der Bestands~raft von Verwaltungsakten; ein eigenständiger 'ma-

teriell-rechtlicher Leistungsanspruch ergibt sich aus der Vorschrift hingegen nicht (LSG 

NRW, Urteil vom 10.06.201'3, L 20 SO 479/·12, Rn. 33, juris).· 

b. Der Anspruch der Klägerin auf die bewilligte Nachzahlung der Leistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhalts nach dem SGB II für die Zeit vom 21.01'.2005 bis 23.11.2005 ist je-

weil~ zum Monatsanfang des Bewilligungsmonats gemäß § 41 Abs. 1 S. 4 SGB 11 (Ld.F. des 

Gesetzes vom 24.12.2903, BGBI. I S. 2954) fällig gewesen .. , 

Ansprüche auf Sozialleistungen werden gemäß § 41 SGB I mit ihrem Entstehen fällig, soweit 
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die besonderen Teile dieses Gesetzbuchs keine Regelungen enthalten. Sie entstehen, so-

bald ihre im Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen vorliegen, 

vgl.§ 40 Abs. 1 SGB I. Wann die Verwaltung tätig wird, ist nicht entscheidend, sondern nur, 

wann ,die im Gesetz bestimmten materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen vorliegen 

(vgl. BSG Urteil vom 03.07.2020,' B 8 SO 15/19 R, Rn. 10, juris; 'Urteil vom 08.11.2007, 9/9~ 
VG 3/05 'R, Rn. 16, juris; BT-Drucks 7/868, S. 29). 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes werden gemäß § 37 SGB 11 auf Antrag 

erbracht, den di'e Klägenn durch ihre für den Zeitraum der Minderjährigkeit gemäß § 1629 ' 
Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ,sie gesetzlich vertretende Mutter gestellt hat. Ab 

ihrer Volljährigkeit gehörte sie aufgrund § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB 11 (Ld.F. des Gesetzes vom 

30.07.2004, BGBI. I S. 2014 [a.F.]), der zur Bedarfsgemeinschaft nur die dem Haushalt an-

gehörenden minderjährigen unverheirateten ~inder zählte, nicht mehr zur mütterlichen Be-

darfsgemeinschaft, so dass diese auch nicht mehr wirksam für sie einen Antrag gemäß § 38 
S. 1 SGB 11 (Ld.F. des Gesetzes vom 24.12.2003, BGBI. I S. 2954 [a.F.]) stellen konnte. 

Denn danach wird vermutet, dass der erwerbsfähige Hilfebedürftige bevollmächtigt ist, ~eis­

tungen nach diesem Buch auch für die mit ihm in einer Bedarfsgemeinsc~aft lebenden Per-

sonen zu beantragen und entgegenzunehmen, nicht jedoch für sonstige im Haushalt le-

bende Personen. Allerdings ist die Klägerin aufgrund des rechtskräftigen Urteils des SG, 
I ' 

vom 31.03.2014 (Az.: S 40 (23,' 28) AS 7Q/09) im Wege des'sozhalrechtlichen Herstellungs-

, anspruchs so zu stellen, als hätte sie tatsächlich am 21.07.200,5 mit Erreichen der Volljäh-

rigkeit einen Antrag gestellt. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung der streiti-

gen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an die Klägerin lagen damit bereits 

. ab dem 21.07.2005 und für jeden Kalendermonat vor. 

c. Die Verzinsung beginnt gemäß § 44 Abs. 2 SGB I frühestens nach Ablauf von sechs , 
Kalenderm~naten 'nach Eingang des vollständigen Leistungsantrags . beim zuständigen 

Leistungsträger" beim Fehlen eines Antrags nach Ablauf eines Kalendermonats nach der 

Bekanntgabe der Entscheidung· über die Leistung. Vollständig ist der Antrag, mit dem'der 

Solachverhalt so dargelegt wird, dass die im Gesetz.bestimmten'Voraussetzungen.für einen 

Anspruch auf Sozialleistungen überprüft und sein Entstehen festgestellt werden kann (vgl. 

BSG Urteil vom 17.11.1981, 9 RV 26/81, Rn. 18, juris; BT-Drucks. 7/868 S. 30), wenn also 

alle Tatsachenangegeb~n wurden, die zur 'Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen not-

wendig sind (vgl. Groth 'in SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB I, 3. 'Auflage 2018, § 44 (Stand: 

17.11 ;2021) Rn. 32; Reifs in HaucklNoftz SGB I, Werkstand 4ß. Ergänzungslieferung , §44 
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(Stand November 2021) Rn. 25; Bigge in Eichenhofer/v.Koppenfels-SpieslWenner, Kom-

mentar zum SGB I, 2. Auflage 2018, § 44 Rn. 17). 
Ein vollständiger Leistungsantrag in oben ge'nanntem Sinne lag mit dem aufgrund des' be-

standskräftigen ,Urteils vom 31.03.2014 fingierten Antrag vom 21.07.2005 in Verbindung mit 

dem ursprünglichen Weiterbewilligungsantrag aus dem Jahr 2005 vor, denn der Beklagte 

hat mit Bescheid vom 04.07.2005 über den ursprünglichen Antrag zusprechend entschie-

den, so dass alle entscheidungserheblichen.Tatsachen vorgelegen haben. So lagen damals 

bereits die Schulbescheinigung, Kontoauszüge und Kopien des Sparbuchs der Klägerin vor. 

, Zudem ist aus der vorliegenden Verwaltungsakte nicht ersichtlich, dass zur Bearbeitung 

weitere Unterlagen oder Angaben erforderlich gewesen wären, jedenfalls wurden keine 'Un-

terlagen ergänzend von dem Beklagten angefordert. Auch nach Zustellung des Urteils ,des 

. SG vom 31.03.2014 wurden keine Unterlagen angefordert, um den nachfolgend mit Be-

scheid vom 04.02.2015 festgesetzten Leistungsanspruch zu berechnen. 

d. Die Verzinsung endet gemäß § 44 Abs. 1 SGB I mit dem Kalendermonat vor der Zahll:.lng. . ' 

Geldleistungen werden' gemäß § 47 Abs. 1 S. 1 SGB I im Regelfall auf das angegebene 

Konto bei einem Geldinstitut überwiesen. Bedient sich die Behörde - wie ~ hier der Über-

weisung, ist unter Zahlung im Sinne der Vorschrift der Tag der Gutschrift auf dem Konto der 

Leistungsberechtigten zu verstehen, denn d~nn kann der Empfänger über den Geldbetrag 

verfügen (Rolfs in HauckINoftz, SGB I, Werkstand 48. Ergän~ungslieferung, § 44 (Stand 

November 2021) Rn. 40; KassKommlSchifferdecker, Sozialversicherungsrecht, 117. Ergän-

zungslieferung, § 44 SGB I (Stand Dezember 2021) Rn. 19). Die Nachzahlung ist am' 

09.-02.2015 dem Konto der Klägerin gutgeschrieben worden. Die .Verzinsung endet damit 

am 31.01.2015. < 

3. ,Der Durchsetzung des Anspruchs auf ~erzinsung gemäß § 44 Abs. 1 SGB I steht vorlie-

gend entgegen der Auffassung des Beklagten jedoch die Einrede· Qer Verjährung nicht ent-

gegen. Zwar ist Verjährung eingetreten, so dass der Beklagte zur Verweigerung der Verzin-

~ung b~rechtigt war, er hat jedoch die Einrede der Verjährung fehlerhaft erhoben., 

Der Anspruch auf Verzinsung unterliegt der vierjährigen Verjährung. Das 8GB regelt zwar 

an keiner. Stelle ausdrücklich die Verjährung des Verzinsungs~nspruchs, § 45 Abs. 1 SGB 

I ist aber (zumindest entsprechend) anzuwenden. 

a. Nach § 45 Abs. 1 SGB I verjähren Ansprüche auf Sozialleistungen in vier Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind. 
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Sozialleistungen sind gemäß der Legaldefinition in' § 11 SGB I die in diesem Gesetzbuch 

vorgesehenen Dienst-, Sach- und Geldleistungen, deren Gegenstand soziale Rechte sind. 

Ob eine Leistung der Verwirklichung' der' sozialen Rechte einzelner dienen muss (so bei-

spielsweise Ön~üI in SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB I, 3. Auflage 2018, § 11 SGB I (Stand: 

28.04.2022) Rn. 17; Ross in HaucklNoftz 5GB I, Werkstand 48. Ergänzungslieferung, § 11 

(Stand Ju~i 2017) Rn. 9 ff.; Gutz,ler in Lilge/Gutzler, SGB I, 5. Auflage 2019, § 11 Rn. 11; 

KassKommlSpelibrink, Sozialversicherungsrecht, 117. Ergänzungsl~eferung, § 11 SGB I 

(Stand Dezember 2021) Rn. 10; Reinhardt in' KrahmerlTrenk-Hinterberger, SGB I, 4. Auf-

lage 2020, § 11 ~n. 6; BSG Urteil vom 24.03.1983, 1 RJ 92/81, Rn. 22, juris; Urteil vom 
, , 

24.07.1986,7 RAr 86/84, Rn. 24, juris; Urteil vom 23.07.1992, 7'RAr 98/90, Rn. 29,31) oder 

sie lediglich im Sozialgesetzbuch vorgesehen sein muss (so Mrozynski SGB I, 6. Auflage 

2019, SGB I § 11 Rn. 2, 6,10; BSG Urteil vom 13.10.1983,11 RA 49/82, Rn. 10 ff., juris; 
" . 

Urteil vom, 25.07. ~ 985, 7 RAr 33/84, Rn. 24, juris), ist bislang umstritten. 

Der Wortlaut des § 11 SGB 11 nimmt Bezug auf den Gegenstand 'sozialer Rechte, die in § 2 

SGB I ,als nachfolgend im ersten Abschnitt des S~B ,I geregelt benannt sind und im zweiten 

Titel des zweiten Abschnitts des SGB I au~gelistet sind, so dass daraus eine Begren~ung 

auf die dort genannten Rechte'folgt. Gegen die Annahme, es kO,mme auf die Verwirklichung 

der sozialen Rechte des Einzelnen bei dem Begriff Sozialleistung nicht an, sprechen syste-

matische Erwägungen. So hätte es beispielsweise keiner besonderen Regelung zurVerzin-

sung in § 27 Abs. 1 80ziaJgesetzbuch Vierte~ Buch - Gemeinsame Vorschriften fOr die 80-
, ' 

zialversicherung (8GB IV) bedurft, wenn der Begriff der Geldleistung in § 448GB I unter 

Bezugnahme auf § 11 SGB I nicht einschränkend auf Leistungen zur Verwirklichung der 

sozialen Rechte zu beziehen wäre (vgl. Rolfs in HaucklNoftz 8GB I, Werkstand 48. Ergä~­

zungslieferung, § 44 (Stand November 2021) Rn. 6). Bezogen auf die nicht im zweiten, 
. , 

sondern dem dritten Abschnitt des 8GB I aufgefOhrten ZinsansprOche ist z'u berOcksichti-

gen, dass diese nur unselbständige Nebenkosten sind, deren Zweck der Ausgleich fOr ver-

spätete Zahlungen in ErfOliung des Hauptanspruchs ist, jedoch primär nfcht der sozial recht-

lichen Bedarfserfüllung dienen (vgl. Schäfer 'in SGB I Onliriekommentar, § 11 (Stand: 

03.03.2021) Rn. 2; Öndül in SchlegelNoelzke, jurisPK-8GB I, 3. Auflage 2018, § 118GB I 

(Stand: 28.04.2022) Rn. 35; Groth in SchlegelNoelzke, jurisPK-8GB I, 3. Auflage 2018, ,§ 
448GB I (Stand: 17.11.2021) Rn. 46). 

Letztlich kann es aber offen bleiben, ob Zins'ansprüche Sozialleistungen LS'.d. § 11 SGB I 
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sind und daher unmittelbar der Verjährung nach § '45 Abs. 1 SGB I, unterliegen, denn 'das 
, ' 

B~G geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die in § 458GB.! bestimmte Ver-

jährungsfrist von vier Jahren Ausdruck eines allgemeinen ,Prinzips ist,' das der Harmonisie-

rung der Vorschriften über die Verjährung öffen,tlich-rechtlicher Ansprüche dient (vgl. nur 

BSG Urteil vom 28.11.2013, B 3 KR 27/12 R, Rn. 43,juris m.w.N.). Mit dem Rechtsinstitut 

der Verjährung soll Rechtssicherheit und Rechtsfrieden verwirklicht werden, indem es An-

sprüche" die geraume Zeit nicht gelten,d gemacht werden, dem Streit en~ieht (vgl. BSG 

a.a.O., Rn. 45, juris). Das BSG hat sich insoweit darauf gestützt, dass die vierjährige Ver-

jährungsfrist nicht nur in § 45 Abs. 1 SGB I' für Ansprüche auf Sozialleistungen, sondern 

etwa auch in § 25 Abs. 1 SßB IV für Beitragsansprüche, in § 27 Abs. 2 SGB IV für Erstat- ' 

tungsansprüche, in § 118 Abs. 4a Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Gesetzliche ~enten­

versicherung (SG~ VI) und § 96 Abs. 4a Sozialgesetzbuch Siebtes -Buch - Gesetzliche Un-

fallversicherung (SGB VII) für Rücküberweisungs- und Rückforderungsansprüche sowie in 

§ 50 Abs. 4 SGB X und § 113 Abs. 1 SGB X für Erstattungsansprüche enthalten ist (an 

diesem allgemeinen Prinzip dürfte sich auch mit der Einführung der verkürzten Verjährungs-

frist in § 109 Abs. 5 SGB V nichts geändert haben). ,Zu einer Änderung dieser allgemeinen 

vierjährigen Verjährungsfrist ist es im Sinne eines Gleichlaufs auch nach der Änderung, der 

zivilrechtlichen allgemeinen Verjährungsfrist auf drei Jahre in § 195 ~GB ni,cht gekommen 

(vgI.BSG Urteil vom 12.12.2019, B 14 AS 45/18 R, Rn. 16, juris; Urteil vom 28.11.2013, B 

3 KR 27/12 R, Rn. 44, ]uris). Die Entscheidung, inwiefern das neue Regelungssystem auf 

spezialgesetzlich geregelte Materien zu üb~rtragen ist und welche Sonderregelungen zu 

treffen sind,' wurde in dem Gesetz zur ~~passung von Verjähr~ngsvorschriften an da~ Ge-

setz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 09.12.2004 (BGBII S. 3214) getroffen. Da-

bei hat sich der Gesetzgeber bewusst gegen eine entsprechende Anpassung des öffentli-

chen Rechts entschieden, da im öffentlichen Recht grundsätzlich eigenständige Verjäh-

rungsregelungen gel~en würden u.nd auf die zivilrechtlichen Ve~jährungsbestimmungen nur 

hilfsweise entsprechend zurückgegriffen werden könne (BT -Drucks. 15/3653 S. 10). Ein 

Rückgriff auf bürgerlich-rechtliche Verjährungsvorschriften 'ist au~grund der sachnäheren 

Regelung im Sozialrecht damit ausgeschlossen (dazu BSG Urteil vom 01.08.1991, 6 RKa 

9/89, Rn. 19, juris; Urteil vom 10.05.1995, 6 RKa 17/94, Rn. 15, juris; vgl. Reinhardt in Ki"ah-

merlT~enk-Hinterberger~ SGB I, 4. Auflage ,2020, § 11 Rn. 8; SC~äfer in SGB I Onlinekom-

mentar § 45 (Stand: 05.04.2021) Rn. 5), im Übrigen führte dies angesichts der kürzeren' 

regelmäßigen Verjährungsfrist von drei 'Jahren in § 195 BGB nicht zu einem anderen Er-

gebnis. Die Voraussetzungen für eine entsprechende Anwendung der 30-jährigen Verjäh-

rungsfrist in § 197 BGB liegen bezogen auf den streitigen Sachverhalt ersichtlich nicht vor. 
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Daher unterfällt ~er Anspruch aUf,Verzinsung nach § 44SGB I der sozial rechtlichen Verjäh-

rung nach § 45 Abs. 1 SGB I jedenfalls entsprechend (ebenso der Anspruch auf Kostener-

stattung nach § 63'SGB X vgl. BSG Urtflil vom 12.12.2019, B 14 AS 45/18R: Rn. 17, juris 

m.w.N.; auch der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch vgl. aSG Urteil vom 11.09.2019, 

B 6 KA 13/18 R, Rn. 24, juris; LSG Baden-Wllrttemberg Urteil vom 07.07.2016, L 7 AS 

1359/14, Rn. 25, juris; für den Honoraranspruch eines Vertragsarztes BSG Beschluss vom 

29.11.2017, B 6 KA 51/17 B, Rn. 1 t, juris). . 

Der Anspruch auf Verzinsung verjährt damit in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 

in dem er entstanden ist. Ansprüche auf Verzin'sung entstehen gemäß § 40 Abs. 1 SGB I, 

sobald ihre im Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen vorlie-

gen. Aus den oben genannten Ausführungen folgt, dass die Verzinsung nach Ablauf von 

sechs Monaten nach dem vollständigen Leistungsantrag (hier am 21.07.2005) am 

01.02.2006 begann 'und mit dem Kalendermonat vor der Zahlung a~ 31.01.2015 endete. 

Die Verjährung tritt damit gern. §.26 Abs. 1 SGB X LV.m". §§ 187 Äbs. 2, 188 Abs. 2 ~Ga 

selbst für den letzten vollen zu verzinsenden Kalende~mon~t (Januar 2015) vier Jahre nach' 

Ablaufdes Kalenderjahres 2015 am 01.01.2020 ein, so dass der am 05.07.2020 gestellte 

Antrag der Klägerin auf Verzinsung die Verjährung auch nicht mehr gemäß § 45 Abs.3 S. 

. . 1 SGB I entsprechend hemmen konnte. 

b. Der Beklagte hat die Einrede der Verjährung jedoch riicht ohne 'Rechtsfehle~ erhoben. 

Vielmehr hat er von dem ihm eingeräumten Ermessen keinen Gebrauch gemacht. § 45 Abs. 

2 SGB I verweist hinsichtlich der Wirkung der Verjährung auf das BGB. Nach § 214 Abs. 1 
. . 

BGB ist der Schuldner nach Eintritt der Verjährung berechtigt, die Le,istung zu verweigern. 

Die Verjährung ist damit - im Sozial recht ebenso wie im Zivilrecht - mit einer Einrede gel-

ten,d zu machen. Da es sich um eine Berechtigung. h~ndelt, steht die Erhebung dieser Ein-

rede im Ermessen des Leistungsträgers (vgl. Mrozynski SGB I, 6. Auflage 2019, § 45 Rn. 

3; Hänlein in KnickrehmlKreikebohmJWaltermann, Kommentar zum Sozialrecht, 7. Auflage 

2021, § 45 Rn. 14'; Markovicrrimme in Krahmerrrrenk-Hinterberger, Sozialgesetzbuch 1,4: 

"Auflage 2020, § 45 Rn. 14; Groth inSchlegelNoelzke, jurisPK-SGB I, 3. Auflage 2018, § 45 ' 

(Stand: 17.11.2021) Rn. 44; KassKomrnlSchifferdecker, Sozialversicherungsrecht, 1 ~7. Er-
, . 

gänzungslieferung, § 45 SGB I (Stand Dezember 2021) Rn. 60; Rolfs in HaucklNoftz 8GB 

I Werkstand 48. Ergän~ungslieferung, § 45 (Stand Juli 2017) Rh. 34; 'Lilge in Li Ige/ß utzler, 
, , . 

SGB I, 5. Auflage 2019, § 45 Rn. 40; Bigge in Eichenhofer/v.Koppenfels-SpieslWenner, 
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Kommentar zl,tm 'SGB I, 2. Auflage 2018, § 45 ·Rn. 2'1; vgl. auch Spiolek, "Ermessen bei 

Erheben der Verjährungseinrede im Sozialrecht" BB 1998, S. 533. ff. mit Nachweis der Ent-

wicklung der BSG Rechtsprechung dazu). Insofern sind die Grenzen des § 39 Abs. 1 SGB. 

I zu beachten, so dass der ßeklagte sein- Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermäch-

tigung ausüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessen,s einhalten muss. Zudem ist 

die Entscheidung gemäß § 35 Abs. 1 S. 3 SGB X z~ begründen. 

Der Bescheid vom 16.12.2020 enthält keinerlei Ermessenerwägungen, sondern die Formu-

lierung "Der Zinsanspruch ist gemäß § 45 SGB I verjährt". Der Widerspruchsbescheid vom ' 

12.03.2021 lässt ebenfalls keine Ermessenserwägungen erkennen, sondern formuliert " ... 

ist der A~spruch verjährt. Denn seit der im Antrag genannten Nachzahlung .am 05.02.2015 

sind mehr als vier Jahre vergangen .. Nach dieser ~ach- und Rechtslage musste der Wider-

spruch erfolglos bleiben." Auch im sozialgerichtlichen Verfahren sind den Schriftsätzen 

keine Ermessensgesichtspunkte zu entnehmen. Insofern ist schon fraglich, ,ob der Beklagte 

überhaupt seine Pflicht erkannt hat, eine Ermessensentscheidung über die Erhebung, der 

Verjährungseinrede treffen zu müssen. Dass er aber eine solche Ermessensentscheidung 

tatsächlich getroffen hat, i.st jedenfalls nicht,·ersichtlich. 

Anhaltspunkte dafür, dass die Erhebung der, Einrede wegen eines Verstoßes gegen Treu 

und Glauben gemäß § 2428GB insbesondere in der Auspräg~ng des Rechtsinstituts der 

unzulässigen Rechtsaus'übung wegen Rechtsmissbrauchs auf Seiten des Beklagten ver-

wirkt sein könnte (dazu vgl. nu~ BS~ Urteil vom 22.10~ 1996,13 RJ 17/96, Rn. 31, juris; Urteil 

vom 31.05.2016, B 1 AS 1/16 KL, Rn. 23,juris; Urteil vom 13.07.2017,88 SO 1/16 R, Rn. 
, I 

33), liegen nicht vor. Rechtsmissbrauch liegt etwa dann vor, wenn der Leistungsträger die 
, ., 

Verjährung arglistig oder durch rechtswidrige Maßnahmen herbeigeführt hat, indem er de~ 

Berechtigten durch Irreführung von einer rechtzeitigen verjährungshemmenden Geltendma-

chung seiner Ansprüche abgehalten hat oder die Erhebung der an sich gerechtfertigten Ein-
, . 

rede zu einer groben Unbilligkeit führen ode~ einen wirtschaftlichen Notstand auslosen 

würde. Angesichts der Ausführungen zum sozialrechtlichen Herstellungsanspruch im Urteil 

des SG vom 31.03.2014 dürfte es hier zwar naheliegen, dass'seitens des Beklagten in der 

Vergangenheit grobe Pflichtverle~ungen in Bezug auf die Beratung der Klägerin mit Errei-

che~ der Volljährigkeit vorlagen. Diese haben 'jedoch die Klägeri~ nicht von der rech~eiti'gen 

Geltendmachung der Verzins~ngsansprüche abgehalten, den~ nach Erlass des Bescheides 

vom 04.02.2015 hat genügend Zeit bestanden,. die Verzinsung zu beantragen. Auch der 
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Umstand, dass der Beklagte es unterlassen hat, vo.n Amts wegen über den Verzinsungsan-

spruch zu entscheiden (vgl. Groth in SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB I, 3. Auflage 2018, § 45 

(Stand: 17.11.2021) Rn. 49), war für den Eintritt der Verjährung nicht ursächlich. Denn der 

Klägerin war es unbenommen, ihren Anspruch innerhalb d~r Verjährungsfrist geltend zu 

machen, nachdem der Beklagte aus Sicht der Klägerin hierüber nicht rechtzeitig von Amts 

wegen entschieden hatte. Schließlich ist eine Ermessensreduzierung auf Null zu Gunsten . 

der Klägerin nicht erkennbar. Ein solcher Fall kann eintreten, wenn die Gesamtheit der Um-

stände das Absehen von der Verjährungseinrede gebietet. Solche Umstände sind hier je-

doch aus den oben genannten Gründen nicht ersichtlich. 

Genügt eine Verjährungseirirede den formellen Voraussetzungen der Ermessensausübung 

nicht, ist sie rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihrem Anspruch auf.pflichtgemäße Aus-

übung des dem Beklagten obliegenden Ermessens; vgl. §.39 Abs. 1 SGB I. Der diesbezüg-

liche Bescheid ist daher aufzuheben. 

Da der aufzuhebende Bescheid einen Anspruch auf eine Sozialleistung betrifft, deren Ge-

währung i~ Ermessen der Behörde steht und kein Fall einer Ermessensreduzierl:lng auf Null 

besteht, hat die Klägerin keinen Anspruch auf Leistung, sondern nur einen Anspruch auf 

ermessensfehlerfreie Neubescheidung. Denn das Gericht kann nicht selbst sein eigenes 
. . 

Ermessen an die Stelle des VerWaltungserme.ssens setzen und damit Spruchreife herbei-

führen, was zur Folge hat, dass nur eine Verurteilung zur Neubescheidung unter Beachtung 

der Rechtsauffassung des Gerichts in BetraC?ht kommt (vgl. §§ 54 Abs. 2 S. 2,,131 Abs. 3 

SGG; Keller in Meyer-Ladewig/Keller/LeithererlSchmidt, SGG, .13. Auflage 2020, § 54 Rn. 

28, § 131 Rn. 12 f.). Dieser Verpflichtungsanspruch ist als ein Minus in der Leistungsklage 

enthalten (BSG Urteil vom 06.04.2011, B 4 AS119/10 R, Rn. 21 m.w.N., juris; Urteil vom 

10.05.2011, B 4 AS 139/10' R, Rn. 16, juris; Urt.eil vom 19.08.2015, B 14 AS 13/14 R, Rn. 

10,juris), sodass der Beklagte über den Antrag der Klägerin auf Verzinsung erneut zu ent-
- . 

scheiden und. bezüglich der Einrede der Verjährung sein Ermessen auszuüben hat. 

Vor diesem Hintergrund hat die weitergehende Klage der Klägerin auf Leistung keinen Er-

folg'und ist die Berufung insoweit zurückzuweisen. 

D. Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 Abs. 1 S. 1 SGG und auf der Erwägung, dass 

Klage und Berufung nur bezüglich der Anfechtungsklage Erfolg haben, die Klägerin mit ih-

rem eigentlichen Leistungsbegehren ' aber erfolglos geblieben ist. 
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E. FOr die. Zulassung der Revision gemäß § 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG besteht vor dem Hinter-
grund, dass die Entscheidung auf einer fehlerhaften Er.messensausObung im Einzelfall be-

I -

ruht, kein Anlass. 
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Rec;:htsmittelbelehrung: 

pieses Urteil kann nur dann mit' der Revision angefochten werden, wenn sie nachträglich 
vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der 
Revision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden. 

Die Besc~werde ist von einem bei dem Bundessozialgeric~t zugelassenen Prozessbevoll-
mächtigten innerhalb eines 'Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich oder in elektroni-
scher Form beim 

Bundessozialgericht, Postfach 41 02 20, 34114 Kassel 
oder 
Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel 

einzulegen. 

Die Beschwerdeschrift muss bis zum Ablauf der Monatsfrist bei dem Bundessozialgericht 
eingegangen sein. 

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, 
das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 

, . 
- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und über das Elektro-
nische Gerichts- und Ve~altungspostfach (EGVP) eingereicht wird oder . 

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gem. 
§ 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird. 

. . 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen 'Dateiformaten und zur qua-
lifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektro-
nische Behördenpo~tfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung -ERW) in der jeweils 
gültigen Fassung. Weitergehende Infor~ationen zum elektronischen Rechtsverkehr können 
über das Internetportal des Bundessozialgericht~ (www.bsg.bund.de) abgerufen ~erden. 
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Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

- jeder Rechtsanwalt, 
Rechtslehrer an einer- staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens Ober den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung 
zum Richteramt besitzen, , 

- selbständige· Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung fOr ihre Mitglieder, 

- berufsständische Vereinigungen der ~andwirtschaft fOr ihre Mitglieder, 
- Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie ZusammenschlOsse sol-

cher Verbände fOr ihre Mitglieder oder far andere Verbände oder ZusammenschlOsse 
mit vergleichbarer Ausrichtung und deren' Mitglieder, 

- Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-
vertretung" die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 
Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die· 
unter BerOcksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei.~ 

\ 
ses die Gewähr fOr eine sachkundige ,Prozessvertretung bieten, fOr ihre Mitglieder, ' 

- juristische' Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftli~heri Eigentum einer der 
vorgen~nnten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ~usschließlich die 
Rechtsberatüng und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder 
anderer Verbände oder ZusammenschlOsse mit vergleichbarer Ausrichtung und de-
ren .Mitglieder entsprechend deren Satzu~g durchfOhrt, und wenn die Organisation fOr 
die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die vorgenannten Vereinigungen, Gewerkschaften und juristischen Personen mOssen 
durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. Behörden und juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts einsGhließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
gaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversicherungsunternehmen kön-
nen sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richter~mt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt andererB~hörden oder 'juristischer Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur ErfOliung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten ZusammenschlOsse' vertreten lassen .. ' 

Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. Handelt es sich 
dabei um eine der vorgenannten Vereinigungen" Gewerkschaften oder juristischen Perso-
nen, mus,s diese durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. 

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils von einem zu-
gelassenen Bevollmächtigten schriftlich oder'in elektronischer Form zu begründen. 

In der Begründung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die 
Entscheidung des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht, oder 
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ein Verfahrensmangel, auf dem die angefoc~tene Entscheidung beruhen kann, bezeichnet 
werden. Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1, Satz 1 
Sozialgerichtsgesetz nicht und eine Verletzung des § 103 Sozialgerichtsgesetz nur gerügt 
werden, soWeit das Landessozialgericht ein~m Beweisant~ag ohne hinreichende Begrqn-
dung nicht gefolgt ist. 

Für- die Beschwerd~ gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter, der nicht 
schon durch die oben genannten Vereinigungen, Gewerkschaffen oder juristischen Perso-
nen vertreten ist, Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung' eines Rechtsanwalts be-
antragen. 

Der Beteiligte kann die Prozessko~tenhilfe s~lbst beantragen. Der Antrag ist beim Bundes": 
sozialg~richt entweder schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich 
vor dessen Geschäftsstelle zu Protokoll zu erklären. " 

Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftli-
'chen Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie 
entsprechende Belege beizufügen. Hierzu ist' der für die Abgabe der Erklärung vorgeschrie-
bene Vordruck zu benutzen. Der Vordruck kann von allen Gerichten oder durch den Schreib-
warenhandel bezogen werden. 

Wird Prozesskostenhilfe bereits für die Einlegung der Beschwerde begehrt, so müssen der 
Antrag und die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse - geg~be­
nenfalls' nebst entsprechenden Belegen - 'bis zum Ablauf der, Frist für die Einlegung der 
Beschwerde (ein Monat nach Zustellung des Urteils) beim Bundessozialgericht eingegan-
gen sein. 

Mit dem Antrag auf Prozesskostenhilfe kann, ein zur Vertretung hereiter Rechtsanwalt be-
nannt werden. 

,Ist dem Beteiligten Prozessk.ostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, 
einen Anwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende 
Rechtsanwalt vom Bundessozialgericht ausgewählt. 

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften fOr die übrigen 
, , 

Beteiligten beigefügt werden. 

Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um je zwei weitere Abschriften. 

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch 
eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der 

. von ihr zu Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht 
werden, sind als 'elektronisches Dokument zu übermitteln. Ist dies aus technischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften 

• I 
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zulässig. Die vorObergehende Unmöglichkeit ist bei der-E(satzeinreichung oder unverzOg-
lieh danach glaubhaft zu machen'; auf Anforderung ist ein elektronisches _ Dokument nach-
zureichen. Gleiches gilt fOräie nach dem Sozialgerichtsgesetz vertretungsberechtjgten Per-
sonen, fOr die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 65a Absatz 4 Nummer 2 SGG zur 
Verfügung steht (§ 65d SGG). 

Klempt 

Beglaubigt 

Essen, 25.07.2022 

Richterin am Landessozialgericht Oh 
ist wegen Urlaubs an der Unterschrift 
gehindert 
Essen, 11.07.2022 . 
Klempt 

Polleschner 

Regierungsbeschäftigte 

als Urkundsbeamte der Geschäftsstelle 

Dr. Kahn 

Dieses SchriftstOck wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gOltig. § 169 Abs. 3 ZPO. 



Ulrich Wockelmann  
Weststraße 10  
58638 Iserlohn 
 
Generalstaatsanwältin in Hamm 
Heßlerstraße 53 

59065 Hamm 
Fax: 02381 272-403 
 

19.08.2022 
 
Beschwerde gegen die Abweisung einer Einleitung von Ermittlungen 
gegen Anna Markmann, als Geschäftsführerin Jobcenter Märkischer Kreis 
Svenja Buchholz, Bereichsleiterin Recht, u.a. 
durch Staatsanwalt Jörn Kleimann, Hagen 
 
 
 
Am 14.05.2022 stellte ich Strafantrag gegen Anna Markmann, als Geschäftsführerin 
Jobcenter Märkischer Kreis, Svenja Buchholz, Bereichsleiterin Recht, u.a. 
Jobcenter Märkischer Kreis, 58636 Iserlohn, Friedrichstraße 59/61 
wegen 
Betrug durch Unterlassen in wahrscheinlich Hunderten von Fällen 

durch vorsätzliche Missachtung des § 44 SGB I 
in der Absicht der Vermögensschädigung Bedürftiger 
 
Bei meinen ersten Recherchen konnte ich 25 Fälle beispielhaft dokumentieren in 
denen die Verantwortlichen des Jobcenters wissentlich Leistungsberechtigten 
Leistungen vorenthalten haben. 
 
Meinen Strafantrag habe ich nach Bochum gesandt. 
 
Staatsanwaltschaft Bochum 
Josef-Neuberger-Straße 1 
44787 Bochum 
Telefon: 0234 967-0 
Fax: 0234 967-5087 
 
„Der Strafantrag wendet sich bewusst an die Staatsanwaltschaft Bochum, weil die 
Staatsanwaltschaft Hagen sich als Verfahrensbeteiligte erweisen wird. 
 

Regelmäßig verklagen Staatsanwaltschaften deutschlandweit Leistungsberechtigte 
wegen Sozialleistungsbetrug mit der Unterstellung unterlassener Mitwirkung in der 
Absicht des Betruges.“ 
 
Mit der Abgabe des Strafantrags wurde genau diese Vertuschung umgesetzt. 
 
Aus meinem Strafantrag gegen Anna Markmann, als Geschäftsführerin Jobcenter 
Märkischer Kreis und Svenja Buchholz, Bereichsleiterin Recht, u.a. 
 



wurde eine harmlose „Strafanzeige gegen Svenja Buchholz u. a. wegen des 
Vorwurfs des Betruges“ 
Datum der Strafanzeige: 14.05.2022“ 
 
Ich setze voraus, dass jeder Staatsanwalt den Unterschied zwischen einer 
Strafanzeige und einem Strafantrag kennt.  

 
Meine Formulierung „Betrug durch Unterlassen“ ist fester Bestandteil von 
Schriftsätzen der Hagener Staatsanwaltschaft. Oder auch: 
 
„Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Sie, in der Zeit vom …  bis …  in Iserlohn in der 
Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen 
eines anderen dadurch beschädigt zu haben, dass Sie durch Vorspiegelung falscher 
Tatsachen einen Irrtum erregten . . . . .“ in Verfahren, die wegen schlampiger 
Ermittlung eingestellt werden mussten. 
 
Aber auch das Vertauschen der Hauptbeschuldigten Verantwortlichen mit einer 
Angestellten überzeugt nicht. 
 
Der Vortrag Kleimanns überrascht, da ich genau diesen Tenor gegen 
Leistungsberechtigte im SGB II-Bereich des Öfteren zu Lesen bekomme. 
 
„die von Ihnen beantragte Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Svenja Buchholz und Anna 
Markmann setzt nach § 152 Abs. 2 der Strafprozessordnung voraus, dass zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer verfolgbaren Straftat bestehen. Diese Anhaltspunkte müssen 
sich auf den objektiven und subjektiven Tatbestand eines Strafgesetzes beziehen. 
 
Ihrem Vorbringen vermag ich solche Anhaltspunkte nicht zu entnehmen. Der geschilderte 
Sachverhalt fällt unter keine strafrechtliche Vorschrift.“ 

 
Bitte setzen Sie mich in Kenntnis wie Sie mit meinem Strafantrag umgehen 
möchten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Ulrich Wockelmann 
 
 



Ulrich Wockelmann  

Weststraße 10  
58638 Iserlohn 

 

Staatsanwaltschaft Bochum 
Josef-Neuberger-Straße 1 

44787 Bochum 

Telefon: 0234 967-0 
Fax: 0234 967-5087 

14.05.2022 

 

Strafantrag 

gegen 

Anna Markmann, als Geschäftsführerin Jobcenter Märkischer Kreis 

Svenja Buchholz, Bereichsleiterin Recht,  u.a. 
 

Jobcenter Märkischer Kreis, 58636 Iserlohn, Friedrichstraße 59/61 

 

 
wegen 

 

Betrug durch Unterlassen in wahrscheinlich Hunderten von Fällen 
 

durch  

 
vorsätzliche Missachtung des § 44 SGB I  

 

in der Absicht der Vermögensschädigung Bedürftiger 

 
 

Der Strafantrag wendet bewusst sich an die Staatsanwaltschaft Bochum, weil die 

Staatsanwaltschaft Hagen sich als Verfahrensbeteiligte erweisen wird. 
 

Regelmäßig verklagen Staatsanwaltschaften deutschlandweit Leistungsberechtigte 

wegen Sozialleistungsbetrug mit der Unterstellung unterlassener Mitwirkung in der 

Absicht des Betruges. 
 

Mit diesem Strafantrag werden erste Ermittlungen angestoßen. 

 
Nach Zustellung des Aktenzeichens werden weiterführende Beweismittel 

übersandt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 
Ulrich Wockelmann 

Gründungsmitglied von aufRECHT e.V. 

U.W
Schreibmaschinentext
Erinnerung mit weiteren Anlagen

U.W
Schreibmaschinentext
Meiner Bitte um Nennung des Aktenzeichen 
sind Sie bisher leider noch nicht nachgekommen.
Das Landessozialgericht hat meinen Zinsanspruch bestätigt und die Verjährung
als rechtswidrig verworfen.

U.W
Schreibmaschinentext

U.W
Schreibmaschinentext

U.W
Schreibmaschinentext

U.W
Schreibmaschinentext



Anlagen 

 
02 Zinsen § 44 SGB I 

03 2022-04-13 Terminsmitteilung zum 25.05.2022  

04 2022-04-30 Betrug durch Unterlassen durch JC 
05 Klage120  Anspruch auf Verzinsung 

06 Tabelle I. - Konkrete Zins-Nachforderungen 

07 2018-08-09 Dem Sozialen immer die Treue gehalten - Märkischer Kreis 
 

2021-12-02 Sozialleistungsbetrug durch Jobcenter_ Die Hinweise auf serienmäßigen 

Betrug im Jobcenter Märkischer Kreis häufen sich - Essen-Süd 

 
2021-12-18 Es ist an der Zeit die Wahrheit zu enthüllen_ Jobcenter Märkischer Kreis 

sucht richterliche Absolution für nachgewiesene Verfehlungen - Essen-Süd 

 
 



Ulrich Wockelmann  

Weststraße 10  
58638 Iserlohn 

 

 
Anna Markmann, Geschäftsführerin - persönlich 

Svenja B , Bereichsleiterin Recht - persönlich 

 
Jobcenter Märkischer Kreis  

58636 Iserlohn  

Friedrichstraße 59/61  

Fax 02371 905-799 
 

30.04.2022 

 
 

Betrug durch Unterlassen durch Ihre Mitarbeiter, Strafanzeige 

§ 44 SGB I Verzinsung 
 

 

Sehr geehrte Frau Markmann, 

sehr geehrte Frau B , 
 

seit Anfang des Monats vertreten Sie als Geschäftsführerin des Jobcenters 

Märkischer Kreis die außergerichtlichen und gerichtlichen Interessen. Frau  
ist als Bereichsleiterin Recht für die Arbeit der Rechtsstelle tätig. 

 

Heute wende ich mich persönlich ein erstes Mal an Sie, um nachzufragen, ob Sie 

beabsichtigen die teils rechtswidrigen Praktiken ihrer Vorgänger fortzuführen oder 
ansprechbar sind für nachweisbare Fehlentwicklungen. 

 

Seit Jahren verweigert das Jobcenter Märkischer Kreis Anspruchsberechtigten die 
von Amtswegen und ohne Antragsvoraussetzung zu erbringende Schadensersatz-

leistung der Verzinsung gem. § 44 SGB I. Dabei geht es um Tausende von Euro. 

Strafrechtlich ist das Betrug durch Unterlassen (§ 263 StGB). Bandenmäßig durch 
die Vielzahl der Betrugs-Beteiligten, in Hunderten von Einzelfällen. 

 

Ihre Amtsvorgänger hatten veranlasst, dass mittels des Antrags auf Verjährung nach 

§ 45 SGB I die Vertuschung dieser kriminellen Praktiken durch die Beihilfe der 
Richter versucht werden soll. Das hier zugrunde liegende Ausgangsverfahren vor 

dem Sozialgericht Dortmund, Az.: S 40 (28, 23) AS 70/09, 31.03.2014 hatte 9 ½ 

Jahre gedauert. Geschäftsführer Volker Riecke hatte 2010 ein Strafverfahren 
wegen falscher Verdächtigung  gegen mich eingeleitet. Das Urteil vom 31.03.2014 

bestätigte meine Rechtsauffassung. Das Jobcenter musste nachzahlen. 

 

Am 25.05.2022 10.15 Uhr wird vor dem LSG NRW L 12 1872/21 ein öffentlicher 
Verhandlungstermin zum Thema stattfinden. 

 

Sollten Sie sich entschließen den Antrag auf Verjährung zurück zu ziehen und die 
Schadensersatzleistung in Höhe von ca. 560,00 € nach zu zahlen, wäre der Termin 

vermeidbar. 



Aus der gebotenen Dringlichkeit bitte ich Sie um eine aussagekräftige Rückmeldung 

 
bis Freitag, 13.05.2022 

 

Je nach Antwort würde ich am 14.05.2022 ich Strafantrag stellen. 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
 

Ulrich Wockelmann 

Gründungsmitglied von aufRECHT e.V. 

 
 

Anlagen 

Termins Ladung 
Zins-Tabelle 

 

 
 

 



K�����: Z�����
gegen das Jobcenter Märkischer Kreis

Thema: Zinsen

SGB I § 44

Mir ist keine Klage bekannt bei der das Jobcenter Märkischer Kreis gesetzeskonform, von Amtswegen und freiwillig
die geschuldeten Nachzahlungen nach § 44 SGB I verzinst hat.
Allerdings zeigt sich in ersten Recherchen, dass das Jobcenter Märkischer Kreis selbst auf Erinnerungsschreiben erfolgreicher
Kläger abweisend reagiert und die Nachzahlungen verweigert.

       

K���� I���������������:

1.    Kurze Einleitung

2.    Gesetzliche Grundlage

3.    Chronologie einer Recherche

4.    Urteile zum Thema

5.    Infos zum Thema

6.    Presseberichte zum Thema

7.    Foreneinträge zum Thema

8.      Tabelle I. - Konkrete Zins-Nachforderungen

9.      Tabelle II. - Beispiele von unterlassenen Leistungsgewährungen

10.   Tabelle III. - Beispiele von eingeforderten Zins-Nachleistungen

        Kurze Einleitung

Zinsen § 44 SGB I

Am 03.04.2020 fand ich einen Hinweis auf das Anrecht auf Zinsen in Höhe von 4 % bei verzögerter Leistungsgewährung durch das Jobcenter. Von
verzögerter Leistungsgewährung ist wohl immer dann auszugehen, wenn Leistungen erst aufgrund erfolgreicher Klagen nachgezahlt werden.
Das war für mich echt peinlich nach zehn Jahren aufRECHT e.V.. Aber es war auch ein Start für Recherchen.
Aus den Beispielklagen wählte ich zu Beginn 16 Klagen von 10 verschiedenen Personen aus.

Die angefügte Tabelle zeigt beispielhaft um welche Summen aus dem ohnehin gekürzten Existenzminimum Leistungsberechtigte klagen müssen
und auch die Länge der jeweiligen Verfahrensdauern. Jede einzelne dieser Klagen hätte automatisch durch das Jobcenter Märkischer Kreis mit 4
% verzinst werden müssen.

Aber die "Rechtstelle des Jobcenters" beugt das Recht regelmäßig und unterwirft sich vermutlich hausinternen Weisungen? Den gesetzlichen
Vorgaben des § 44 SGB I folgen die Mitarbeiter der Widerspruchstelle und die Leistungssachbearbeiter jedenfalls nicht! So musste
festgestellt werden, dass auch nach erfolgreich gewonnenen Prozessen nicht einmal die Auszahlungen zeitnah nach dem Urteil (mit jahrelanger
Verspätung der Verfahrensdauer!) erstattet wurden. Mehrmals mussten die Kläger die Auszahlungen anmahnen, einige Male erfolgte die Zahlung
erst nachdem beim Sozialgericht ein "Pfändungsbeschluss" angefordert war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Manche Kläger nie
ihre erstrittenen Leistungen erhalten haben, weil nur sehr selten die Zahlungseingänge an den Anwalt zurückgemeldet werden.
Verzinsung erfolgte meiner Kenntnis nach nie automatisch. Das muss sich ändern.

         Gesetzliche Grundlage

§ 44 SGB I Verzinsung

(1) Ansprüche auf Geldleistungen sind nach Ablauf eines Kalendermonats
nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der
Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen.

(2) Die Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten
nach Eingang des vollständigen Leistungsantrags beim zuständigen
Leistungsträger, beim Fehlen eines Antrags nach Ablauf eines Kalendermonats
nach der Bekanntgabe der Entscheidung über die Leistung.

(3) 1Verzinst werden volle Euro-Beträge.
2Dabei ist der Kalendermonat mit dreißig Tagen zugrunde zu legen.

Die Zinspflicht gleicht die Nachteile aus, die bei verspätetet gezahlten
existenzsichernden Sozialleistungen entstehen.

§ 45 SGB I Verjährung (von Sozialleistungen, nicht Zinsen ! ! !)

(1) Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren in vier Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind.

(2) Für die Hemmung, die Unterbrechung und die Wirkung der Verjährung
gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß.

(3) Die Verjährung wird auch durch schriftlichen Antrag auf die Sozialleistung
und durch Erhebung eines Widerspruchs unterbrochen. Diese Unterbrechungen
enden jeweils mit der Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag und den
Widerspruch.

"Danach kann der Leistungsträger nach Ablauf der Verjährungsfrist die Leistung
verweigern, aber auch den Anspruch noch erfüllen, wenn er in
pflichtgemäßer Ausübung seines Ermessens davon absieht, sich auf den
Zeitablauf zu berufen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der
Leistungsberechtigte glaubhaft macht, daß er vom Vorliegen der
Voraussetzungen des Anspruchs keine Kenntnis hatte."
Gesetzentwurf 7/868 (S. 30)

         Chronologie einer Recherche

03.04.2020     Beginn der Recherche
Am 03.04.2020 fand ich im Elo-Forum einen Hinweis auf das Anrecht auf
Zinsen in Höhe von 4 % bei verzögerter Leistungsgewährung durch das
Jobcenter.

11.04.2020     Als Testlauf wurden in mehreren Verfahren die Nachleistung von Zinsen angemahnt.
Durch rechts- und verfassungswidrige Sanktionen warem dem
Leistungsberechtigten
5283,87 € seines Existenzminimums vorenthalten worden.
Aber nur 4274,67 € wurden nach Jahren durch mehrere Klagen erstattet.
Die von Gesetzeswegen zustehenden Zinsen wurden verschwiegen und
vorenthalten.

28.04.2020     Ablehnungsbescheid
Frau B. (Widerspruchstelle) behauptet:
"Am 12.10.2015 wurden die Leistungen aus dem Vergleich an Sie zur
Nachzahlung angewiesen, ein Anspruch auf Verzinsung nach § 44 SGB I ergibt
sich daher nicht."
Diese Behauptung ist falsch.

03.05.2020     Mit vier Untaetigkeitsklagen Zinsen eingefordert
(Sozialgericht Dortmund S 14 AS 2011/20; S 14 AS 2012/20; S 14 AS 1980/20;
S 14 AS 1981/20)
Die Forderungen betreffen vier Sanktionen aus den Jahren 2012 & 2013. Alle
waren rechtswidrig, und nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht
zu Sanktionen waren drei zudem verfassungswidrig.

10.06.2020    
Herr O. (Leistungssachbearbeiter) behauptet:
"Sie haben die Verzinsung von Geldleistungen für das Verfahren S 58 A5
2496/13 beantragt.
Ihrem Antrag habe ich entsprochen, Sie haben Anspruch auf Zinsen in Höhe
von 140,40 Euro. Dieser Betrag wird in Kürze angewiesen.
Meine Entscheidung beruht auf § 44 SGB I"
Diese Behauptung ist falsch.
- Die Zinsen wurden angemahnt. Der Gesetzgeber hat die Verzinsung
vorgeschrieben. Ein Antrag war nie erforderlich.
- Er hatte auch nichts zu "entscheiden", es war lediglich die Anspruchshöhe zu
berechnen und anzuweisen.

03.07.2020     BSG, B 8 SO 15/19 R - Das BSG liefert Klarstellungen u.a. zur Verzinsungsdauer.
"Die Klägerin hat Anspruch auf Verzinsung des Nachzahlungsbetrags. Nach §
44 SGB I sind Ansprüche auf Geldleistungen nach Ablauf eines
Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des
Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen."

Wann die Verwaltung tätig wird, ist nicht entscheidend (vgl BT-Drucks 7/868 S
29), sondern nur, wann die im Gesetz bestimmten materiell-rechtlichen
Anspruchsvoraussetzung vorliegen

09.07.2020    
Frau B. (Widerspruchstelle) behauptet:
"Nach § 44 SGB I sind Ansprüche auf einmalige und laufende Geldleistungen
nach Ablauf eines Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum
Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit 4 v. H. von Amts wegen zu
verzinsen, sofern alle Voraussetzungen hierfür vorliegen.
Demnach ist der angegriffene Bescheid rechtmäßig"
Diese Behauptung ist falsch.
Die Allegro-Eingabemaske zur Verzinsung zeigt deutlich, dass das Jobcenter
zwischen "Anspruchsmonat" und "möglicher Beginn der Verzinsung" die
Ansprüche um 6 Monate verkürzt anstatt nur um 1 Monat. Damit werden bei
allen Berechnungen weiterhin 5 Zinsmonate unterschlagen.

Tabelle I. - Konkrete Zins-Nachforderungen

Die Summe der in 24 Klagen erstrittenen Leistungen liegt bei 21.743,28 €.
Die auf dem Weg von Untätigkeitsklagen nachgeforderten Zinsen liegt bei derzeit 623,73 €.

Weitere Klagen sind noch anhängig. (Stand: 20.08.2021)

beteiligte Richter/innen (Kammer) an der Zinsklagen:
Dr. Brünnen (92); Dörnert (32); Felten-Sprenger (56); Reif (14)

Nr. Klage von - bis Summe Monate Urteil Zinsen Widerspruch Zahlung Aktenzeichen,neu    

001 Klage039 01.10.12-
30.12.12 1698,60€ 29 25.09.2015 169,80€ Untätigkeitsklage 09.07.2020 S 14 AS 1980/20 KB

002 Klage039 01.01.13-
31.03.13 1566,87€ 29 09.07.2020 140,40€ Untätigkeitsklage 09.07.2020 S 14 AS 1981/20 KB

003 Klage044 01.09.12-
30.11.12 672,90€ 32 11.09.2015 33,00€ Untätigkeitsklage 10.06.2020 S 14 AS 2011/20 KB

004 Klage044 01.07.12-
30.09.12 336,30€ 32 11.09.2015 17,92€ Untätigkeitsklage 10.06.2020 S 14 AS 2012/20 KB

005 Klage017 01.11.09-
22.08.13 100,00€ 47 22.08.2013 € Untätigkeitsklage - S 3 AS 3276/20 DW

006 Klage009
Klage055

10.07.05-
09.02.15 1551,82€ 120 31.03.2014 € Untätigkeitsklage - S 87 AS 3425/20;

L 12 AS 1872/21 TW

007 Klage123 01.03.14-
22.02.17 692,50€ 28 11.09.2015 59,97€ Untätigkeitsklage 10.08.2021 S 32 AS 440/21 HJK

008 Klage033 03.09.07-
20.07.15 900,00€ 85 30.04.2015 € Untätigkeitsklage - S 35 AS 3426/20 UW

009 Klage029 30.09.10-
28.02.14 323,10€ 32 11.09.2015 € Untätigkeitsklage - S 35 AS 3420/20 UW

010 Klage027 29.09.16-
13.03.20 532,21€ 32 11.09.2015 € erst abgelehnt 10.06.2020 S 14 AS 2012/20 MRH

011 Klage019 21.08.13-
21.01.15 300,00€ 12 05.02.2015  Untätigkeitsklage - S 56 AS 3463/20 MRH

012 Klage063 01.06.10-
30.11.12 1862,40€ 30 05.02.2015  Untätigkeitsklage - S 92 AS 5446/20;

S 32 AS 2083/21 RJR

013 Klage052 04.12.13-
14.08.17 518,81€ 39 14.08.2017 69,17€  04.11.2020 S 60 AS 1460/14 BSJ

014 Klage040 08.11.12-
15.07.15 103,40€ 34 30.04.2015 € Untätigkeitsklage - S 30 AS 986/13 UW

015 Klage094 01.02.15-
19.04.17 3572,30€ 11 19.04.2017 € ? - S 19 AS 1526/21 LB

016 Klage117 18.03.14-
13.03.18 286,23€ ? 13.03.2018 37,29€ ? - S 56 AS 1034/14 KB

017 Klage124 01.12.12-
03.03.17 114,60€ ? 01.09.2017 € ? - S 58 AS 1122/14 KB

018 Klage084 01.12.13-
10.03.17 424,50€ 31 10.03.2017 19,74€ Untätigkeitsklage 22.07.2020 S 58 AS 1124/14  

019 Klage071 29.11.13-
12.05.16 654,00€ ? 2015 € ? - S 60 AS 1460/14 BSJ

020 Klage029 30.09.10-
28.02.14 323,10€ ? 2015 € ? - S 28 AS 614/11 UW

021 Klage091 01.11.15-
30.04.16 1173,94€ 19 2017 € Erinnerung ignoriert - Zinsen verweigert,

Kläger kapituliert OEM

022 Klage081 01.08.18-
09.08.19 3479,65€ 13 2015 € Erinnerung ignoriert - W 1941/19 ID

023 Klage015 01.04.17-
06.12.17 184,05 € 27 2015 € Untätigkeitsklage - S 38 AS 5283/17 MH

024 Klage119 06.11.17-
08.04.19 372,00€ 30 2015 € Untätigkeitsklage - S 38 AS 1268/17 MH

025 Klage136 01.01.19-
20.05.20 374,40 € 20 2019 € 3 Erinnerungen

ignoriert - Zinsen verweigert,
Kläger kapituliert PA

Tabelle II. - Beispiele von unterlassenen Leistungsgewährungen

Nr. Klage Aktenzeichen Urteil von - bis Summe Monate Zinsen Widerspruch
001 Klage001 S 27 AS 420/05 ER 22.05.2006 25.04.05-18.05.06 103,50 € ? € -
002 Klage002 S 27 AS 439/05 07.12.2006 07.07.05-07.12.06 133,50 € ? € -
003 Klage003 S 28 AS 308/09 20.09.2011 31.03.09-20.09.11 230,69 € ? € -
011 Klage011 W 404/13 13.02.2015 10.11.11-07.05.13 552,00 € 23 0 € KDU vorenthalten
018 Klage018 S 27 AS 319/09 13.02.2015 01.11.09-11.02.10 1605,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
022 Klage022 S 10 AS 1467/10 ER 13.03.2010 01.02.09-30.04.09 1022,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
023 Klage023 S 28 AS 2887/10 ER 05.07.2010 01.07.13-30.09.10 1569,90 € 0 0 € 100%-Sanktion
024 Klage024 S 10 AS 2755/10 ER 30.07.2010 01.07.10-30.09.10 ?,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
025 Klage025 S 60 AS 1737/15 ER 01.06.2015 15.12.15-01.06.16 1041,00 € 0 0 € 100%-Sanktion
026 Klage026 S 33 AS 3869/10 ER 20.09.2011 15.12.10-20.09.11 € 0 0 € 100%-Sanktion
027 Klage027 S 23 AL 809/17 BA 12.03-2012 29.09.16-13.03.20 532,21 € ? € ?
042 Klage042 S 56 AS 987/12 12.03-2012 01.01.10-31.03.12 648,00 € ? € ?

Tabelle III. - Beispiele von gezahlten Zins-Nachleistungen

Nr. Klage Aktenzeichen Urteil von - bis Summe Monate Zinsen Widerspruch
001 Klage060 S 60 AS 3854/13 S 60 AS 3854/13 21.05.2013-04.05.2016 343,80 € 35 35,52 € 30%-Sanktion

         Urteile zum Thema: Zinsen § 44 SGB I
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Landessozialgericht  
Nordrhein-Westfalen  

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Postfach 102443, 45024 Essen 

L 12 AS 1 872/21 

Herrn 
Ulrich Wockelmann 
Weststraße 10 
58638 Iserlohn 

Terminsmitteilung 

L 12 AS 1872/21: Tabea Wojtkowiak ./. Jobcenter Märkischer Kreis 

Sehr geehrter Herr Wockelmann, 

in dem oben genannten Rechtsstreit 

ist Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt auf 

Mittwoch, 25. Mai 2022, 10:15 Uhr, 
Saal 1115 
Zweigertstraße 54 45130 Essen 

Das persönliche Erscheinen der Klägerin (bzw. des gesetzlichen Vertre-
ters) ist angeordnet. 

Auch im Falle Ihres Ausbleibens kann Beweis erhoben, verhandelt und 
entschieden werden; die Entscheidung kann auch nach Lage der Akten 
ergehen. 

Die Akten der Beklagten sind beigezogen. 

13.04.2022 
Seite 1 von 2 

Aktenzeichen: 
L 12 AS 1872/21 
(bei Antwort bitte angeben) 

Bearbeiter: 
Frau Polleschner 

Telefon 0201 7992-7567 
Telefax 02017992-7302 

Dienstgebäude:  
Zweigertstraße 54  
45130 Essen  
Telefon 0201 7992-1  
Telefax 02017992-7302  

www.lsg.nrw.de  
www.sozialgerichtsbarkeit.de  

Hinweise zum Datenschutz  
finden Sie unter  
www.lsg.nrw.de  
Auf Wunsch werden diese  
übersandt.  

Sprechzeiten:  
Serviceeinheiten:  
MO.-Do. 08:30-12:00 Uhr  

13:00-14:30 Uhr 
Fr. 08:30-12:00 Uhr 

13:00-14:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

RechtsantragsteIle: 
Mo. u. Mi.09:00-12:00 Uhr 

13:00-14:00 Uhr 
Di., 00. u. Fr. 

09:00-13:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 

Sie erreichen das Gericht 
vom Hauptbahnhof mit 
der Straßenbahn linie 101 
(Haltestelle Landgericht). 

Öffnungszeiten: 
MO.-Do. 08:30-16:00 Uhr 
Fr. 08:30-15:00 Uhr 

http:www.lsg.nrw.de
http:www.sozialgerichtsbarkeit.de
http:www.lsg.nrw.de


Jobcenter Markischer Kreis. Dienststelle Iserlohn. Friedrichslt. 59/61. 58636 Iserlohn 

Herrn 
Ulrich Wockelmann 
Weststr.10 
58638 Iserlohn 

~-- --- --- - -
Ihr Schreiben vom 30.04.2022 

Sehr geehrter Herr Wockelmann, 

ich habe Ihr Schreiben vom 30. April 2022 erhalten. 

JObC!fs!h!!~ 
Die Geschäftsführerin 

Ihr Zeichen: Ihr Schreiben vom 30.04.2022 
Mein Zeichen: 411.0-
(Bei jeder Antwort bitte angeben) 

Name: Frau H Sch
Durchwahl: 02371 905-2000 
Telefax: 02371 905 799 
E-Mail: Jobcenler-MK@jobcenler-ge.de 

Datum: 10.05.2022 

----- --~-

Darin beziehen Sie sich auf die Thematik der Verzinsung gemäß § 44 Abs. 1 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB I) und nehmen Bezug auf das Klageverfahren unter dem Az. L 12 AS 
1872/21, welches derzeit vor dem Landessozialgericht Essen anhängig ist. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich zu dem laufenden Klageverfahren nicht äußere und 
die richterliche Entscheidung abwarte. 

Die Rücknahme der Einrede der Verjährung - wie von Ihnen gewünscht- kommt zu dem derzeitigen 
Verfahrensstand nicht in Betracht. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ 
Anna Markmann 

DIenstgebIlude 
Friedrichstr. 59-61 
58636 Iserlohn 

Intemet 
www.jobcenter-mk.de 

Telefon 
02371905-2000 
Telefax 
02371.905799 

Bankverbindung 
BA-Service-Haus 
Bundesbank 
BLZ76000000 
Kto.Nr.76oo1617 
Ble: MARKDEF1760 
IBAN: 
DE5076oo0oo00076001617 

Öffnungszeiten 
Mo - Mi 07.30 -12.30 Uhr 
00 07.30 - 18.00 Uhr 
Fr 07.30 -12.30 Uhr 
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Ulrich Wockelmann 

58638 Iserlohn 
Weststraße 10 

 

 

 

 
Sozialgericht Köln 

An den Dominikanern 2 

50668 Köln 

Fax 0221 1617-160  
26.02.2023 

 

 
 

S 3 AS 1688/21: ./. Jobcenter Märkischer Kreis  

in Sachen: Verw. SG Dortmund S 31 AS 1129/21 
 

 

 

die Klägerin hat das Urteil vom 31.01.2022 erhalten und den Beklagten zur 
Auszahlung aufgefordert. 

 

Der Beklagte hat diese Aufforderung bisher ignoriert.  
Solche Ignoranz in der Umsetzung ergangener Urteile ist bei dem Beklagten 

mehrfach dokumentiert.  

 

Um das Verfahren nach Jahren endgültig abzuschließen, wird nunmehr um die 
Übersendung eines vollstreckbaren Urteils gebeten. 
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a ufRECHT e.V. , Weststraße 10, 58638 Iserlohn 

 
 

 

 

 

Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
Referat für Recht, Finanzierung, Aufsicht, 

Eingaben und Petitionen in der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 
(Referat II B 4) 

Fürstenwall 25 

40219 Düsseldorf 

Fax: 0211 855-3683 
Fax: 0211 855-3211 

 

 
 

 

Fachaufsichtsbeschwerde  

wegen systematischer Unterschlagung von Zinsen gem. § 44 SGB I 

durch das Jobcenter Märkischer Kreis  

und Prüfung von Strafanträgen wegen hundertfachem Betrug durch Unterlassen 
verantwortlicher Geschäftsführer bis 31.03.2022 Volker Riecke, 58809 Neuenrade,  

25 Jahre Ehrenamtlicher Richter in Dortmund 

ab 01.04.2022 Geschäftsführerin Anna Markmann, Jobcenter Märkischer Kreis, 

Friedrichstraße 59/61, 58636 Iserlohn 

 

Bitte um kurzfristige fachaufsichtsrechtliche Weisung. 

 

 

Sehr geehrter Dr. Benjamin Limbach, Minister der Justiz, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit reichen wir Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Verwaltungspraxis des 

Jobcenter Märkischer Kreis ein wegen der systematischen Verweigerung 

gesetzeskonformer Verzinsung verspätet gezahlter Sozialleistungen gem. § 44 SGB I, 

z.B. nach jahrelangen Klageverfahren. 

 

Die Jobcentereigene Widerspruchstelle ignoriert die geltende Rechtsprechung und 

folgt allem Anschein nach vorrangig hausinternen Weisungen auch wenn diese 

unbestreitbar gegen geltendes Gesetz verstoßen.  

 

Die Herausgabe themenbezogener hausinternen Weisungen auf der rechtlichen 

Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes wird seit Monaten hartnäckig 

verweigert. Allerdings weisen auffällige und rechtswidrige Wiederholungsfehler 

mehrerer Jobcenter-mitarbeiter in diese Richtung.  

 

aufRECHT e.V.  
Weststraße 10 
58638 Iserlohn 
Termine nach Absprache 
Tel.: 02371 /  63740 
Fax: 02371 /  920 66 50 
Mail:  aufRECHTeV@gmx.de 
 

06.06.2023 

 
 
 
 
 
 

mailto:aufRECHTeV@gmx.de
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Diese offene Rechtsbeugung führte und führt zu erheblichen Vermögensschäden von 

Leistungsberechtigten. 

Der Gesetzgeber hat ins Gesetz geschrieben: 

§ 44 Verzinsung SGB I 

(1) Ansprüche auf Geldleistungen sind nach Ablauf eines Kalendermonats nach dem Eintritt 

ihrer Fälligkeit bis zum Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu 

verzinsen. 

(2) Die Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten nach Eingang 

des vollständigen Leistungsantrags beim zuständigen Leistungsträger, beim Fehlen eines 

Antrags nach Ablauf eines Kalendermonats nach der Bekanntgabe der Entscheidung über die 

Leistung. 

(3) Verzinst werden volle Euro-Beträge. Dabei ist der Kalendermonat mit dreißig Tagen 

zugrunde zu legen. 

 

Der Gesetzentwurf 7/868 vom 27.06.1973 führt zum § 44 SGB I Verzinsung aus:      
„Die Vorschrift vereinheitlicht und erweitert die unterschiedlichen Regelungen und Grundsätze zur 

Verzinsung von Sozialleistungen. Soziale Geldleistungen bilden in der Regel die Lebensgrundlage des 

Leistungsberechtigten; werden sie verspätet gezahlt, sind oft Kreditaufnahmen, die Auflösung von 

Ersparnissen oder die Einschränkung der Lebensführung notwendig. Da auf Sozialleistungen beim 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht, sollten die Nachteile des 

Leistungsberechtigten durch Verzinsung ausgeglichen werden, zumal häufig Vorleistungen erbracht 

wurden, die — soweit sie in Beiträgen bestehen — bereits der Verzinsung unterliegen. Wegen der 

besonderen Aufgabe und Funktion von Sozialleistungen hat die Regelung der Verzinsung im 

Sozialgesetzbuch keine präjudizielle Wirkung für das Steuerrecht oder andere Bereiche. Aus Gründen 

der Verwaltungsvereinfachung und zur Vermeidung von Regreßansprüchen wird die Verzinsung nicht von 

einem Verschulden, sondern ausschließlich vom Zeitablauf abhängig gemacht. Dabei wird von 

Erfahrungs- und Durchschnittsfristen ausgegangen, d. h. bewußt in Kauf genommen, daß manche Fälle 

so gelagert sind, daß auch bei schnellster Bearbeitung die Fristen überschritten werden können; ein 

Verschulden des Leistungsträgers wird für den Fall der Verzinsung also nicht unterstellt. Für 

Leistungen, die nach zwischenstaatlichen Rechtsvorschriften berechnet werden, stellt Absatz 2 klar, 

daß es für die Berechnung der Sechsmonatsfrist auf den Eingang des Leistungsantrags beim zuständigen 

deutschen Leistungsträger ankommt. Im übrigen beginnt die Frist nach Absatz 2 erst dann zu laufen, 

wenn dem Leistungsträger ein vollständiger Antrag vorliegt, d. h. wenn der Antrag alle Tatsachen 

enthält, die der Antragsteller zur Bearbeitung seines Antrags angeben muß; dadurch soll insbesondere 

sichergestellt werden, daß vorzeitig gestellte unvollständige Anträge die Zinspflicht nicht begründen. 

Wird darüber hinaus die Sechsmonatsfrist überschritten, weil der Leistungsberechtigte seinen 

Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, ist der Leistungsträger befugt, die Zahlung von Zinsen 

abzulehnen (§ 66).                 

Dem Streben nach größtmöglicher Verwaltungsvereinfachung dient auch der feste Zinssatz von 4 %, 

dessen Höhe sich an die Regelung in § 288 Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch anlehnt, ferner die 

Beschränkung der Verzinsung auf volle Kalendermonate und die Regelung des Absatzes 3. Werden durch 

Gesetz neue Leistungsansprüche begründet und ist damit zu rechnen, daß die Durchführung des 

Gesetzes längere Zeit in Anspruch nimmt, wird es dem Gesetzgeber überlassen zu bestimmen, daß die 

Verzinsung zu einem späteren als dem in § 44 genannten Termin einsetzt. Soweit Vorschüsse nach § 42 

oder vorläufige Leistungen nach § 43 erbracht werden, sind diese anzurechnen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 und § 

43 Abs. 2 Satz 1); eine Zinspflicht besteht nur in Höhe des überschießenden Betrages. 

Erstattungsansprüche zwischen Leistungsträgern sind — auch soweit sie auf der Überleitung von 

Ansprüchen des Berechtigten beruhen — keine „Sozialleistungen" (vgl. § 11 nebst Begründung) und 

unterliegen daher nicht der Verzinsung nach § 44. (S. 11 & 30) 

 

 Erste Recherchen zu dieser rechtswidrigen Praxis starteten mit einer privaten 

Überprüfung von 24 dokumentierten Klagen. Die erstrittenen Leistungen aus 

diesen Klagen lagen bei insgesamt 21.743,28 €. Aber keine der vor dem 

Sozialgericht Dortmund abgeschlossenen Klagen wurde gesetzeskonform 
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verzinst. Die auf dem Weg von Untätigkeitsklagen nachgeforderten Zinsen 

lagen bei 623,73 €. Weitere Klagen sind bis heute noch immer anhängig. 

(Stand: 20.07.2022)     

https://www.beispielklagen.de/zinsen.html   

 

 Die zunächst überprüften Klagen fielen in die Zeit als Volker Riecke 

verantwortlicher Geschäftsführer des Jobcenter Märkischer Kreis war, der den 

„Betrug durch Unterlassen“ offensichtlich deckte und der zeitgleich als 

ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Dortmund mitwirkte.  

 

 Erst die Veröffentlichung des Urteils des Bundessozialgericht (BSG) vom 

03.07.2020, Az. B 8 SO 15/19 R rückte die Betrugsmasche des Jobcenter 

Märkischer Kreis in den Brennpunkt der Vereinsarbeit und löste weitergehende 

Recherchen aus. 

 

 Verjährung und die pflichtgemäße Ausübung des Ermessens   

             
„Zu § 45: Verjährung   
Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren, ist im 

geltenden Recht uneinheitlich und teilweise gar nicht geregelt. § 45 geht davon aus, daß im Interesse 

des Rechtsfriedens und der Überschaubarkeit der öffentlichen Haushalte Ansprüche auf 

Sozialleistungen innerhalb einer angemessenen Frist geltend gemacht werden müssen, zumal der mit 

den Leistungen verfolgte sozialpolitische Zweck später in der Regel nicht mehr erreicht wird.  Absatz 1 

setzt in Anlehnung an § 197 Bürgerliches Gesetzbuch und einige Regelungen des Sozialrechts (z. B. § 222 

Arbeitsförderungsgesetz und § 29 Abs. 3 Reichsversicherungsordnung) die Verjährungsfrist einheitlich 

auf 4 Jahre fest. Von den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, auf die Absatz 2 verweist, ist § 

222 hervorzuheben.   

Danach kann der Leistungsträger nach Ablauf der Verjährungsfrist die Leistung verweigern, aber auch 

den Anspruch noch erfüllen, wenn er in pflichtgemäßer Ausübung seines Ermessens davon absieht, sich 

auf den Zeitablauf zu berufen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Leistungsberechtigte glaubhaft 

macht, daß er vom Vorliegen der Voraussetzungen des Anspruchs keine Kenntnis hatte.  Außer den im 

Bürgerlichen Gesetzbuch aufgeführten Fällen kann die Verjährung nach Absatz 3 auch durch den 

Leistungsantrag für die Dauer des Verwaltungsverfahrens unterbrochen werden, wobei aus Gründen der 

Beweissicherung ein schriftlicher Antrag vorausgesetzt wird.  Ermessensleistungen können in der Regel 

erst vom Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung an verjähren (§ 40 Abs. 2). In Fällen, in denen eine 

Ermessensleistung für einen längeren zurückliegenden Zeitraum in Frage steht, kann der Zeitablauf bei 

der Ausübung des Ermessens und auch unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung berücksichtigt werden, 

so daß insoweit eine Sonderregelung in § 45 nicht geboten erscheint.“    

                            

 

 Nach mehreren erfolgreichen Klagen forderte das Jobcenter eigene 

Vollmachten nur für die Erinnerung nach § 44 SGB I einfach gesetzeskonform  

die Zinsen. Solche Schreiben dokumentieren die Verweigerungshaltung den 

vorgeschriebenen Schadensersatz zu leisten. Die Sachbearbeiterin handelt 

eindeutig nicht nach dem Sozialgesetz. Hausinterne Weisungen sind 

naheliegend.  („Geschäftsführung ohne Auftrag“) 

 

 

https://www.beispielklagen.de/zinsen.html
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 Ausnahmslos jedem Antrag auf Verjährung von Zins-Klagen geht 

Sozialbetrug durch Unterlassen voraus.       

Nachfolgend benannte Richter (Kammer) sind an solche Vertuschung von 

Betrug durch Unterlassung involviert: Richterin Dr. Brünnen (92); Richterin 

Dörnert (32); Richter Felten-Sprenger (56); Richterin Reif (14); Richterin Singh 

(87); Richter Stinder (92);              

LSG NRW (L 2): Richterin Lente-Poertgen; Richterin Lehrmann-Wahl; Richterin 

Dr. Bergman (PKH) LSG NRW (L 12): Richterin Klempt; Richterin Aghte; 

Richterin Schell; Richterin Dr. Kühn; Richter Ortac,            

SG Köln, Richterin Dr. Wardemann (3)           

Das Argument der Verjährung scheitert bereits daran, dass keine eigene 

Antragstellung erforderlich ist und keiner der Kläger über diesen 

Rechtsanspruch gem. § 14 SGB I belehrt wurde. Hier ist möglicherweise der 

Sozialrechtliche Herstellungsanspruch anzuwenden.               

Ausnahmslos jedem Antrag auf Verjährung von Zins-Klagen geht 

Sozialbetrug durch Unterlassen voraus. 

 

 Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist darauf gerichtet, 

Pflichtverletzungen eines sozialen Leistungsträgers insbesondere aus dessen 

Verpflichtung zur Aufklärung (§ 13 SGB I), zur Beratung (§ 14 SGB I) und zur 

Erteilung von Auskünften (§ 15 SGB I) auszugleichen 

 
 

 Auch ein Strafantrag gegen GF Anna Markmann vom 14.05.2022 wegen Betrug 

durch Unterlassen in wahrscheinlich Hunderten von Fällen durch vorsätzliche 

Missachtung des § 44 SGB I wurde durch die Generalstaatsanwaltschaft Hamm 

gedeckt. 

 

 Das LSG Nordrhein-Westfalen, hat mit Urteil L 12 AS 1872/21 vom 25.05.2022 

https://www.sozialgerichtsbarkeit.de/node/171913 festgestellt: „Der Beklagte 

wird unter Abänderung des Urteils des Sozialgerichts Dortmund vom 03.11.2021 sowie des 

Bescheides vom 16.12.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.03.2021 verurteilt, 

über den Antrag der Klägerin auf Verzinsung der Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts für den Zeitraum 00.07.2005 bis 23.11.2005 unter Berücksichtigung der 

Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden.“ -  und „Ein Anspruch auf die von der 

Klägerin begehrte Verzinsung der Nachzahlung der Leistungsbewilligung für den Zeitraum 

00.07.2005 bis 23.11.2005 besteht,“ 

 

 

 https://www.beispielklagen.de/klage120.html  Anspruch auf Verzinsung  

 

 Seit einer Grundsatz-LSG-Entscheidung (LSG NRW, L 6 AS 120/17, 23.06.2022) 

über die Kosten der Unterkunft muss das Jobcenter mehrere Hundert 

anhängige Klagen nachleisten. Bisher ist keine einzige KDU-Nachleistung 

https://www.sozialgerichtsbarkeit.de/node/171913
https://www.beispielklagen.de/klage120.html
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=015129257356834494712:axeyifgevmi&q=https://www.lokalkompass.de/iserlohn/c-politik/vom-jobcenter-maerkischer-kreis-ueber-viele-jahre-um-kosten-der-unterkunft-betrogen_a1816111&sa=U&ved=2ahUKEwiV7P7DoK7_AhVng_0HHbd7AoEQFnoECAMQAg&usg=AOvVaw3FEwI78kYiy8fJp-DIFz_D
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gesetzkonform von Amtswegen nach § 44 SGGB I verzinst. Über die weitere 

Entwicklung werde ich Sie gern auf dem Laufenden halten. 

 

 

Diese Vorgehensweise auch gerade gegen Sozialleistungsberechtigte ist in der 

Beratungstätigkeit des Vereins aufRECHT e.V. wiederholt auffällig geworden und 
muss umgehend abgestellt werden. 

 

 
 

 
1. Im Bereich des SGB II erhalten Leistungsbeziehende beim Jobcenter Märkischer Kreis leider oft nicht einmal Aufklärung über Ihre Grundrechte gem. §§ 13-17 

SGB I. Auffällig ist auch dass in Beistandsterminen unter Berufung auf interne Vorgaben wiederkehrende Beratungsfehler auffallen, die  
Weder vom Gesetzgeben noch von der aktuellen Rechtsprechung gedeckt sind. Das gilt besonders im Umgang mit Wohnkosten. 
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anlagen 

2023-04-05 aufRECHT e.V. an Anna Markmann Jobcenter Märkischer Kreis 

2022-09-23 Betrugsmasche mit System beim Jobcenter Märkischer Kreis 

2018-08-09 Jobcenter-Chef Volker Riecke feiert 40-jähriges Dienstjubiläum 

2021 08 02 JC fordert Vollmachten zur Aufforderung zur Verzinsung.pdf 

 

 

 

 

 

Ulrich Wockelmann   

 



Sparkasse Iserlohn     Konto-Nr. 164 855     BLZ  445 50045                                      

auf R E C H T  e.V. , Weststraße 10, 58638 Iserlohn 
 

 

Jobcenter Märkischer Kreis 

z.Hd. GF Anna Markmann, Chefsache   

58636 Iserlohn  

Friedrichstraße 59/61  
Fax 02371 905-799  

Fax 02371 905-848  

 
 

 

 

 
Klageverfahren über unterschlagene KDU-Leistungen 

Anspruch auf Verzinsung gem. § 44 SGB I 

 
 

Sehr geehrte Fr. Anna Markmann, 

 
am gestrigen 04.04.2023 verhandelte die 56. Kammer unter dem Vorsitz von 

Richterin Dörnert vor dem Sozialgericht Dortmund über die Erstattung von 

rechtswidrigen Leistungskürzungen bei den Kosten der Unterkunft bei acht 

Leistungsberechtigten des Jobcenter Märkischer Kreis. 
  

In allen 13 Verfahren ging es um Vortäuschung falscher Tatsachen in der Absicht 

der Vermögensschädigung. Kreis und Jobcenter hatten über viele Jahre 
Mietobergrenzen behauptet, obwohl die genannten Konzept-Entwürfe zu keinem 

Zeitpunkt über die gesetzlich geschuldete „Zertifizierung der Schlüssigkeit“ 

verfügten. Die Leistungskürzungen wurden trotzdem vollstreckt. 
 

Bei der Durchsicht der Sitzungstermine wurden auffällig, dass dort Namen 

auftauchten, die mir bekannt sind. Erste ruhend gestellte Klagen sind inzwischen 

aufgearbeitet worden. Allerdings wurden nicht alle Erstattungsbeträge wie 
vorgesehen von Amtwegen gesetzeskonform verzinst.  

 

Ich darf Sie erinnern, dass das Unterlassen der Verzinsung strafrechtlich ein 
Betrugsdelikt darstellt. Bitte stellen Sie sicher, dass ausnahmslos alle Erstattungs-

beträge nach § 44 SGB I korrekt und ohne Abzug verzinst werden.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Anlage 
Gesetzestexte zu Ihrer Information (§§ 13 - 17 SGB I) 

Gesetzestexte zu Ihrer Information (§ 44 SGB I Verzinsung, § 263 StGB Betrug) 

2023-04-04 nur hinter verschlossenen Gerichttüren - Kosten der Unterkunft  
 

 
 

Ulrich Wockelmann   

aufRECHT e.V.  
Weststraße 10 
58638 Iserlohn 
Termine nur nach Absprache 
Tel.: 02371 /  63740 
Fax: 02371 /  920 66 50 
Mail:  aufRECHTeV@gmx.de 
 

05.04.2023 

 
 
 
 
 
 

mailto:aufRECHTeV@gmx.de


Ulrich Wockelmann  

Weststraße 10  
58638 Iserlohn 

 

Staatsanwaltschaft Bochum 
Josef-Neuberger-Straße 1 

44787 Bochum 

Telefon: 0234 967-0 
Fax: 0234 967-5087 

14.05.2022 

 

Strafantrag 

gegen 

Anna Markmann, als Geschäftsführerin Jobcenter Märkischer Kreis 

Svenja Bu , Bereichsleiterin Recht,  u.a. 
 

Jobcenter Märkischer Kreis, 58636 Iserlohn, Friedrichstraße 59/61 

 

 
wegen 

 

Betrug durch Unterlassen in wahrscheinlich Hunderten von Fällen 
 

durch  

 
vorsätzliche Missachtung des § 44 SGB I  

 

in der Absicht der Vermögensschädigung Bedürftiger 

 
 

Der Strafantrag wendet bewusst sich an die Staatsanwaltschaft Bochum, weil die 

Staatsanwaltschaft Hagen sich als Verfahrensbeteiligte erweisen wird. 
 

Regelmäßig verklagen Staatsanwaltschaften deutschlandweit Leistungsberechtigte 

wegen Sozialleistungsbetrug mit der Unterstellung unterlassener Mitwirkung in der 

Absicht des Betruges. 
 

Mit diesem Strafantrag werden erste Ermittlungen angestoßen. 

 
Nach Zustellung des Aktenzeichens werden weiterführende Beweismittel 

übersandt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 
Ulrich Wockelmann 

Gründungsmitglied von aufRECHT e.V. 



Anlagen 

 
02 Zinsen § 44 SGB I 

03 2022-04-13 Terminsmitteilung zum 25.05.2022  

04 2022-04-30 Betrug durch Unterlassen durch JC 
05 Klage120  Anspruch auf Verzinsung 

06 Tabelle I. - Konkrete Zins-Nachforderungen 

07 2018-08-09 Dem Sozialen immer die Treue gehalten - Märkischer Kreis 
 

2021-12-02 Sozialleistungsbetrug durch Jobcenter_ Die Hinweise auf serienmäßigen 

Betrug im Jobcenter Märkischer Kreis häufen sich - Essen-Süd 

 
2021-12-18 Es ist an der Zeit die Wahrheit zu enthüllen_ Jobcenter Märkischer Kreis 

sucht richterliche Absolution für nachgewiesene Verfehlungen - Essen-Süd 

 
 



Blumen und Urkunde gab es für Volker Riecke (links)
von Landrat Thomas Gemke zum 40-jährigen

Dienstjubiläum. Foto: Hendrik Klein/Märkischer Kreis

Dem Sozialen immer die Treue gehalten
Jobcenter-Chef Volker Riecke feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Pressemeldung vom 09.08.2018
|

Mit einem Blumenstrauß und einer Urkunde
gratulierte Landrat Thomas Gemke dem
Geschäftsführer des Jobcenters Märkischer Kreis,
Volker Riecke, zu dessen 40-jährigen Jubiläum im
öffentlichen Dienst. Bei dem Gespräch im
Lüdenscheider Kreishaus erinnerten sich beide an die
Gründung der damaligen ARGE Märkischer Kreis,
dem heutigen Jobcenter. „Fördern und fordern“ hieß
es seinerzeit bei der Zusammenlegung von
Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe. Seit elf Jahren ist
der 59-jährige Neuenrader Geschäftsführer des
Jobcenters.

 „Am 1. Januar 2005 ging die ARGE an den Start. Wir
hatten nur einige Monate Zeit zur Vorbereitung. Das
hat alles sehr gut geklappt“, erinnert sich Riecke, der
zu dieser Zeit noch Sozialamtsleiter beim Märkischen Kreis war, zu dieser Zeit aber auch schon am Aufbau
beteiligt. Heute hat das Jobcenter Märkischer Kreis 450 Beschäftigte, einen Jahresetat von rund 41,5 Millionen
Euro und ist zuständig für insgesamt 16.300 Bedarfsgemeinschaften.

 Das Soziale ist fast immer Volker Rieckes berufliche Passion gewesen. Nach dem Wehrdienst begann der 59-
Jährige seine Ausbildung als Inspektoranwärter beim Märkischen Kreis. Er arbeitete im Personalamt, als Ausbilder,
in der Fürsorgestelle, war stellvertretender Vertrauensmann für die Schwerbehinderten und im Sozialamt. Seit 25
Jahren ist der Neuenrader auch ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Dortmund. Und immer wenn die großen
Reformwerke der Bundesregierung vor Ort umgesetzt werden mussten, war Riecke an vorderster Position dabei.
Das war bei der Einführung der Pflegeversicherung so, bei Hartz IV auch.

 

Zuletzt aktualisiert am: 10.08.2018

http://web.archive.org/web/20190402204615/https://www.maerkischer-kreis.de/imp2/picture.php?url=/service/pressemeldungen/bilder/191591P.jpg&resolution=900x500
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1 . Ihre Nachricht 

Mein Zeichen: 35502t1O!l26615 
(Bel jeder Antwort bitte angeben} 

Name: Ff<lu M
Durchwahl: 02352/9182.74 
Telefax: 02352/9281·35 
E~Mail : Franziska .Michler@jobcanter-ge.de 
Datum: 8. Apri12019 . 

Lei$tu~gen nac:h .dem SGB IIfOr Altena; geb •. 30;1(MS61 

Kurzmitteilung 

Sehr geehrte' Damen und Herren, 

Die beiQefOgt~n . Unteriagen ,Ober$Elnde ich 0 zu melner Entlastung zurück 0 zum Ve~bleib 
. . ()() . alsAntage zu meinem Bescheid vom 28.03.2019 
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die beigefUgten Unterlagen 
sende ichzurOck 

o 

o 

o 

Auswertung 

Prüfung bis zum o Stellungnahme bis zum 

das Schreiben vom 

nach Kenntnisnahme () nach ErledIgung 

(x) Bemeritungen: Herr hat efne NachzahlUl1(j in Höhe von 3-72,00 Euro von SGB " LeislunQsn erhalten. Vom 
0.1 ,11.2017 bis 31.10:2018 sind dies. monatlich 31,o.O·cur.o, . . 
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